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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Maga. Sabine MEHLGARTEN-LINTNER 

als Einzelrichterin über die Beschwerde des  XXXX geb.  XXXX StA. Pakistan, gegen den Bescheid 

des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 23.03.2018, Zl. 811538910-150718028, 

nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 15.12.2021 zu Recht erkannt: 

 

A) 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3 und 57 AsylG, § 9 BFA-VG, §§ 

46, 52 und 55 FPG als unbegründet abgewiesen.  

 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

I. Verfahrensgang: 

 

1. Vorverfahren: 
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1.1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Pakistan, stellte nach unrechtmäßiger 

Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 21.12.2011 einen Antrag auf internationalen 

Schutz. 

 

Begründend brachte der Beschwerdeführer zusammengefasst und verfahrenswesentlich vor, 

dass er im College mit anderen Kollegen eine Gruppe gebildet und gegen die Taliban demons-

triert habe, weshalb er mit dem Umbringen bedroht worden sei. Als er die Universität besucht 

habe, habe er erneut eine Gruppe aufgebaut, weshalb die Taliban nunmehr den Vater des 

Beschwerdeführers dahingehend bedroht hätten, den Beschwerdeführer zu ermorden. Der 

Beschwerdeführer habe sich daraufhin bei Verwandten aufgehalten. Als er nachhause gereist 

sei, um seine Eltern zu besuchen, sei er von zwei Motorradfahrern bzw. deren Beifahrern be-

schossen worden.  

 

1.2. Nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens wurde sein Antrag mit Bescheid des Bun-

desasylamtes vom 27.12.2011, Zl. 11 15.389-BAT, sowohl hinsichtlich der Zuerkennung des 

Status des Asylberechtigten als auch hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftssaat Pakistan abgewiesen. Gleichzeitig wurde 

die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Pakistan 

verfügt.  

 

1.3. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde mit Erkenntnis des Asylgerichtshofs vom 

27.03.2012, Zl. E13 423.898-1/2012-5E, als unbegründet abgewiesen. In Bezug auf die Nicht-

zuerkennung des Status des Asylberechtigten wurde zusammengefasst festgehalten, dass dem 

Vorbringen des Beschwerdeführers zum behaupteten Ausreisegrund insgesamt die Glaubwür-

digkeit abzusprechen gewesen sei, weshalb die Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von 

vornherein ausgeschlossen gewesen sei. Dieses Erkenntnis erwuchs am 01.04.2012 in Rechts-

kraft.  

 

 

 

2. Gegenständliches Verfahren: 

 

2.1.1. Am XXXX .06.2015 stellte der Beschwerdeführer in Österreich den verfahrensgegen-

ständlichen zweiten Antrag auf internationalen Schutz.  
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2.1.2. Im Rahmen seiner Erstbefragung am 24.06.2015 gab er vor einem Organ des öffentli-

chen Sicherheitsdienstes zu seiner Person an, sein Name sei  XXXX und er sei am  XXXX in  XXXX 

in Pakistan geboren. Neben seiner Erstsprache Punjabi spreche er auch Urdu sowie Englisch. 

Seit der rechtskräftigen Entscheidung über seinen ersten Antrag auf internationalen Schutz 

habe er Österreich verlassen und habe sich von März 2014 bis April 2015 in Pakistan aufgehal-

ten. Am XXXX .06.2015 sei er neuerlich in das österreichische Bundesgebiet eingereist.  

 

Zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftsstaates gab der Beschwerdeführer an, dass er 

einige Monate nach seiner freiwilligen Rückkehr nach Pakistan im Jahr 2014 begonnen habe, 

mit seiner damaligen Studentenorganisation gegen die Taliban zu demonstrieren, da die Tali-

ban viele unschuldige Frauen und Kinder umgebracht hätten und gegen Bildung seien. Einige 

Teilnehmer dieser Demonstration, darunter auch der Beschwerdeführer, seien daraufhin aktiv 

von den Taliban verfolgt worden. Sie hätten sich an die Polizei gewandt; diese könne jedoch 

gegen die Taliban nichts machen. 

 

2.1.3. Am 23.11.2017 wurde der Beschwerdeführer vom Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl unter Beiziehung eines geeigneten Dolmetschers für die Sprache Punjabi einvernommen, 

wobei er zunächst zu seinem Gesundheitszustand angab, dass er gesund sei und keine Medi-

kamente nehme. In der Folge bestätigte er seine bisherigen Angaben zu seinem Namen, sei-

nem Geburtsdatum sowie zu seinem Geburtsort. Weiters führte der Beschwerdeführer zu sei-

ner Person aus, er gehöre der Volksgruppe der Punjabi an, bekenne sich zur sunnitischen Glau-

bensrichtung des Islam und sei ledig. Von seiner Geburt bis zu seiner Ausreise aus Pakistan 

habe er im Haus seiner Familie im Dorf  XXXX Bezirk XXXX , Provinz Punjab, gelebt. Seine Eltern, 

sein 25-jähriger Bruder sowie seine 17-jährige Schwester würden nach wie vor dort leben. 

Ferner habe der Beschwerdeführer eine 28-jährige Schwester, die bereits verheiratet sei und 

in  XXXX wohne. In Pakistan habe er darüber hinaus noch sehr viele Verwandte. Von 1995 bis 

2005 habe er im Nachbarort die Grundschule besucht. In der Folge habe er von 2005 bis 2010 

eine Ausbildung am College in  XXXX absolviert und mit dem akademischen Titel „B.Com“ ab-

geschlossen. Für seinen Lebensunterhalt seien seine Eltern aufgekommen, da er Student ge-

wesen sei.  

 

Im Jahr 2011 habe der Beschwerdeführer Pakistan erstmals verlassen, sei im selben Jahr in 

Österreich eingereist und habe sich bis März 2014 im Bundesgebiet aufgehalten. Im An-

schluss sei er in den Herkunftsstaat zurückgekehrt. Schließlich sei er im Juni 2015 neuerlich 

in Österreich eingereist und habe seither das Bundesgebiet nicht mehr verlassen. Seine Aus-

reisen habe er sich durch sein Erspartes sowie durch Arbeiten finanziert. In Österreich oder 

einem anderen Mitgliedstaat der EU habe der Beschwerdeführer keine Verwandten oder An-

gehörige. Er habe im Bundesgebiet nur pakistanische Freunde. In seiner Freizeit besuche er 
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seine Freunde oder gehe in den Fitnessclub. Seinen Lebensunterhalt bestreite der Be-

schwerdeführer durch die Unterstützung der Caritas. Befragt, ob er einem Verein oder einer 

sonstigen Organisation angehöre, führte er an, er sei Mitglied bei  XXXX  

 

Im Herkunftsstaat habe der Beschwerdeführer weder wegen seiner Volksgruppenzugehörig-

keit noch wegen seines Religionsbekenntnisses Probleme gehabt. Ebenso wenig sei er mit dem 

Gesetz in Konflikt geraten. Er habe von sich aus eine Polizeidienststelle aufgesucht und von 

seinen Problemen im College berichtet; eine Anzeige habe er jedoch nicht erstattet. Mit der 

Polizei, sonstigen pakistanischen Sicherheitsbehörden, dem Militär oder den Gerichten habe 

der Beschwerdeführer keine Probleme gehabt. Befragt, ob er sich in Pakistan religiös oder po-

litisch betätigt habe, brachte er vor, während seiner Studienzeit im College aktiv gewesen zu 

sein. Kontakt mit Islamisten habe er nicht gehabt.  

 

Dezidiert zu den Gründen für die neuerliche Stellung eines Antrags auf internationalen Schutz 

befragt, führte der Beschwerdeführer aus, dass seine alten Probleme „gleichgeblieben“ seien 

und neuerlich angefangen hätten. Sonstige Fluchtgründe habe er nicht. Er habe im Zeitraum 

von 2014 bis 2015 in Pakistan sein Studium weitergeführt und sei wieder in seiner Studenten-

organisation tätig gewesen. Seine Gegner hätten wieder begonnen zu streiten. Auf Nachfrage, 

worin die aktive Bedrohung bestanden habe, erklärte der Beschwerdeführer, er sei geschlagen 

worden, da er wieder in seiner Organisation aktiv gewesen sei. Im Fall der Rückkehr in den 

Herkunftsstaat könne sein Leben gefährdet sein, da er gegen die Taliban aktiv gewesen sei. Vor 

etwa einer Woche seien 15 Personen aus dem Punjab von den Taliban ermordet worden. Der 

Vorfall habe sich in Belutschistan ereignet. Die Leute seien wegen ihrer Arbeit dort hingereist.  

 

2.2. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 

vom 23.03.2018 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz bezüg-

lich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 

AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.). Unter Spruchpunkt II. dieses Bescheides wurde der Antrag 

des Beschwerdeführers hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberech-

tigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Pakistan gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 

abgewiesen (Spruchpunkt II.). Ferner wurde dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus 

berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß 

§ 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 

Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine 

Abschiebung nach Pakistan gemäß § 46 FPG zulässig ist (Spruchpunkt V). Unter Spruchpunkt 

VI. wurde ausgesprochen, dass die Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG 

14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung beträgt.  
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Mit Verfahrensanordnung vom 23.03.2018 wurde dem Beschwerdeführer von Amtswegen ein 

Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Seite ge-

stellt.  

 

2.3. Gegen den oben angeführten Bescheid erhob der Beschwerdeführer im Wege seiner da-

mals bevollmächtigten Vertretung fristgerecht am 26.04.2018 Beschwerde wegen inhaltlicher 

Rechtswidrigkeit, Mangelhaftigkeit des Verfahrens sowie wegen mangelhafter Beweiswürdi-

gung und der daraus resultierenden unrichtigen rechtlichen Beurteilung. Im Rahmen der Dar-

stellung des Sachverhalts wurde unter anderem ausgeführt, dass der Beschwerdeführer wäh-

rend seines Studiums an einer pakistanischen Privatuniversität Mitglied einer Studentenver-

bindung der Partei „ XXXX gewesen sei. Nach seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat im Jahr 

2014 habe der Beschwerdeführer mit dem Leiter der Studentenverbindung sowie mit anderen 

Universitäten eine Demonstration gegen die Taliban organisiert. Aus diesem Grund sei die Stu-

dentenverbindung ins Visier der Taliban geraten. Folglich sei der Leiter der Studentenverbin-

dung bedroht worden und sei daher - ebenso sowie weitere zehn bis 15 Mitglieder, die ihm 

nahegestanden seien - geflüchtet. Auch der Beschwerdeführer sei geflüchtet und habe im Juni 

2015 in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt.  

 

Zur Begründung der Beschwerde wurde in der Folge ausgeführt, die Feststellung der Behörde, 

wonach der Beschwerdeführer in Bangladesch studiert habe, erweise sich als aktenwidrig, 

habe er doch angeführt, in Pakistan studiert zu haben. Ferner sei die Behörde gemäß § 18 Abs. 

1 AsylG in allen Stadien des Verfahrens verpflichtet, amtswegig darauf hinzuwirken, dass die 

für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder vervollständigt würden. Folglich 

hätte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl den Beschwerdeführer nach dem Namen 

der Verbindung, welcher er angehört habe, befragen und zu dieser Verbindung entsprechende 

Ermittlungen durchführen müssen. Bei Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsver-

fahrens wäre die Behörde zu dem Ergebnis gelangt, dass der Beschwerdeführer Mitglied der 

Studentenverbindung „ XXXX an der privaten „ XXXX “ gewesen sei. Der Vorwurf der Behörde, 

wonach der Beschwerdeführer lediglich vage Angaben gemacht habe, sei nicht gerechtfertigt, 

da die Behörde nicht auf die Vervollständigung seiner Angaben hingewirkt habe.  

 

Hingewiesen wurde weiters darauf, dass die Behörde keine hinreichenden Länderberichte zur 

Verfolgung von Personen in Pakistan, die sich politisch betätigen und Mitglied einer parteina-

hen Studentenverbindung seien, herangezogen habe. Unter Verweis auf einen Bericht einer 

Fact Finding Mission aus dem Jahr 2013 wurde ausgeführt, dass im Zeitraum von 01.01.2013 
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bis 15.05.2013 insgesamt 170 Menschen bei terroristischen Anschlägen auf Politiker, politische 

Aktivisten, Parteibüros sowie Wahllokale gestorben und auch Mitglieder der Partei  XXXX  be-

troffen gewesen seien. Ebenso sei einer ACCORD-Anfragebeantwortung zu Pakistan mit dem 

Titel „Sicherheitslage in der Provinz Punjab, insbesondere in der Stadt Lahore und im Distrikt 

Jhelum“ vom 31.08.2016 zu entnehmen, dass es die meisten gewaltbedingten Todesopfer im 

Punjab in den letzten drei Jahren (2013 bis 2015) aufgrund von Sicherheitsoperationen sowie 

aufgrund von gezielten Tötungen und Anschlägen militanter Gruppen gegeben habe, wobei 

auch politische und religiöse Aktivisten und Aktivistinnen unter den Opfern gewesen seien.  

 

In der Folge wurde der Antrag gestellt, zum Beweis, dass der Beschwerdeführer in Pakistan 

aufgrund seiner politischen Betätigung von den Taliban verfolgt wird, eine Anfragebeantwor-

tung von ACCORD betreffend folgende Fragen einzuholen:  

 Gab es im Jahr 2014 Studierendendemonstrationen gegen die Taliban und gab es im 

Zuge dessen gezielte Angriffe der Taliban gegen Teilnehmer und Organisatoren der De-

monstration?  

 Sind Mitglieder der politischen Partei „ XXXX “ bzw. der zur Partei gehörenden Studen-

tenverbindung „ XXXX “ einem erhöhten Risiko ausgesetzt, von den Taliban angegriffen 

zu werden und gibt es Fälle, die dieses Risiko belegen?  

 

In Bezug auf die Beweiswürdigung im angefochtenen Bescheid wurde moniert, die Behörde 

habe sich lediglich darauf gestützt, dass der Asylgerichtshof im Vorverfahren das Fluchtvor-

bringen des Beschwerdeführers als unglaubhaft erachtet habe. Aufgrund der neuerlichen Be-

drohungen liege jedoch ein neuer Sachverhalt vor, den die Behörde vollständig und unabhän-

gig vom Vorverfahren zu beurteilen habe. Die Beweiswürdigung sei insoweit widersprüchlich, 

als die Behörde einerseits das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers als unglaubhaft quali-

fiziert habe, während sie andererseits ausgeführt habe, dass der pakistanische Staat willens 

und in der Lage sei, den Beschwerdeführer vor den Taliban zu schützen. Tatsächlich wäre der 

Beschwerdeführer in Pakistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus politischen Gründen 

einer Verfolgung durch die Taliban ausgesetzt und sei der pakistanische Staat nicht in der Lage, 

ihn hinreichend zu schützen. Ihm wäre daher der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen 

gewesen. Im Übrigen wäre zu berücksichtigen gewesen, dass nach den Länderfeststellungen 

Personen, die nach Pakistan zurückkehren, keinerlei staatliche Wiedereingliederungshilfen o-

der sonstige Sozialleistungen erhalten würden, weshalb der Beschwerdeführer im Fall der 

Rückkehr ohne jede Hilfe durch den Staat in eine existentielle Notlage geraten könne. Ihm 

drohe daher im Herkunftsstaat die Verletzung seiner nach Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte 
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und wäre ihm sohin zumindest der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen ge-

wesen. Abschließend wurde festgehalten, dass auch im Hinblick auf die Zulässigkeit der Rück-

kehrentscheidung kein ordnungsgemäßes Verfahren durchgeführt worden und der Beschwer-

deführer um seine Integration bemüht sei.  

 

2.4. Mit Schriftsatz vom 07.12.2021 nahm der Beschwerdeführer im Wege seiner Vertretung 

zu den mit der Ladung versendeten Länderberichten Stellung und führte zusammengefasst 

sowie verfahrenswesentlich aus, dass nach diesen Berichten noch immer landesweit eine Ge-

fahr für terroristische Anschläge seitens der pakistanischen Taliban bestehe und sich die Tali-

ban auf den Kampf gegen die pakistanische Regierung konzentrieren würden. Weiters wurde 

auf den Bericht von BBC News „Violence surges in Pakistan’s tribal belt as Taliban, IS-K go on 

attack“ vom 13.10.2021 verwiesen, wonach seit dem Vormarsch und der Machtübernahme 

der Taliban in Afghanistan im August 2021 auch die terroristischen Attacken der pakistanischen 

Taliban (Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP) stark zugenommen hätten. Aufgrund der politischen 

Aktivitäten des Beschwerdeführers bestehe für ihn daher nach wie vor die Gefahr von Verfol-

gungshandlungen.  

 

Ergänzend wurde zur Integration des Beschwerdeführers ausgeführt, dass er von 2011 bis 2013 

in Österreich gelebt habe und sich seit Juni 2015 neuerlich im österreichischen Bundesgebiet 

aufhalte. Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs sei bei einer derart langen 

Aufenthaltsdauer davon auszugehen, dass die persönlichen Interessen an einem Verbleib in 

Österreich die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung überwiegen würden, es 

sei denn, die betroffene Person habe die Zeit überhaupt nicht genutzt, um sich sozial und be-

ruflich zu integrieren. Fallbezogen sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer jedenfalls sei-

nen Aufenthalt zur Integration genutzt habe. Zwar habe er kein Sprachzertifikat erworben; al-

lerdings habe er sich gute Sprachkenntnisse angeeignet und sich zur Deutschprüfung für das 

Sprachniveau A2 angemeldet. Weiters habe er einen Führerschein erworben und arbeite 

selbstständig als Zeitungsverkäufer. Er beziehe folglich keine Leistungen aus der Grundversor-

gung, sondern sei in der Lage, seinen Lebensunterhalt eigenständig zu finanzieren. Im Fall der 

Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung mit Arbeitsmarktzugang habe der Beschwerdeführer 

überdies die Möglichkeit, entweder in der Pizzeria Ristorante  XXXX oder in der Pizzeria  XXXX 

eine Vollzeitstelle anzutreten und hierdurch einen Bruttolohn in Höhe von € 1.790 ,00 bzw. € 

1.600,00 zu beziehen. Die mit dem Schriftsatz vorgelegten Unterstützungsschreiben würden 

überdies Belegen, dass er sich einen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut habe und Mit-

glied im Verein „ XXXX sei.  
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Der Stellungnahme wurden nachstehende, verfahrensrelevante Unterlagen (in Kopie) beige-

legt: 

 Rechnung betreffend die Deutsch A2 ÖIF Integrationsprüfung am XXXX .01.2022; 

 Einstellungszusage der „Pizzeria Ristorante XXXX “ vom XXXX .12.2021, wonach der Be-

schwerdeführer unter Vereinbarung eines monatlichen Bruttolohns von € 1.790,00 als 

Angestellter Vollzeit beschäftigt wird, sobald er die hierfür erforderliche Beschäfti-

gungsbewilligung erhält;  

 Einstellungszusage der  XXXX von Dezember 2021, wonach der Beschwerdeführer nach 

Erhalt einer Zusage der MA 35 für die Dauer von 40 Stunden pro Woche sowie unter 

Vereinbarung eines Bruttolohns von € 1.600,00 in der Pizzeria „ XXXX beschäftigt wird;  

 Österreichischer Führerschein, ausgestellt von der Landespolizeidirektion Wien unter 

der Nr.  XXXX am XXXX .10.2017 und 

 drei Unterstützungsschreiben aus dem Freundes- bzw. Bekanntenkreis des Beschwer-

deführers 

 

2.5. Am 15.12.2021 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche Ver-

handlung unter Zuhilfenahme eines geeigneten Dolmetschers für die Sprache Punjabi statt, 

an der der Beschwerdeführer und seine Vertreterin teilnahmen. Ein Vertreter des Bundesam-

tes für Fremdenwesen und Asyl ist nicht erschienen; das Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl hat bereits mit Beschwerdevorlage auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

verzichtet. Bereits mit der Ladung wurden den Verfahrensparteien die Länderfeststellungen 

des Bundesverwaltungsgerichtes zur aktuellen Situation in Pakistan zur Kenntnis gebracht. 

 

Eingangs der Verhandlung gab der Beschwerdeführer an, dass sein Gesundheitszustand „nor-

mal“ sei. Er befinde sich weder in medizinischer Behandlung noch nehme er regelmäßig Me-

dikamente. Aufgrund seiner Kreuzschmerzen dehne er sich zuhause. Diese Schmerzen habe er 

schon seit längerem; er dehne sich aber immer wieder. Ferner erwähnte er, dass er am linken 

Ohr einen Schlag bekommen habe, weshalb er auf der rechten Stirnseite Zuckungen habe. Auf 

Nachfrage führte der Beschwerdeführer aus, dass er als Kind gefallen sei und sich auf der lin-

ken Gesichtshälfte verletzt habe, weshalb er Zuckungen über dem rechten Auge habe, wenn 

er gestresst sei. Die Verletzung sei seinerzeit behandelt worden und er habe wegen dieser – 

abgesehen von den Zuckungen – keine Probleme oder Schmerzen. Die Niederschriften der 

Erstbefragung und vor dem Bundesamt seien ihm rückübersetzt worden und er habe die Wahr-

heit gesagt. Er habe die Dolmetscher in diesen Einvernahmen gut verstanden.  
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Zu seiner Identität brachte der Beschwerdeführer vor, dass sein Geburtsdatum im bisherigen 

Verfahren korrekt protokolliert worden sei. Sein Name sei allerdings  XXXX Als er nach Öster-

reich gekommen sei, habe er nicht gewusst, wie man seinen Namen korrekt anführe. Am Füh-

rerschein sei der Name richtig angeführt. Befragt, ob er Identitätsdokumente habe, führte der 

Beschwerdeführer aus, dass er anfänglich behauptet habe, keinen Reisepass zu haben. Tat-

sächlich habe er sich in Pakistan im Jahr 2010 einen Reisepass machen lassen. Der Reisepass 

befinde sich bei einem Freund, welcher schon abgeschoben worden sei. Der Beschwerdefüh-

rer könne sich eine Kopie besorgen. Da die Gültigkeit des Reisepasses abgelaufen sei, habe er 

sich im Jahr 2018 einen neuen Reisepass ausstellen lassen. Dies sei auch online möglich. Be-

fragt, welche Behörde den Reisepass ausgestellt habe, antwortete der Beschwerdeführer, er 

habe „es“ sich zuerst in Pakistan machen lassen, habe dann einem Freund in Italien alle Details 

für die Erneuerung gegeben und so sei „es“ zu ihm gekommen. Der Originalreisepass sei nicht 

beim Beschwerdeführer, sondern – wie bereits dargelegt – bei einem Freund, der bereits ab-

geschoben worden sei. Er habe den Reisepass einem Freund gegeben, da er sonst im Fall einer 

Kontrolle mit seinem Reisepass abgeschoben werden hätte können. Auf Vorhalt, dass eine Ab-

schiebung mit einer behördlichen Entscheidung und nicht mit dem Vorliegen eines Reisepas-

ses in Zusammenhang stehe, antwortete der Beschwerdeführer, man erzähle sich, dass man 

abgeschoben werde, wenn man einen Reisepass habe. Der Beschwerdeführer sei ledig und 

habe keine Kinder. Weiters führte er an, der Volksgruppe der Bhatti anzugehören. Auf Vorhalt 

seiner Angaben vor dem Bundesamt, wonach er Angehöriger der Volksgruppe der Punjabi sei, 

erklärte er, Punjab sei eine ganze Ortschaft. Alle, die dort leben würden, seien Punjabis. Seine 

Volksgruppe sei aber die der Bhatti. Zu seiner religiösen Überzeugung gab der Beschwerdefüh-

rer an, sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam zu bekennen. In Österreich lebe er 

seine Religion insoweit aus, als er zum Gebet in die Moschee gehe und manchmal zuhause 

bete. Ferner halte er den Ramadan ein. Wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit oder wegen 

seiner Religionszugehörigkeit habe der Beschwerdeführer in Pakistan keine Probleme gehabt. 

Der Beschwerdeführer spreche Punjabi, Urdu, Englisch und ein wenig Deutsch. Er könne in 

allen Sprachen auch lesen und schreiben.  

 

Zu seinen Wohnorten, zu seinen Familienangehörigen und zu seinem Leben in Pakistan gab 

der Beschwerdeführer an, dass er aus dem Dorf  XXXX Distrikt XXXX , stamme. Im Herkunfts-

staat würden noch seine Eltern, seine zwei Schwestern und sein Bruder leben. Zur Frage, wo 

er von seiner Geburt bis zu seiner Ausreise gelebt habe, führte er an, er sei in dem oben ge-

nannten Dorf gewesen. In der Folge habe er zehn Jahre lang in  XXXX die Schule besucht. Von 

2005 bis 2007 habe der Beschwerdeführer am öffentlichen College in  XXXX sein „F.A.“ ge-

macht. Daraufhin habe er von 2007 bis 2010 seinen „B.Com“ gemacht. Im Anschluss habe er 
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sich an der  XXXX inskribiert und sei dort zwei oder drei Monate gewesen. Aufgrund seines 

Problems sei er zu seiner Tante väterlicherseits nach  XXXX gezogen. Mit einem Besuchervisum 

sei er im Jahr 2011 in die Türkei gereist. Anfänglich habe er angegeben, dass er keinen Reise-

pass gehabt habe und zu Fuß von Pakistan in den Iran gelangt sei, was nicht den Tatsachen 

entsprochen habe. Von der Türkei sei er über Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn 

nach Österreich gelangt. Im Jahr 2014 sei er nach Pakistan zurückgekehrt, habe den Herkunfts-

staat neuerlich verlassen und halte sich seit 2015 in Österreich auf. Während seines Aufent-

halts in Pakistan zwischen 2014 und 2015 habe er in  XXXX gewohnt. Dieser Ort grenze an sein 

Heimatdorf. Der Beschwerdeführer habe gemeinsam mit seinen Eltern und zwei seiner Ge-

schwister in einem gemeinsamen Haushalt gelebt. Die genannten Angehörigen würden nach 

wie vor dort leben. Konkret gehöre seinem Vater dort ein größeres Haus mit angrenzendem 

Garten. Im Ort sei auch bekannt, dass seine Familie dort wohnhaft sei. Zu seinen Angehörigen 

habe er zumindest einmal im Monat Kontakt. Das Leben seiner Familie im Herkunftsstaat sei 

„in Ordnung“. Den Lebensunterhalt für seine Familienangehörigen bestreite sein Vater als 

Landwirt. Befragt, wie der Beschwerdeführer im Herkunftsstaat seinen Lebensunterhalt be-

stritten habe, brachte er vor, sein Vater habe sich darum gekümmert und seine wirtschaftliche 

Situation sei gut gewesen. An sonstigen Angehörigen habe er in Pakistan noch zwei Onkel vä-

terlicherseits, welche bei ihnen zuhause gemeinschaftlich im selben Dorf leben würden und 

Landwirte seien. Abschließend gab die Beschwerdeführervertreterin an, dass das Ab-

schlusszertifikat des Beschwerdeführers binnen einer Woche nachgereicht werde.  

 

Zu seiner Integration in Österreich führte der Beschwerdeführer an, dass er in keiner Lebens-

gemeinschaft lebe und keine in Österreich lebende Kinder oder andere nahe Verwandte habe. 

Der Beschwerdeführer habe kein Deutschzeugnis bzw. Zertifikat. Bis jetzt habe er keine Prü-

fung gemacht. Allerdings habe er für den nächsten Monat einen Termin für einen Deutschkurs 

bekommen. Auf Vorhalt der von ihm mit Stellungnahme vom 07.12.2021 vorgelegten Anmel-

debestätigung zur Deutschprüfung A2 gab der Beschwerdeführer an, er habe die Prüfung bis-

her nicht gemacht, da er mit der Arbeit beschäftigt gewesen sei. Ferner habe er in Pakistan ein 

Bachelorstudium in Wirtschaft absolviert und sei daher in der Lage, dies binnen zwei Monaten 

zu erledigen. Befragt, warum er mit der Absolvierung der A2-Prüfung sechseinhalb Jahre zu-

gewartet habe, obwohl er dies nach eigenen Angaben binnen zwei Monaten erledigen könne, 

brachte er vor, er habe „nach einer Schule gesucht“ und dann habe es auch „die Arbeit, Corona 

und so“ gegeben. In der Folge wurde der Beschwerdeführer in deutscher Sprache zu seinem 

Tagesablauf, seinen Hobbys und zu seinen Lieblingsspeisen befragt, wobei der Beschwerde-

führer jedoch kaum in der Lage war, Deutsch zu sprechen. Betreffend seine berufliche Situa-
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tion führte der Beschwerdeführer aus, er habe „Werbungsarbeit“ gemacht und sei Zeitungs-

zusteller gewesen. Aufgrund von Rückenschmerzen übe er diese Tätigkeiten seit zwei Monaten 

nicht mehr aus. Er suche Arbeit, die er mit einem Fahrzeug verrichten könne. Auf Nachfrage 

gab er an, dass er fünf bis sechs Monate als Zeitungszusteller tätig gewesen sei und dies eine 

Sieben-Tagesarbeit sei. Befragt, ob er seine Selbsterhaltungsfähigkeit herzustellen versucht 

habe, erklärte der Beschwerdeführer, er versuche es bereits seit zwei Jahren. Aufgrund der 

COVID-19 Pandemie bekomme er nichts, selbst mit Fahrzeug nicht. Ohne Visum erhalte man 

keine Arbeit. Abgesehen von der Werbungs- und Zeitungsarbeit sei nichts möglich gewesen. 

Aktuell bestreite er seinen Lebensunterhalt durch die Werbungsarbeiten und am Wochenende 

werde er manchmal für Lieferungen bestellt. Mit Letzterem meine er, dass er dies für die Piz-

zawerbung mache. Auf Vorhalt seiner Angaben, wonach er seit zwei Monaten aus gesundheit-

lichen Gründen die Zustelltätigkeit nicht mehr ausübe, brachte er vor, dass er lediglich die Zei-

tungsarbeit nicht mehr mache, da er die Zeitung bis zur Tür zustellen und daher Stiegen steigen 

müsse. Die Zustellungsarbeiten an den Wochenenden würde er weiterhin machen, da er nur 

in „die Post“ [gemeint wohl: in den Briefkasten] zustellen müsse. Diese Tätigkeit verrichte er 

mit seinem eigenen Fahrzeug. Wenn er ein Aufenthaltsrecht erhalte, werde er Arbeit finden 

können. Der Beschwerdeführer habe bereits zwei Zusagen von Pizzerien. Er solle als Zusteller 

arbeiten; er habe auch ein Fahrzeug. Im Fall der Erteilung eines Aufenthaltsrechts würde er 

sich für die Pizzeria „ XXXX “ entscheiden, da diese in der Nähe seiner Unterkunft sei. In Öster-

reich habe er keine Ausbildungen absolviert. Dies sei nicht möglich gewesen, da er auch arbei-

ten habe müssen, um eine Unterkunft finanzieren zu können. Kurse, Vereine, eine Schule oder 

die Universität besuche er in Österreich nicht. Sobald er „frei“ sei, werde er lernen und dies 

erledigen können; damit meine er den A2-Kurs. Wenn er Zeit habe, werde er auch weiterler-

nen. Befragt, wie der Beschwerdeführer am sozialen Leben in Österreich teilnehme, führte er 

aus, dass es eine Familie gebe, mit welcher er zusammen sei und gemeinsam in die Moschee 

gehe. Er habe auch viele Freunde in Österreich. Auf Nachfrage, ob er eine andere, besondere 

Bindung an Österreich habe, verwies er neuerlich auf die bereits erwähnten sozialen Kontakte. 

Hinsichtlich seines Aufenthalts in Österreich gab er an, nicht legal in das Bundesgebiet einge-

reist zu sein und zu keinem Zeitpunkt über ein nicht auf das Asylverfahren gegründetes Auf-

enthaltsrecht verfügt zu haben. Im Jahr 2012 oder 2013 habe er eine Ausweisung erhalten, er 

sei aber nie von einem Gericht verurteilt worden.  

 

Zu seinen Reisebewegungen und zu seinen Fluchtgründen befragt, gab der Beschwerdeführer 

an, den Herkunftsstaat letztmalig im Jahr 2015 verlassen zu haben, sich jedoch an den Monat 

nicht mehr zu erinnern, zumal es schon lange her sei. Auch die Jahreszeit könne er nicht ange-

ben. Konkret sei er wieder mit einem Visum in die Türkei gereist und sei danach mit einem 
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Boot nach Griechenland gelangt. Schlepper hätten ihn dann mit einem anderen Reisepass 

nach Italien gebracht, von wo aus er seine Flucht nach Österreich fortgesetzt habe. Für die 

Schleppung habe er € 5.000,00 bis € 6.000,00 bezahlt. Das Geld habe er von seinem Vater 

erhalten.  

 

Pakistan habe er verlassen, da er nach seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat im Jahr 2014 

einen Anruf mit den Worten „Diesmal lassen wir dich nicht in Ruhe“ bekommen habe, nach-

dem er wieder an der Universität gewesen sei und die Arbeit für „die Organisation“ wieder-

aufgenommen habe. Aus Angst habe er das Land verlassen. Bei der Studentenorganisation, 

von der er gesprochen habe, handle es sich um die „ XXXX auch „ XXXX “ genannt. Befragt, ob 

dies die in der Beschwerde erwähnte Organisation  XXXX sei, bestätigte er, dass es dieselbe 

Organisation sei und diese in der Beschwerde vielleicht falsch geschrieben worden sei. Die 

Studentenorganisation wolle Frieden. Ferner wolle sie Studenten, die Suchtmittel nehmen 

würden, auf den rechten Pfad führen, damit alle an der Universität bzw. dem College dem 

Unterricht folgen könnten. Der Beschwerdeführer habe keine Mitgliedskarte, aber er arbeite 

„mit ihnen“ zusammen. Eine besondere Ausbildung habe er für diese Tätigkeit nicht gehabt, 

aber er sei der Organisation zur Verfügung gestanden. Auf Nachfrage, wie die Studentenorga-

nisation in das politische Spektrum einzuordnen sei, antworte der Beschwerdeführer, hinter 

jedem stecke die Politik. Sie hätten gegen die „Tahiri Tablique Pakistan“ (TTP) gewirkt. Die Stu-

dentenorganisation sei eine große Organisation und habe auch Vertreter im Parlament. Be-

fragt, zu welcher Partei die Parlamentsabgeordneten gehören würden, erklärte er, die „ XXXX 

“ sei eine Partei. Auf weitere Nachfrage, ob die Studentenorganisation auch eine Partei sei, 

erklärte der Beschwerdeführer, sie würden die Hilfe von jedem nehmen und hätten von der 

Partei „ XXXX “ Hilfe bezogen. Der Leiter der Studentenorganisation sei ein Mann namens  

XXXX gewesen. Befragt, ob diese Person auch einen Familiennamen gehabt habe, antwortete 

der Beschwerdeführer, jeder habe ihn  XXXX genannt.  

 

In der Folge wurde dem Beschwerdeführer vorgehalten, dass er in der Erstbefragung angeführt 

habe, die Taliban hätten sehr viele Kinder in der Schule erschossen. Auf Nachfrage, wie dies in 

Zusammenhang mit seinem Fluchtgrund stehe, führte der Beschwerdeführer aus, er habe auf 

die Frage, warum die Taliban so gefährlich seien, geantwortet, dass sie 150 Personen in Pesha-

war getötet hätten. Mit seinem Fluchtgrund habe das insoweit zu tun, als sie sich gegen die 

Taliban ausgesprochen hätten. Befragt, wer konkret ihn angerufen und bedroht habe, brachte 

der Beschwerdeführer vor, es seien Vertreter der Taliban gewesen. Sie seien zwei, drei Mal 

gekommen und hätten gemeint, sie würden den Beschwerdeführer umbringen. Auf Vorhalt, 
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er habe zuvor nur von einem Anruf gesprochen, während er nunmehr behaupte, dass sie ge-

kommen seien, antwortete der Beschwerdeführer, es habe im Jahr 2011 gegen ihn einen An-

griff gegeben. Den Anruf habe er im Jahr 2015 bekommen. Auf erneute Nachfrage, wer ihn 

angerufen habe, gab er an, es seien Leute der TTP, sohin Vertreter der Taliban in Pakistan, 

gewesen. Zwischen dem Anruf und der Ausreise seien eineinhalb bis zwei Monate vergangen. 

Befragt, ob in diesen eineinhalb bis zwei Monaten etwas passiert sei, erklärte der Beschwer-

deführer, er sei „von dort“ untergetaucht und sei zu seiner Tante nach  XXXX gegangen. Nach 

dem Anruf habe er sein Mobiltelefon ausgeschaltet. Er sei in die Stadt zu seiner Tante gezogen. 

Die Stadt sei weit entfernt vom Dorf und von dort aus habe er seine Flucht organisiert. Nach 

dem Ausschalten des Mobiltelefons sei nichts passiert. Zur Frage, was die Studentenorganisa-

tion aktiv gegen die TTP gemacht habe, brachte der Beschwerdeführer vor, es sei eine private 

Universität gewesen und es habe auch Vertreter im öffentlichen College gegeben. Sie hätten 

Verbindungen zu ihnen gehabt, hätten Leute mobilisiert und gegen die „Tahiri-E-Taliban“ pro-

testiert. In der Folge wurde dem Beschwerdeführer vorgehalten, dass sein erstes Asylverfah-

ren in Österreich mit Erkenntnis des Asylgerichtshofs vom 27.03.2012 abgeschlossen worden 

sei, er jedoch erst im März 2014 aus Österreich ausgereist sei. Befragt, wieso er seiner Ausrei-

severpflichtung nicht gleich nachgekommen sei, führte er aus, er habe in Österreich bleiben 

wollen, sei jedoch andauernd von der Polizei kontrolliert sowie aufgefordert worden, das Land 

zu verlassen. Dieser Aufforderung sei er schließlich nachgekommen. Auf Nachfrage, ob die Par-

tei „ XXXX welche nach den Ausführungen des Beschwerdeführers seiner Studentenorganisa-

tion nahestehe, mit der Partei „ XXXX ident sei und es sich lediglich um differierende Schreib-

weisen handle, brachte der Beschwerdeführer vor, es seien zwei verschiedene Organisationen. 

Es sei lange her und er habe es durcheinandergebracht. Nach Wiederholung der Frage bestä-

tigte der Beschwerdeführer, dass die Partei „ XXXX “ und die Partei „ XXXX “ unterschiedliche 

Parteien seien.  

 

Befragt, an wie vielen Demonstrationen gegen die TTP der Beschwerdeführer nach seiner Wie-

dereinreise im Jahr 2014 in Pakistan teilgenommen habe, antwortete er, „es“ habe sehr oft 

stattgefunden und er habe „anderes“ gemacht für sie. Beispielsweise sei demonstriert wor-

den, wenn die Waren teurer geworden seien; aber auch gegen die TTP sei demonstriert wor-

den. Die Teuerung sei zwar nicht die Schuld der TTP; seine Organisation habe aber auch gegen 

die Regierung demonstriert. Auf Nachfrage, was er – abgesehen von der Teilnahme an De-

monstrationen – aktiv gegen die TTP getan habe, erklärte der Beschwerdeführer, man könne 

sonst nicht viel aktiv tun, da man keine Waffen beziehen und gegen sie kämpfen könne. Die 

TTP sei in K.P.K und in Belutschistan aktiv gewesen. Es gebe aber auch Vertreter in ihrer Stadt, 

die zwar nicht in Erscheinung treten würden, jedoch anwesend seien. Im Hinblick auf seine 
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Rückkehrbefürchtungen führte er aus, er wolle nicht zurückkehren, da er bereits zweimal flie-

hen habe müssen. Die Frage, ob er von staatlicher Seite, von der Polizei, den Behörden oder 

Gerichten in Pakistan auch verfolgt werde, verneinte der Beschwerdeführer.  

 

In der Folge wurde der Beschwerdeführervertreterin die Möglichkeit eingeräumt, dem Be-

schwerdeführer Fragen zu stellen und eine Stellungnahme abzugeben. Auf Nachfrage der Be-

schwerdeführervertreterin, ob es vor dem Anruf durch die Mitglieder der TTP ein Ereignis ge-

geben habe, durch welches der Beschwerdeführer in das Visier der TTP gekommen sei, ant-

wortete dieser, nachdem er zurückgekehrt sei, habe er sich für das Studium registriert, aber 

„sie“ hätten es mitbekommen und seien immer noch aktiv. Er habe zuerst gedacht, dass „sie“ 

vom Militär überwältigt worden seien. Befragt, ob es abseits der Demonstrationen Aktionen 

gegeben habe, an denen der Beschwerdeführer öffentlich als Mitglied der Studentenorganisa-

tion gegen die TTP teilgenommen habe, gab er an, sie hätten auch Proteste organisiert. Hin-

sichtlich der weiteren Nachfrage der Beschwerdeführervertreterin, ob der Beschwerdeführer 

federführend, also an der Organisation mitbeteiligt, gewesen sei oder nur mitgemacht habe, 

führte er nach Wiederholung und Erklärung der Frage aus, er habe „es“ mit ihnen organisiert. 

Nach sechs Jahren bestehe für ihn noch immer die Gefahr der Verfolgung, da „es“ noch nicht 

zu Ende sei und sie [gemeint wohl: die Mitglieder der TTP] Unterstützung von Afghanistan er-

halten würden, zumal es dort mehr Talibanvertreter gebe. Kontakt zu anderen Mitgliedern der 

Studentenorganisation habe er nicht mehr. Auf Nachfrage der Einzelrichterin führte der Be-

schwerdeführer an, dass er alle Probleme im Herkunftsstaat, die seit 2014 entstanden seien, 

geschildert habe. Wenn er die geschilderten Probleme nicht hätte, könnte er im Herkunftsstaat 

leben. Befragt, ob es einen anderen Landesteil Pakistans gebe, insbesondere außerhalb des 

Punjab, in welchem er leben könne, führte der Beschwerdeführer an, es sei ein Sicherheits-

problem. Im Punjab könne man eher leben als in K.P.K. Das sei besser als in anderen Orten in 

Pakistan. Weiters befragt, ob er beispielsweise in Islamabad, Karachi oder in anderen Städten 

außerhalb des Punjab, etwa in  XXXX bei seiner Tante, leben könne, antwortete der Beschwer-

deführer, dies sei nicht möglich, da „sie“ überall vertreten seien und sogar in einer öffentlichen 

Militärschule die Kinder getötet hätten.  

 

In der Verhandlung wurden vom Beschwerdeführer Honorarnachweise bzw. Gutschriften der  

XXXX für die vom Beschwerdeführer im Zeitraum von Feber 2021 bis Juli 2021 erbrachten Leis-

tungen in Kopie vorgelegt. Demnach hatte der Beschwerdeführer  

 im Feber 2021 ein Nettoeinkommen in der Höhe von € 276,32; 

 im März 2021 ein Nettoeinkommen in der Höhe von € 517,87;  

 im April 2021 ein Nettoeinkommen in der Höhe von € 504,95; 
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 im Mai 2021 ein Nettoeinkommen in der Höhe von € 0,24 sowie 

 im Juli 2021 ein Nettoeinkommen in der Höhe von € 50,00 erzielt.  

Den Honorarnachweisen wurden ferner Preisleistungsverzeichnisse sowie zwei Schreiben sei-

nes Zustellpartners, der  XXXX vom XXXX .02.2021 sowie vom XXXX .04.2021 beigelegt, mit 

welchem der Beschwerdeführer ersucht wurde, die einkommenssteuerlichen und sozialversi-

cherungsrechtlichen Bestimmungen bzw. allfällige sonstige Meldeverpflichtungen zu beach-

ten.  

 

2.6. Mit Schriftsatz vom 22.12.2021 reichte der Beschwerdeführer im Wege seiner Vertretung 

zum Nachweis des Besuches der  XXXX eine schlecht leserliche Kopie der „Result Intimation 

Card“ betreffend den „Bachelor of Commerce Part II, 2nd Annual Examination 2009" (in engli-

scher Sprache), ausgestellt von der  XXXX nach.  

 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

 

1. Feststellungen: 

 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

 

1.1.1. Der Beschwerdeführer ist ein Staatsangehöriger von Pakistan, Zugehöriger der Volks-

gruppe der Bhatti und bekennt sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam. Er stammt 

aus dem Dorf  XXXX im Distrikt  XXXX in der pakistanischen Provinz Punjab, wo er geboren ist 

und bis zu seiner ersten Ausreise aus Pakistan gewohnt hat.  

 

Im Jahr 2011 verließ der Beschwerdeführer seinen Herkunftsstaat, reiste in der Folge unrecht-

mäßig in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 21.12.2011 seinen ersten Antrag 

auf internationalen Schutz. Dieser Antrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 

27.12.2011, Zl. 11 15.389-BAT, sowohl hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberech-

tigten als auch hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in 

Bezug auf den Herkunftssaat Pakistan abgewiesen. Gleichzeitig wurde die Ausweisung des Be-

schwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Pakistan verfügt. Die gegen die-

sen Bescheid erhobene Beschwerde wurde mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 

27.03.2012, Zl. E13 423.898-1/2012-5E, rechtskräftig seit 01.04.2012, als unbegründet abge-

wiesen.  
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Der Beschwerdeführer kam in der Folge jedoch seiner Ausreiseverpflichtung nicht umgehend 

nach, sondern kehrte erst im März 2014 in den Herkunftsstaat zurück, nahm in  XXXX dem an 

sein Heimatdorf angrenzenden Ort, im Haus seines Vaters Unterkunft und lebte mit seinen 

Eltern, seinem Bruder sowie seiner jüngeren Schwester im gemeinsamen Haushalt. Die ältere 

Schwester des Beschwerdeführers war zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet und lebte in 

XXXX . Im April 2015 verließ der Beschwerdeführer Pakistan neuerlich, reiste in die Türkei und 

setzte seine Reise schlepperunterstützt nach Österreich fort, wo er nach erneuter unrechtmä-

ßiger Einreise am XXXX .06.2015 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz 

stellte. 

 

1.1.2. Nicht als Sachverhalt zugrunde gelegt werden sämtliche Angaben des Beschwerdefüh-

rers zur behaupteten Bedrohungssituation in Bezug auf den Herkunftsstaat Pakistan. Es wird 

nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer einer asylrelevanten Gefährdung ausgesetzt ist, 

die dem pakistanischen Staat zurechenbar ist. Darüber hinaus wird nicht festgestellt, dass der 

Beschwerdeführer für eine Studentenorganisation gearbeitet hat, im Zuge dieser Tätigkeit an 

Demonstrationen sowie an Protesten gegen die Taliban teilgenommen hat und aus diesem 

Grund einer konkreten Verfolgung oder Bedrohung von Seiten der Taliban bzw. von Mitglie-

dern der Partei Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) ausgesetzt ist. Der Beschwerdeführer hat mit 

seinem Vorbringen keine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft ge-

macht.  

 

Nicht festgestellt wird, dass der Beschwerdeführer im Fall einer Rückkehr nach Pakistan aus 

Gründen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Bhatti und/oder der Zugehörigkeit zur sun-

nitischen Glaubensrichtung des Islam einer asylrelevanten Gefährdung ausgesetzt ist. Ebenso 

wenig wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Pakistan aus sons-

tigen, in seiner Person gelegenen Gründen (etwa wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen 

Gruppe oder wegen seiner politischen Gesinnung) einer asylrelevanten Gefährdung ausge-

setzt ist. Auch eine drohende asylrelevante Verfolgung aus anderen Gründen ist nicht hervor-

gekommen und zwar weder aufgrund des Vorbringens des Beschwerdeführers noch aus amts-

wegiger Wahrnehmung. 

 

1.1.3. Der Beschwerdeführer erlitt als Kind eine Verletzung im Gesicht, welche seinerzeit be-

handelt wurde und aufgrund welcher er – abgesehen von stressbedingten Zuckungen über 

dem rechten Auge – keine Beschwerden mehr hat. Ferner leidet er an Rückenschmerzen, hat 

sich aus diesem Grund jedoch weder in ärztliche noch in medikamentöse Behandlung bege-

ben, sondern führt lediglich eigenständig Dehnübungen durch. Daher wird festgestellt, dass 



- 17 - 

die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers nicht eingeschränkt ist. Der Beschwerdeführer ge-

hört keiner Risikogruppe in Zusammenhang mit COVID-19 an. Die COVID-19 Pandemie stellt 

für den Beschwerdeführer kein „real risk“ im Fall einer Rückkehr in den Herkunftsstaat dar.  

 

In Pakistan verfügt der Beschwerdeführer über eine gesicherte Existenzgrundlage. Er ist ledig 

und kinderlos bzw. ohne Obsorgeverpflichtungen, verfügt über eine zehnjährige Schulbildung 

und hat das Bachelorstudium Wirtschaft mit dem akademischen Titel „B. Com“ abgeschlossen. 

Der Beschwerdeführer spricht neben Punjabi auch Urdu und Englisch. Seinen Lebensunterhalt 

bestritt der Beschwerdeführer im Herkunftsstaat durch die finanzielle Unterstützung seines 

Vaters. Sein Vater, seine Mutter, sein Bruder sowie seine jüngere Schwester leben nach wie 

vor in  XXXX im Haus seines Vaters, wobei sein Vater auch für sich sowie für die im gemeinsa-

men Haushalt wohnhaften Angehörigen den Lebensunterhalt durch seine Tätigkeit als Land-

wirt bestreitet. Im Heimatdorf des Beschwerdeführers leben weiters seine zwei Onkel väterli-

cherseits, welche ebenfalls als Landwirte tätig sind. Die ältere Schwester des Beschwerdefüh-

rers wohnt nach wie vor in XXXX . Zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Angehörigen 

besteht ein aufrechter Kontakt.  

 

Festgestellt wird sohin, dass der an keinen schwerwiegenden bzw. lebensbedrohlichen Er-

krankungen leidende, junge, ledige und kinderlose Beschwerdeführer über eine zehnjährige 

Schulbildung sowie über eine Collegeausbildung samt einem abgeschlossenen Bachelorstu-

dium in Wirtschaft verfügt und arbeitsfähig ist sowie, dass er im Fall seiner Rückkehr nach 

Pakistan ein familiäres- bzw. soziales Netz vorfinden und sohin nicht in eine existenzgefähr-

dende Lage geraten würde. 

 

Nicht festgestellt wird, dass eine Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung des Beschwerde-

führers nach Pakistan eine reale Gefahr einer Verletzung von Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder 

der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson 

eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 

im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 

 

1.1.4. Der Beschwerdeführer verfügt in Österreich nicht über familiäre oder verwandtschaftli-

che Anknüpfungspunkte und lebt auch mit niemanden in einer familienähnlichen Lebensge-

meinschaft. Dem Beschwerdeführer ist von zwei Unternehmen zugesagt worden, dass er im 

Fall der Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung eine Vollzeitstelle als Essenslieferant antre-

ten und ein monatliches Nettoeinkommen in Höhe von € 1.790,00 bzw. € 1.600,00 erzielen 

könne. Seit seiner neuerlichen Einreise in Österreich sowie seiner Antragstellung am XXXX 
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.06.2015 bis zum 30.04.2019 hat der Beschwerdeführer seinen Lebensunterhalt aus den Leis-

tungen der staatlichen Grundversorgung bestritten und ist daraufhin mangels Hilfsbedürftig-

keit aus der Grundversorgung entlassen worden. In der Folge ist er allerdings lediglich im Zeit-

raum von Feber 2021 bis Juli 2021 einer selbstständigen Erwerbstätigkeit als Werbeverteiler 

bzw. Lieferant nachgegangen und hat in diesem Zeitraum, sohin während der Dauer von sechs 

Monaten, ein Nettoeinkommen von insgesamt € 1.349,38 erzielt. Der Beschwerdeführer ist 

sohin während seines aktuellen Aufenthalts in Österreich zu keinem Zeitpunkt selbsterhal-

tungsfähig gewesen und kann nicht festgestellt werden, aus welchen Mitteln er seinen Lebens-

unterhalt ab 01.05.2019 finanziert hat. Der Beschwerdeführer hat weder Deutschkurse be-

sucht noch eine Deutschprüfung abgelegt. Festgestellt wird weiters, dass er sich kaum in 

Deutsch verständigen kann. Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich unbescholten.  

 

Vom Zeitpunkt der Stellung seines ersten Antrags auf internationalen Schutz am 21.12.2011 

bis zum Eintritt der Rechtskraft des Erkenntnisses des Asylgerichthofes vom 27.03.2012, Zl. 

E13 423.898-1/2012-5E, am 01.04.2012 kam dem Beschwerdeführer ein vorläufiges, auf das 

Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zu. Nach rechtskräftigem Abschluss dieses Verfah-

rens hielt er sich bis März 2014 unrechtmäßig in Österreich auf. Seit seiner Antragstellung 

am XXXX .06.2015 lebt er neuerlich auf der Grundlage einer vorläufigen Aufenthaltsberechti-

gung nach dem Asylgesetz in Österreich. Ein nicht auf das Asylgesetz gestütztes Aufent-

haltsrecht ist ihm im österreichischen Bundesgebiet nie zugekommen. Der Beschwerdefüh-

rer hat in Österreich den Führerschein gemacht. Darüber hinaus verfügt er im Bundesgebiet 

über einen Freundes- bzw. Bekanntenkreis und ist Mitglied im Verein  XXXX  

 

Hinweise auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus 

berücksichtigungswürdigen Gründen kamen nicht hervor. Es konnten keine Umstände festge-

stellt werden, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Pakistan gemäß § 46 FPG 

unzulässig wäre. 

 

1.2. Zur Lage in Pakistan: 

 

1.2.1. Covid-19: 

 

In Pakistan wurden bisher mehr als 882.900 Infektionen mit dem Virus Covid-19 sowie mehr 

als 19.700 Todesfälle bestätigt (Stand 18.5.2021). Laut lokalen Medienberichten mit Verweis 

auf das Gesundheitsministerium, wurden bisher etwa 3,9 Millionen Menschen landesweit ge-

impft (Einwohner gesamt: 220 Millionen). Hauptsächlich wurden Personen, die im Gesund-

heitsbereich tätig sind und Personen über 50 Jahre geimpft. Am 17. Mai 2021 hat man mit der 

Impfregistrierung für die Altersgruppe der 30 bis 49-Jährigen begonnen. Am gleichen Tag hat 
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Pakistan die Covid-Maßnahmen nach der landesweiten Sperre vom 8. bis 16. Mai gelockert 

und Geschäften, Märkten und Büros unter Einhaltung der Hygiene- undAbstandsregeln die 

Öffnung erlaubt. Märkte und Geschäfte dürfen nun wieder bis 20 Uhr öffnen. Das pakistani-

sche National Command and Operation Center hat zudem festgehalten, dass touristische Ak-

tivitäten im Land weiterhin untersagt seien. Öffentliche städtische und interprovinzielle Ver-

kehrsmittel haben ihren Betrieb wiederaufgenommen, dürfen jedoch nur mit einer maximal 

50 prozentigen Belegung operieren. Auch wenn sich die Covid-19-Situation aktuell etwas ent-

spannt, warnen die Behörden, dass das Gesundheitssystem noch immer unter Druck stehe 

und Krankenhäuser stark belegt seien (ÖB 18.5.2021). 

Pakistan hat am 2.2.2021 mit seinem nationalen Impfprogramm gegen das Coronavirus be-

gonnen. In dem südasiatischen Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern werden zunächst 

Beschäftigte des Gesundheitswesens geimpft, gefolgt von älteren Menschen. Dazu waren 

etwa eine halbe Million Impfdosen des chinesischen Unternehmens Sinopharm mit einem Mi-

litärflugzeug aus Peking nach Pakistan gebracht worden. Das Land hat zudem 17 Millionen 

Impfdosen des Herstellers Astra Zeneca bestellt, die im Lauf des Monats Februar 2021 gelie-

fert werden sollen. Nach einer einer Ende Januar 2021 veröffentlichten Umfrage des Instituts 

Gallup, will sich fast die Hälfte aller Pakistaner nicht impfen lassen (ÄfW 2.2.2021). Hinsichtlich 

anstehender Impfungen hat die Regierung bei der COVAX-Organisation der UN um Unterstüt-

zung angesucht. Diese wird die Impfung von vorrangig zu impfenden Gruppen - etwa 20% der 

Bevölkerung - abdecken. Die Regierung führt außerdem Gespräche mit mehreren Impfstoff-

herstellern und mit Gebern (Weltbank und Asiatische Entwicklungsbank) über die Beschaf-

fung zusätzlicher Impfstoffe, die mit einem Budget von 250 Millionen US-Dollar finanziert wer-

den sollen. Der Start der Impfkampagne wird für das zweite Quartal des Jahres 2021 erwar-

tet(IMF 8.1.2021). 

Am 24. März 2020 wurde von der Bundesregierung ein Hilfspaket im Wert von 1,2 Billionen 

PKR (ca. 6,2 Milliarden Euro) angekündigt, das inzwischen fast vollständig umgesetzt wurde.Zu 

den wichtigsten Maßnahmen gehören u.a. die Abschaffung der Importzölle auf medizinische 

Notfallausrüstung (kürzlich bis Dezember 2020 verlängert); Bargeldtransfers an 6,2 Millionen 

Tagelöhner (75 Mrd. PKR); Bargeldtransfers an mehr als 12 Millionen einkommensschwache 

Familien (150 Mrd. PKR); Unterstützung für KMUs und den Agrarsektor (100 Mrd. PKR) in 

Form eines Aufschubs der Stromrechnung, Bankkrediten sowie Subventionen und Steueran-

reizen. Das Konjunkturpaket sah außerdem Mittel für eine beschleunigte Beschaffung von 

Weizen (280 Mrd. PKR), finanzielle Unterstützung für Versorgungsunternehmen (50 Mrd. 

PKR), eine Senkung der regulierten Kraftstoffpreise (mit einem geschätzten Nutzen für die 

Endverbraucher in Höhe von 70 Mrd. PKR), Unterstützung für die Gesundheits- und Lebens-

mittelversorgung (15 Mrd. PKR), Erleichterungen bei der Bezahlung von Stromrechnungen 
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(110 Mrd. PKR), einen Notfallfonds (100 Mrd. PKR) und eine Überweisung an die National 

Disaster Management Authority (NDMA) für den Kauf von COVID-19-bezogener Ausrüstung 

(25 Mrd. PKR) vor. Der nicht ausgeführte Teil des Hilfspakets wird auf das Jahr 2021 übertra-

gen. Darüber hinaus enthält das Budget für das Jahr 2021 weitere Erhöhungen der Gesund-

heits- und Sozialausgaben, Zollsenkungen auf Lebensmittel, eine Zuweisung für das „COVID-

19 Responsive and Other Natural Calamities Control Program“ (70 Mrd. PKR), ein Wohnungs-

baupaket zur Subventionierung von Hypotheken (30 Mrd. PKR) sowie die Bereitstellung von 

Steueranreizen für den Bausektor (Einzelhandels- und Zementunternehmen), die im Rahmen 

der zweiten Welle bis Ende Dezember 2021 verlängert wurden (IMF 8.1.2021; vgl. WKO 

18.2.2021). [….] 

 

1.2.2. Politische Lage:  

 

Pakistan ist ein Bundesstaat mit den vier Provinzen Punjab, Sindh, Belutschistan und Khyber 

Pakhtunkhwa sowie dem Hauptstadtterritorium Islamabad (AA 26.3.2021). Die vormaligen 

FATA (FederallyAdministered TribalAreas / Stammesgebiete unter Bundesverwaltung) sind 

nach einer Verfassungsänderung im Mai 2018 offiziell in die Provinz Khyber Pakhtunkhwa ein-

gegliedert worden (ET 25.5.2018). Daneben kontrolliert Pakistan die Gebiete Gilgit-Baltistan 

und Azad Jammu & Kashmir auf der pakistanisch verwalteten Seite des Kaschmir (AA 

26.3.2021). 

Pakistan ist eine föderale parlamentarische Republik. Bei den Parlamentswahlen 2018 ge-

wann die Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf die meisten Sitze in der Nationalversammlung, und 

der Parteivorsitzende, Imran Khan, wurde Premierminister. Während unabhängige Beobach-

ter technische Verbesserungen bei der Verwaltung des Wahlprozesses durch die pakistani-

sche Wahlkommission feststellten, äußerten Beobachter, zivilgesellschaftliche Organisatio-

nen und politische Parteien Bedenken hinsichtlich der Einmischung von Militär und Geheim-

diensten im Vorfeld der Wahlen, die zu ungleichen Wahlbedingungen führten. Einige politi-

sche Parteien behaupteten auch erhebliche Unregelmäßigkeiten am Wahltag (USDOS 

30.3.2021; vgl. HRW 28.7.2018). Zudem wurde die Wahl überschattet von einer Reihe gewalt-

tätiger Zwischenfälle in verschiedenen Provinzen; von Strafverfahren, die gegen Mitglieder 

der Regierungspartei eingeleitet worden waren; und vom Vorwurf des Premierministers, das 

Militär habe sich eingemischt (EASO 10.2019). 

Neben den geopolitischen und geostrategischen Faktoren ist das Ungleichgewicht der Regie-

rungsinstitutionen innerhalb des pakistanischen Staates Ursache für die kontinuierliche Re-

gierungskrise und die strukturelle Gewalt im Land. Das pakistanische Militär spielt eine über-

aus wichtige und dominante Rolle in der Nuklearmacht Pakistan. Es ist disproportional groß 
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(es vereinnahmt ein Viertel des gesamten Haushalts) und deshalb übermächtig, während die 

zivilen Institutionen, wie z.B. die Bürokratie, die Justiz, die Polizei und die politischen Parteien, 

permanent unterfinanziert sind. Die Interventionen des Militärs in Politik und Wirtschaft hat 

diese Organisation im Laufe der Geschichte immer stärker gemacht (GIZ 9.2020). 

Seit 12. April 2021 brachen nach Verhaftung des Anführers der fundamentalistischen Partei 

Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), mehrtägige und landesweite Proteste aus. Tausende Un-

terstützer der für die Förderung der Blasphemiegesetzgebung im Land bekannten TLP de-

monstrierten in den größeren Städten gegen die Position des französischen Präsidenten 

Macron in Reaktion auf die Enthauptung eines Lehrers in der Nähe von Paris im November 

2020. Vielerorts kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Am 16. Ap-

ril 2021 sperrte die pakistanische Internetregulierungsbehörde (Pakistan Telecommunication 

Authority, PTA) den Zugriff auf sämtliche soziale Netzwerke für mehrere Stunden zur Auf-

rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, um über das Internet verbreitete 

neuerliche Aufrufe und Propaganda der TLP zu unterbinden. Am 18. April kam es zu weiteren 

Ausschreitungen in Lahore (Punjab), wo TLP-Anhänger auch ein Polizeirevier stürmten und ein 

halbes Dutzend Sicherheitskräfte als Geiseln nahmen (BAMF 19.4.2021). 

Schließlich hat die Regierung die TLP, die als eine sunnitische politisch-religiöse Hardliner- 

Gruppe gilt und für ihre gewalttätige Unterstützung der drakonischen Blasphemiegesetze des 

Landes bekannt ist, verboten. Das Verbot kam drei Tage nachdem TLP-Anhänger aufgrund der 

Verhaftung von Anführer Saad Hussain Rizvi in ganz Pakistan auf die Straße gegangen waren 

(UCA News 16.4.2021; vgl. DW 15.4.2021). […] 

 

1.2.3. Sicherheitslage: 

 

Die Sicherheitslage in Pakistan ist landesweit unterschiedlich und wird von verschiedenen Fak-

toren wie politischer Gewalt, Gewalt von Aufständischen, ethnischen Konflikten und konfes-

sioneller Gewalt beeinflusst. Die Sicherheitslage im Inneren wird auch von Auseinanderset-

zungen mit den Nachbarländern Indien und Afghanistan beeinflusst, die gelegentlich gewalt-

tätig werden (EASO 10.2020). Die Anzahl terroristischer Anschläge mit Todesopfern in Pakis-

tan ist seit 2009 deutlich rückläufig (AA 14.5.2021; vgl. USDOS 24.6.2020). Kontinuierliche Ein-

satzund Überwachungskampagnen der Sicherheitskräfte gegen militante Gruppen und poli-

zeiliche Antiterrorabteilungen sowie einige Antiextremismusmaßnahmen im Rahmen des Na-

tionalen Aktionsplans, haben dazu beigetragen (USDOS 24.6.2020). Trotzdem bleibt die Zahl 

terroristischer Anschläge auch weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Schwerpunkte sind die 

Provinzen Khyber Pakhtunkhwa (KP) und Belutschistan (inkl. Quetta). Es besteht weiterhin 

landesweit – auch in den Großstädten Islamabad, Lahore, Karachi, Multan und Rawalpindi – 
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eine Gefahr für terroristische Anschläge seitens der Pakistanischen Taliban sowie religiös mo-

tivierter oder separatistischer Gruppen - insbesondere durch Sprengstoffanschläge und 

Selbstmordattentate. Die Anschläge richten sich vor allem gegen Streitkräfte, Sicherheits-

dienste, Polizei, Märkte, Einrichtungen der Infrastruktur, gegen religiöse Stätten (Moscheen, 

Schreine, Kirchen) sowie gegen ethnische Minderheiten (AA 14.5.2021). 

Der Nationale Aktionsplan (NAP) wurde fast unmittelbar nach dem Anschlag auf die Army 

Public School (APS) im Dezember 2014 mit der Absicht eingeführt, einen sinnvollen Konsens 

zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus zu erreichen. Die 20 Aktionspunkte des 

NAP haben seither unterschiedliche Erfolge erzielt. Taktische Operationen in ganz Pakistan 

haben zu einem verbesserten allgemeinen Sicherheitsumfeld beigetragen, was sich in einem 

allmählichen Rückgang der Zahl gewalttätiger Vorfälle im ganzen Land seit dem Start des NAP 

zeigt. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der NAP bei der Bekämpfung des gewalttätigen 

und gewaltfreien Extremismus im Land nur geringe Erfolge erzielt hat. Extremistische Literatur 

ist online und offline in Hülle und Fülle vorhanden und die Verherrlichung von Terroristen und 

ihren Taten geht weiter. Auch zur Unterstützung des politischen Versöhnungsprozesses in Be-

lutschistan wurde bisher nichts Wesentliches unternommen (FES 12.2020; vgl. GIZ 9.2020). 

Im Jahr 2020 verübten verschiedene militante, nationalistische/aufständische und gewalttä-

tige sektiererische Gruppen in ganz Pakistan insgesamt 146 Terroranschläge. 220 Menschen 

kamen bei diesen Anschlägen ums Leben - ein Rückgang von 38% im Vergleich zu 2019. Eine 

Verteilung dieser Terroranschläge nach ihren Urhebern legt nahe, dass sogenannte religiös 

inspirierte militante Gruppen wie die Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), ihre Splittergruppen Hi-

zbul Ahrar und Jamaat-ul Ahrar, sowie andere militante Gruppen mit ähnlichen Zielen wie 

lokale Taliban-Gruppen, Lashkar-e-Islam und ISIS-nahe Gruppen die meisten Terroranschläge 

verübten. Anschläge nationalistisch aufständischer Gruppen der Belutschen und Sindhi ver-

übten weitere Anschläge. In KP wurden dabei die meisten Terroranschläge in Pakistan verübt, 

mehrheitlich im Stammesgebiet Nord-Waziristan. Während die Mehrheit dieser Anschläge 

auf Sicherheitskräfte abzielte, waren auch Zivilisten, Stammesälteste, politische Führer/Mit-

arbeiter und Schiiten Ziele der Anschläge. Nach KP war die Provinz Belutschistan im Jahr 2020 

am stärksten von Terrorismus durch verschiedene aufständische Gruppen der Belutschen wie 

die Baloch Liberation Army (BLA), die Balochistan Liberation Front (BLF), Lashkar-e-Balochis-

tan, die Baloch Republican Army (BRA) und die United Baloch Army (UBA) usw. betroffen (PIPS 

2021; vgl. USDOS 30.3.2021, AA 29.9.2020). 

Pakistan dient weiterhin als sicherer Hafen für bestimmte regional ausgerichtete terroristi-

sche Gruppen. Es erlaubt Gruppen, die gegen Afghanistan gerichtet sind, einschließlich der 

afghanischen Taliban und des mit ihnen verbundenen Haqqani-Netzwerks, sowie Gruppen, 
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die gegen Indien gerichtet sind, einschließlich LeT (Lashkar-e Taiba) und der mit ihr verbunde-

nen Frontorganisationen und JeM (Jaish-e Mohammad), von seinem Territorium aus zu ope-

rieren (USDOS 24.6.2020; vgl. CEP o.D.). 

Das Militär und paramilitärische Organisationen führten mehrere Operationen zur Aufstands-

bekämpfung und Terrorismusbekämpfung durch, um sichere Zufluchtsorte von Militanten zu 

beseitigen. Die 2017 begonnene Operation Radd-ul-Fasaad des Militärs wurde das ganze Jahr 

2020 über fortgesetzt. Radd-ul-Fasaad ist eine landesweite Anti-Terror-Kampagne, die darauf 

abzielt, die Errungenschaften der Operation Zarb-e-Azb (2014-17) zu konsolidieren, welche 

gegen aus- und inländische Terroristen in den ehemaligen FATA vorging. Die Polizei dehnte 

ihre Präsenz in ehemals unregierte Gebiete aus, insbesondere in Belutschistan, wo Militärope-

rationen zur Normalität geworden waren (USDOS 30.3.2021). 

Der im März 2017 begonnene Bau eines befestigten Zaunes entlang der afghanisch-pakistani-

schen Grenze sei nach pakistanischen Regierungsangaben fast fertiggestellt und soll planmä-

ßig im April 2021 abgeschlossen sein (BAMF 1.3.2021). [Grafik entfernt] […] 

 

 

 

1.2.3.1. Relevante Terrorgruppen:  

 

Der pakistanische Staat hat den islamischen Extremismus als strategisches Instrument zur För-

derung seiner Interessen in der Region immer wieder eingesetzt. Insbesondere hat er Aktivi-

täten militanter extremistischer Gruppen, die sich gegen indische Interessen richten, geduldet 

und manchmal auch unterstützt bzw. auch Gruppen unterstützt, die in Afghanistan operieren, 

um den indischen Einfluss dort zu unterbinden. Zu den extremistischen Gruppen, die Pakistan 

in der Vergangenheit toleriert oder unterstützt hat, gehören Lashkar-e-Taiba (LeT), Harakat-

ul-Mujahideen (HuM), Hizb-ul-Mujahideen (HM), die Mullah-Nazir-Gruppe, Jaish-e-Moham-

med (JeM) sowie die afghanischen Taliban und das mit ihnen verbundene Haqqani-Netzwerk. 

Den Großteil seiner Antiterroroperationen hat Pakistan auf Gruppen konzentriert, die den pa-

kistanischen Staat herausfordern und stürzen wollen. Zu diesen Gruppen, die eine direktere 

Bedrohung für den Staat darstellen, gehören die Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), eine Unter-

gruppe der pakistanischen Taliban und die tödlichste der einheimischen pakistanischen Ext-

remistengruppen; al-Qaida auf dem indischen Subkontinent (AQIS); Jamaat-ul Ahrar (JuA); 

und Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) (CEP o.D.). 

Die pakistanische Regierung setzt die Umsetzung des Antiterrorism Act von 1997, des National 

Counterterterrorism Authority (NACTA) Act, des Investigation for Fair Trial Act von 2014 und 
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der Änderungen des Antiterrorism Act (ATA) von 2014 fort, die allen Strafverfolgungsbehör-

den, Staatsanwälten und Gerichten erweiterte Befugnisse in Terrorismusfällen einräumen. 

Militärische, paramilitärische und zivile Sicherheitskräfte führten in ganz Pakistan CT-Operati-

onen gegen staatsfeindliche Kämpfer durch. Das pakistanische Recht erlaubt präventive In-

haftierung, lässt die Todesstrafe für terroristische Straftaten zu und ermächtigt spezielle Anti-

TerrorismusGerichte, über Terrorismusfälle zu verhandeln (USDOS 24.6.2020). 

 

Folgend ein Auszug relevanter extremistischer Gruppen: 

 

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP): Die TTP (auch pakistanische Taliban genannt) wurde 2007 von 

Baitullah Mehsud gegründet, der 2009 durch einen US-Drohnenangriff getötet wurde. Die ur-

sprünglichen Ziele der Organisation waren die Umsetzung der Scharia und die Vertreibung der 

Koalitionstruppen aus Afghanistan. Die TTP ist eine Dachorganisation, die aus 13 verschiede-

nen pakistanischen Taliban-Fraktionen gebildet wird - ungefähr die Hälfte aller pakistanischen 

Taliban-Fraktionen. Die TTP besteht aus ca. 3.000 bis 5.000 aktiven Kämpfern in Afghanistan. 

Während die TTP auf der anderen Seite der Grenze im Osten Afghanistans Zufluchtsorte un-

terhält, hat sie Schläferzellen und Sympathisanten in Pakistan zurückgelassen. Afghanistan ist 

die Operationsbasis, aber die Gruppe führt im Allgemeinen keine Angriffe in Afghanistan 

durch. Die TTP konzentriert sich auf den Kampf gegen die pakistanische Regierung (EASO 

10.2020; vgl. CEO o.D., PIPS 2021).  

Jamaat-ul Ahrar (JuA): Jamaat-ul Ahrar (JuA) ist eine Fraktion der TTP, operiert aber mit einer 

gewissen Eigenständigkeit aus der Provinz Nangarhar in Afghanistan heraus. Angriffsziele der 

Gruppe sind Mitglieder der Sicherheitskräfte, Regierungsgebäude, Politiker, Minderheiten 

und Rechtsanwälte. Im August 2020 schloss sich JuA wieder der TTP an. Das Pakistan Institute 

for Peace Studies dokumentierte, dass die JuA im Jahr 2019 an einem Terroranschlag beteiligt 

war, verglichen mit 15 im Jahr 2018 (EASO 10.2020; vgl. PIPS 2021, CEP o.D.). […] 

 

1.2.3.2. Punjab und Islamabad: 

 

Insgesamt fanden im Jahr 2020 in Punjab sieben (7) Terroranschläge statt, die fünf Todesopfer 

und 59 Verletzte forderten. Mit Ausnahme eines Anschlags, der von der aufständischen 

Gruppe der Belutschen (BLA) in Tehsil Sadiqabad im Bezirk Rahim Yar Khan im Süden des Pun-

jab verübt wurde, konzentrierten sich alle anderen Anschläge auf Rawalpindi und wurden von 

den pakistanischen Taliban, einschließlich der TTP und ihrer Abspaltungen Jamaat-ul Ahrar 

und Hizbul Ahrar, die sich im August 2020 wieder der TTP anschlossen, verübt. Während fünf 
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dieser Anschläge im Punjab offenbar Zivilisten zum Ziel hatten, richtete sich ein Anschlag ge-

gen die Polizei und ein weiterer gegen eine Gaspipeline (PIPS 2021). […] 

 

1.2.3.3. Sindh: 

 

Die Provinz Sindh liegt im Südosten Pakistans. Gemäß Zahlen der letzten Volkszählung von 

2017 beträgt die Bevölkerung von Sindh 47,9 Millionen. Die Provinzhauptstadt Karatschi ist 

die größte Stadt Pakistans mit etwa 15 bis 20 Millionen Einwohnern. Aufgrund des wirtschaft-

lichen Potenzials der Stadt zieht Karatschi Migration aus allen wichtigen ethnischen und 

sprachlichen Gruppen Pakistans an. Die Bevölkerung besteht aus Muhajir und Paschtunen, 

Punjabi, Sindhi und Belutschen (EASO 10.2020). 

In der Provinz Sindh gab es 18 Terroranschläge. Elf dieser Anschläge wurden von nationalisti-

schen Aufständischen verübt, darunter zehn Anschläge der nationalistischen Sindhi-Gruppen 

Sindhudesh Revolution Army (SDRA) und Sindhudesh Liberation Army (SDLA), und ein An-

schlag wurde von einer aufständischen Gruppe der Belutschen, BLA, auf die Börse von Karat-

schi verübt. Die Hälfte der aus Sindh gemeldeten Angriffe richtete sich gegen Sicherheits- und 

Ordnungskräfte (darunter ein Angriff, der sektiererisch motiviert war), weitere vier zielten auf 

Zivilisten, und zwei Angriffe trafen Mitglieder der sunnitischen Gemeinschaft (PIPS 2021). 

Grundsätzlich besteht auch weiterhin landesweit – auch in Großstädten wie Karatschi – eine 

Gefahr für terroristische Anschläge seitens der Pakistanischen Taliban sowie religiös motivier-

ter oder separatistischer Gruppen, insbesondere durch Sprengstoffanschläge und Selbst-

mordattentate. Die Terroranschläge richten sich vor allem gegen Streitkräfte, Sicherheits-

dienste, Polizei, Märkte, Einrichtungen der Infrastruktur, gegen religiöse Stätten (Moscheen, 

Schreine, Kirchen) sowie gegen ethnische Minderheiten. Gewaltkriminalität (Raub, Mord) 

wird im gesamten Land beobachtet, insbesondere auch in Karatschi. Kleinkriminalität wie Ta-

schendiebstähle und andere Straßenkriminalität kommen in Karatschi vor (AA 14.5.2021). […] 

 

1.2.4. Sicherheitsbehörden: 

 

Die Sicherheitsbehörden Pakistans bestehen aus der Polizei, die dem Innenministerium un-

tersteht, Geheimdiensten (AA 29.9.2020), dem Heer sowie militärischen und paramilitäri-

schen Hilfstruppen wie dem Frontier Corps (FC) und den Rangers, die dem Innenministerium 

unterstehen. FC sind in Khyber Pakhtunkwa und Belutschistan und die Rangers in Punjab und 

Sindh stationiert. Sie unterstützen die örtlichen Strafverfolgungsbehörden u.a. bei der Auf-

rechterhaltung von Recht und Ordnung sowie bei der Grenzsicherung (EASO 10.2020). 
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Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung begehen Armee und Sicherheitskräfte v.a. in 

den Provinzen Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa regelmäßig menschenrechtsrelevante 

Verletzungen. Ein nach wie vor ungelöstes, tabuisiertes Problem sind in diesem Zusammen-

hang die sog. enforced disappearances, das „Verschwindenlassen“ von unliebsamen, v.a. ar-

meekritischen Personen (AA 29.9.2020). 

In der Öffentlichkeit genießt die vor allem in den unteren Rängen schlecht ausgebildete, ge-

ring bezahlte und oft unzureichend ausgestattete Polizei kein hohes Ansehen. So sind u.a. die 

Fähigkeiten und der Wille der Polizei im Bereich der Ermittlung und Beweiserhebung gering. 

Staatsanwaltschaft und Polizei gelingt es häufig nicht, belastende Beweise in gerichtsverwert-

barer Form vorzulegen (AA 29.9.2020). Zum geringen Ansehen der Polizei tragen Korruptions-

anfälligkeit, unrechtmäßige Übergriffe und Verhaftungen sowie Misshandlungen von in Poli-

zeigewahrsam Genommenen ebenso bei (AA 29.9.2020; vgl. HRCP 4.2020). 

Straflosigkeit ist bei den Sicherheitskräften ein erhebliches Problem. Die Regierung bietet nur 

begrenzt Schulungen an, um die Achtung der Menschenrechte durch die Sicherheitskräfte zu 

erhöhen (USDOS 30.3.2021). 

Insgesamt sind die Polizeikapazitäten in Pakistan begrenzt, was auf fehlende Ressourcen, 

schlechte Ausbildung, unzureichende und veraltete Ausrüstung und konkurrierenden Druck 

von Vorgesetzten, politischen Akteuren, Sicherheitskräften und der Justiz zurückzuführen ist. 

In der öffentlichen Wahrnehmung ist ein hohes Maß an Korruption bei der Polizei weit ver-

breitet [siehe Kapitel Korruption], insgesamt ist das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit 

gering. Inländische und internationale Beobachter sehen das Militär als eine der fähigsten Or-

ganisationen in Pakistan. Es verfügt über erhebliche Macht und dominiert die Außen- und Si-

cherheitspolitik. Militärangehörige werden gut bezahlt, und eine Karriere beim Militär ist hoch 

angesehen, nicht nur wegen der Vorteile, sondern auch wegen des hohen gesellschaftlichen 

Ansehens und der Verbindungen, die Militärangehörige genießen (DFAT 20.2.2019). […] 

 

1.2.5. Allgemeine Menschenrechtslage: 

 

Generell ist der Schutz der Menschenrechte in der pakistanischen Verfassung verankert und 

die pakistanische Regierung bekennt sich zu den Menschenrechten. Darunter fallen Grund-

rechte, Schutz der körperlichen Unversehrtheit und Selbstbestimmung, Schutz vor willkürli-

cher Verhaftung, des persönlichen Ansehens sowie das Recht auf Freiheit und Eigentum, 

Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, Verbot willkürlicher Verhaftungen und Tötungen ohne 

gesetzliche Grundlage (AA 29.9.2020). 
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Dennoch kommt es regelmäßig zu Verletzungen der verfassungsmäßig garantierten Men-

schenrechte wie z.B. die Schikanierung und Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern, An-

wälten und Journalisten, weil sie Regierungsbeamte und die Politik kritisierten. Die Behörden 

setzen drakonische Gesetze zur Terrorismusbekämpfung ein, um abweichende Meinungen zu 

unterdrücken, und gehen streng gegen zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen vor, 

die sich kritisch zu Regierungsmaßnahmen oder -politik äußern. Frauen, religiöse Minderhei-

ten und Transgender-Personen sind weiterhin Gewalt, Diskriminierung und Verfolgung aus-

gesetzt, wobei die Behörden es oft versäumen, angemessenen Schutz zu bieten oder die Täter 

zur Rechenschaft zu ziehen. Die Regierung versäumte es, die Strafverfolgungsbehörden für 

schwerwiegende Übergriffe zur Rechenschaft zu ziehen - selbst als neue Vorwürfe über Folter 

und außergerichtliche Tötungen aufkamen. Die pakistanischen Behörden gehen hart gegen 

Mitglieder und Anhänger von Oppositionsparteien vor. Mehrere Oppositionsführer - darunter 

ehemalige Staatsoberhäupter und Kabinettsminister - werden weiterhin wegen politisch mo-

tivierter Korruptionsvorwürfe strafrechtlich verfolgt (HRW 13.1.2021). 

Folter im Gewahrsam der Sicherheitskräfte und in Gefängnissen gilt als weit verbreitet. Bei 27 

verschiedenen Straftatbeständen kann die Todesstrafe verhängt werden [siehe Kapitel Todes-

strafe]. Verschwindenlassen zählt zu den drängendsten und eklatantesten Menschenrechts-

verletzungen in Pakistan – auch weil der Staat (v. a. Militär/Nachrichtendienste, insb. ISI) oft-

mals als Täter auftritt und seiner Schutzverantwortung nicht gerecht wird. Extralegale Tötun-

gen kommen vor allem in Form von polizeilichen Auseinandersetzungen vor, d. h. bei Zusam-

menstößen zwischen mutmaßlichen Straftätern, Militanten oder Terroristen und der Polizei 

oder paramilitärischen Sicherheitskräften, die mit dem Tod des mutmaßlich Straffälligen en-

den. Willkürliche Festnahmen kommen insbesondere aufgrund der weit verbreiteten Korrup-

tion innerhalb der Polizei vor. Selbst bei offensichtlich unbegründeten Beschuldigungen kann 

eine lange Inhaftierung erfolgen, ohne dass es dabei zu einer Haftprüfung kommt. Als Beispiel 

hierfür dienen die Blasphemie-Fälle (AA 29.9.2020). 

Der Einsatz von Verschwindenlassen zur Bestrafung von Dissens kommt immer verbreiteter 

zur Anwendung, wobei auch schon Menschen von Geheimdiensten am helllichten Tag aus 

städtischen Zentren entführt wurden. In den vergangenen Jahren gehörten zu den Opfern des 

gewaltsamen Verschwindenlassens Menschenrechtsverteidiger, politischeAktivisten, Studen-

ten und Journalisten, die außerhalb ihrer Gemeinschaften kaum bekannt waren (AI 7.4.2021; 

vgl. HRCP 4.2020). 

Terroristische Gewalt und Menschenrechtsverletzungen durch nichtstaatliche Akteure tragen 

ebenfalls zu Menschenrechtsproblemen bei - wenn auch in geringerem Maße als vor 2020. 

Nichtsdestotrotz tragen Gewalt, Missbrauch sowie soziale und religiöse Intoleranz durch mi-

litante Organisationen und andere nichtstaatliche Akteure, zu einer Kultur der Gesetzlosigkeit 
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bei. Es mangelte an staatlicher Rechenschaftspflicht, und Übergriffe bleiben oft ungestraft, 

was eine Kultur der Straflosigkeit unter den Tätern - ob offiziell oder inoffiziell - fördert. Die 

Behörden bestrafen nur selten Regierungsbeamte für Menschenrechtsverletzungen (USDOS 

30.3.2021). 

Ein eigenständiges Ministerium für Menschenrechte wurde im Jahr 2015 neu eingerichtet. Die 

ständigen Ausschüsse des Senats und der Nationalversammlung für Recht, Justiz, Minderhei-

ten und Menschenrechte führen Anhörungen zu einer Reihe von Menschenrechtsproblemen 

durch (USDOS 30.3.2021). 

Die COVID-19-Pandemie stellt die wirtschaftliche und soziale Lage im Land vor neue Heraus-

forderungen. In diesem Zusammenhang wird das Vorgehen gegen Beschäftigte im Gesund-

heitssektor genannt. Nach friedlichen Protesten wegen der Zustände in den Krankenhäusern 

wurden mehrere Dutzend Personen für mehrere Stunden vorübergehend festgenommen: al-

lein am 6. April 2020 etwa mehr als 50 Menschen nach friedlichen Protesten in Quetta (Belut-

schistan). Auch war diese Personengruppe an ihrem Arbeitsplatz gewalttätigen Übergriffen 

ausgesetzt. Des Weiteren wird die Verfolgung von religiösen Minderheiten nach den Blasphe-

miegesetzen genannt, sowie die von nichtstaatlichen Akteuren verübten, strafrechtlich häufig 

nicht verfolgten, gewaltsamen Übergriffe aus religiösen Motiven oder wegen des Geschlechts 

(BAMF 19.4.2021). […] 

 

1.2.6. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Opposition:  

 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sind durch die Verfassung gewährleistet, können 

aber aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eingeschränkt werden (USDOS 

30.3.2021). Dies äußert sich teilweise durch die Anordnung von Sicherheitsverwahrung oder 

durch Gewalteinsatz der Polizei gegenüber Demonstranten (AA 29.9.2020). Die HCRP (Human 

Rights Commission of Pakistan) berichtet von Hindernissen Gewerkschaften zu gründen, Be-

schränkungen und Möglichkeiten der Auflösung von Streiks und der Möglichkeit seine Arbeit 

zu verlieren, was die gewerkschaftliche Organisation von Arbeitnehmern auf allen Ebenen er-

schwert. Infolgedessen blieb der Spielraum für Tarifverhandlungen über menschenwürdige 

Löhne und sichere Arbeitsbedingungen begrenzt (HRCP 30.4.2020; vgl. FH 2020). Das Ver-

säumnis der Regierung, Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger und friedliche Demonstran-

ten zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, führt de facto zu Einschränkungen der 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (USDOS 30.3.2021; vgl. AA 29.9.2020).  

Obwohl für die ehemaligen FATA derselbe Rechtsrahmen gilt wie für den Rest des Landes, 

verhängen die zivilen und militärischen Behörden weiterhin Kollektivstrafen im Rahmen der 

Westpakistanischen Verordnung zur Aufrechterhaltung des Friedens und von Abschnitt 144 
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des Strafgesetzbuches. Diese Regeln ermöglichen es den Behörden effektiv, die langjährige 

Praxis der Aussetzung des Versammlungs- und Rederechts in den neu zusammengelegten Ge-

bieten fortzusetzen (USDOS 30.3.2021). Im Laufe des Jahres 2019 schränkten die Behörden 

die Versammlungsfreiheit für einige Gruppen ein, obwohl sie sich gegenüber anderen De-

monstrationen, einschließlich der Demonstrationen der politischen Opposition und der religi-

ösen Rechten, als relativ tolerant erwiesen (FH 2020). So ist es beispielsweise den Ahmadi-

Muslimen im Allgemeinen untersagt, Konferenzen und Versammlungen abzuhalten (USDOS 

30.3.2021). 

 

Opposition: 

 

Politische Parteien können weitgehend frei operieren. Jedoch üben Militär und Geheim-

dienste Druck auf unllebsame Parteien aus – so etwa vor den Nationalversammlungswahlen. 

Mehrere große Parteien, zahlreiche kleinere Parteien und Unabhängige nehmen an den Wah-

len teil und sind im Parlament und in den Provinzparlamenten vertreten. Die politische Oppo-

sition wird nicht eingeschränkt. Allerdings werden politische Auseinandersetzungen mitunter 

auch mit Gewalt ausgetragen (FH 2020; vgl. AA 29.9.2020). 

Die Regierung setzte im Laufe des Jahres 2020 ihre Korruptionsuntersuchungen und die se-

lektive strafrechtliche Verfolgung von Führern oppositioneller politischer Parteien fort, wobei 

gegen den ehemaligen Premierminister Nawaz Sharif und den ehemaligen Präsidenten Asif 

Ali Zardari Klagen erhoben wurden (USDOS 30.3.2021; vgl. HRW 23.1.2021, AA 29.9.2020). 

Insgesamt hat der Staat den Raum zur öffentlichen kritischen Debatte und für die Zivilgesell-

schaft in Pakistan weiter eingeschränkt („shrinking space“). Aktuelles Beispiel ist der Umgang 

mit der PTM („Bewegung zum Schutz der Paschtunen“), die sich im Frühling 2018 als friedliche 

Protestbewegung gegen die Diskriminierung von Paschtunen in Pakistan formiert hatte. Der 

Sicherheitsapparat geht teils mit harter Hand gegen die Bewegung vor, immer wieder kommt 

es zu zeitweiligen Verhaftungen ihrer Führer (AA 29.9.2020). 

[…] 

 

1.2.7. Religionsfreiheit: 

 

Laut provisorischer Volkszählung von 2017 sind 96% der ca. 210 Millionen Einwohner Pakis-

tans Sunniten oder Schiiten. Laut Regierungsangaben setzen sich die restlichen 4% aus 

Ahmadi Muslimen, Christen, Hindus, Zoroastriern, Bahai, Sikhs, Buddhisten, Kalasha, Kihal 

und Jainisten zusammen. Ca. 80-85% der muslimischen Einwohner Pakistans sind Sunniten 

und 15-20% Schiiten (USDOS 10.6.2020; vgl. CIA 4.5.2021). Laut Verfassung sind Angehörige 



- 30 - 

der Qadiani oder der Lahori-Gruppe (Ahmadis) keine Muslime (USDOS 10.6.2020; vgl. AC-

CORD 3.2021). 

Artikel 2 der pakistanischen Verfassung erklärt den (sunnitischen) Islam zur Staatsreligion. Ar-

tikel 227 der pakistanischen Verfassung bindet das Rechtssystem an das islamische Recht. Der 

Shari’ah Act 1991 hat die Scharia zum höchsten Gesetz in Pakistan gemacht. Somit sind alle 

Gesetze in Pakistan im Einklang mit der Scharia auszulegen (BAMF 5.2020; vgl. USDOS 

10.6.2020). Grundsätzlich hat jede Person die Freiheit, ihre Religion selbst zu bestimmen und 

diese auch zu wechseln. Artikel 20 der Verfassung von 1973 garantiert die freie Religionsaus-

übung (AA 29.9.2020). […] 

 

1.2.8. Ethnische Minderheiten: 

 

Pakistan hat eine pluralistische Gesellschaft mit unzähligen religiösen und ethno-linguisti-

schen Identitäten. Die pakistanischen Minderheiten lassen sich im Wesentlichen in die Kate-

gorien „ethnisch und sprachlich“ sowie „religiös“ einteilen. Der Begriff „Minderheit“ wird in 

der Verfassung der Islamischen Republik Pakistan von 1973 an mehreren Stellen verwendet, 

es gibt jedoch keine Definition dieses Begriffs. Aufeinanderfolgende Bundesregierungen ha-

ben die Position vertreten, dass Minderheiten innerhalb Pakistans notwendigerweise religiös 

sind und dass es keine ethnischen oder sprachlichen Minderheiten oder indigene Völker gibt. 

Zu den ethnischen Minderheiten, die auch offiziell anerkannt sind, gehören Sindhis (14,1%), 

Paschtunen oder Pakhtuns (15,42%, Volkszählung 2006), Mohajirs (7,57%), Belutschen 

(3,57%). Zu den religiösen Minderheiten gehören Christen (1,59%, Volkszählung 1998), Ahma-

dis (0,22%, Volkszählung 1998), Hindus (1,6%, Volkszählung 1998), Schiiten, Isma’ilis, Bohras, 

Parsen und Sikhs. Zu den am stärksten marginalisierten Gruppen gehören die Hazaras, eine 

ethnische Gruppe mongolisch-türkischer Herkunft, die eine persische Sprache spricht (MRGI 

6.2019). 

Vier große und zahlreiche kleine und kleinste ethnische Gruppen finden sich in Pakistan. Zu 

den großen gehören die Punjabis, Sindhis, Baluchis und Paschtunen. Soziale Beziehungen und 

Gruppierungen sind in Pakistan stark vertikal, also hierarchisch orientiert. Typisch für das hie-

rarchische Prinzip in südasiatischen Gesellschaften ist auch das Kastensystem, das zwar abge-

schafft wurde, aber immer noch in der Gesellschaft vorzufinden ist. Besonders bei den 

Paschtunen in Khyber Pakhtunkhwa und den Baluchen in Baluchistan, aber auch in den Pro-

vinzen Sindh und Punjab, finden sich noch Stammesstrukturen, die zu hierarchischen Verhält-

nissen führen können (GIZ 9.2020). […] 

 

1.2.9. Bewegungsfreiheit: 
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Das Gesetz gewährleistet Bewegungsfreiheit im Land sowie uneingeschränkte internationale 

Reisen, Emigration und Repatriierung. Die Regierung schränkt den Zugang zu bestimmten Ge-

bieten der ehemaligen FATA und Belutschistan aufgrund von Sicherheitsbedenken ein. In ei-

nigen Teilen des Landes behindern die Behörden aus Sicherheitsgründen routinemäßig die 

interne Mobilität (USDOS 30.3.2021). 

Es gibt einige gesetzliche Beschränkungen für Reisen und die Möglichkeit, den Wohnsitz, den 

Arbeitsplatz oder die Hochschuleinrichtung zu wechseln. Die Behörden behindern in einigen 

Teilen des Landes aus Sicherheitsbedenken routinemäßig Reisen bzw. interne Bewegungen. 

Das Hauptinstrument zur Einschränkung von Auslandsreisen ist die Exit Control List (ECL), die 

namentlich genannte Personen von der Nutzung der offiziellen Ausreisepunkte des Landes 

ausschließt. Sie soll sowohl jene umfassen, die eine Sicherheitsbedrohung darstellen, als auch 

jene, gegen die ein Gerichtsverfahren läuft. Regelmäßig wird die ECL allerdings als Mittel zur 

Kontrolle Andersdenkender eingesetzt (FH 3.3.2021). 

Die Regierung verbietet Reisen nach Israel. Regierungsangestellte und Studenten müssen vor 

Reisen ins Ausland ein sogenanntes No-Objection-Certificate einholen, doch von Studenten 

wird dies selten verlangt. Personen auf der Exit Control List ist es verboten, ins Ausland zu 

reisen. Diese Liste soll Personen, welche in staatsfeindliche Aktivitäten und Terrorismus invol-

viert sind oder in Verbindung zu einer verbotenen Organisation stehen bzw. jene, gegen die 

ein Strafverfahren vor höheren Gerichten anhängig ist, von Auslandsreisen abhalten (USDOS 

30.3.2021). Die NGO HRCP gibt an, dass Dissidenten und Mitglieder der politischen Opposi-

tion, die auf die Exit Control List gesetzt wurden, daran gehindert werden, ins Ausland zu rei-

sen. Offizielle Bewegungsbeschränkungen wurden für Personen verhängt, die an politischen 

Kundgebungen und Protestkundgebungen teilnahmen. Der visumfreie Kartapur-Korridor, der 

Gurdwara Darbar Sahib im pakistanischen Punjab mit Dera Baba Nanak im indischen Punjab 

verbindet, wurde geöffnet (HRCP 4.2020). […] 

 

1.2.10. Grundversorgung: 

 

In Pakistan gibt es über 63 Millionen Arbeitskräfte mit einer Arbeitslosenquote von fast 6%. 

Die Mehrheit der Arbeiter und Arbeiterinnen ist im Dienstleistungssektor (38%) und in der 

Landwirtschaft (37%) beschäftigt. 60% der Arbeitskräfte des Landes sind in der Provinz Punjab 

konzentriert. Insgesamt arbeiten fast 72% der Erwerbstätigen im informellen Sektor. Der pa-

kistanische Arbeitsmarkt wurde durch Nachfrage- und Angebotsschocks als Folge der COVID-
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19-Krise hart getroffen. Das Center for Labor Research (CLR) schätzt die strukturelle Arbeits-

losigkeit in Pakistan auf drei bis fünf Millionen, die temporäre Arbeitslosigkeit als Folge der 

Pandemie auf 10,5 Millionen (IOM 30.3.2021). 

Pakistan gehört zu den Entwicklungsländern, in denen die Urbanisierung schnell voranschrei-

tet. In wirtschaftlicher Hinsicht führen das rasche Bevölkerungswachstum und Covid-19 zu 

steigendem Druck auf Ressourcen, Beschäftigungsmöglichkeiten, Einkommensverteilung, Ar-

mut und sozialen Schutz (IOM 30.3.2021). Derzeit machen der landwirtschaftliche Sektor ca. 

ein Fünftel, der industrielle Sektor etwa ein Viertel, Handel und Dienstleistung ca. 50% des BIP 

aus. Trotz des geringsten Anteils am BIP ist der landwirtschaftliche Sektor immer noch sehr 

wichtig, weil mehr als 40% der Bevölkerung in diesem Sektor direkt beschäftigt sind und die 

Existenz von mehr als 60% der ländlichen Bevölkerung direkt oder indirekt von diesem Sektor 

abhängt. Neben den verheerenden Wettereinflüssen, wie Flut auf der einen und Dürre auf 

der anderen Seite, führt u.a. der Mangel an modern-technologischem Feldmanagement und 

Weiterverarbeitungsmöglichkeiten zu einer verhältnismäßig niedrigen Produktivität in die-

sem Sektor. Gepaart mit anderen soziopolitischen Faktoren führt dies zudem zu einer unsi-

cheren Nahrungsmittelversorgung im Land (GIZ 9.2020). 

Nach Angaben des Pakistan Bureau of Statistics stieg der Verbraucherpreisindex zwischen Mai 

2019 und Mai 2020 um 8,2%. Die Lebensmittelinflation ist um 10,94% für städtische Verbrau-

cher und 13,73% für ländliche Verbraucher seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie ange-

stiegen. Insgesamt ist die Ernährungsunsicherheit sehr hoch - 20 bis 30% der Bevölkerung (40 

bis 62 Millionen Menschen) sind in irgendeiner Form von Ernährungsunsicherheit betroffen. 

Schätzungsweise 36,43 Millionen Menschen sind dauerhaft und chronisch von Ernährungsun-

sicherheit bedroht. Weitere 2,45 Millionen Menschen könnten infolge widriger Umstände in 

Ernährungsunsicherheit geraten (IOM 30.3.2021). 

Kritisch ist vor allem die Situation von jungen erwerbslosen/arbeitslosen Männern zwischen 

15 und 30 Jahren. Eine hohe Arbeitslosigkeit gepaart mit einer Verknappung natürlicher Res-

sourcen - vor allem auf dem Land - führte zur verstärkten Arbeitsmigration in große Städte 

und traditionell auch in die Golfstaaten. Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten und Gast-

arbeitern nach Pakistan belaufen sich gegenwärtig auf ca. 5% des BIP (LIPortal 9.2020). Die 

pakistanische Regierung bietet Projekte zur Unterstützung von Arbeitslosen an, z. B. das PM 

Youth Business Program oder PM Youth Loan Programs. Es gibt auch eine Arbeitslosenunter-

stützung für Absolventen & MA-Pass-Studenten im Punjab und ein spezielles Programm für 

wissenschaftliche Talente für Absolventen. Eine weitere Möglichkeit wird durch ein Darlehen 

von 500.000 bis 1.000.000 PKR (2.683 bis 5.366 Euro) geboten, um ein Unternehmen zu grün-

den, mittels Projekten, die jährlich von der Regierung sowie durch staatliche und private Ban-



- 33 - 

ken angekündigt werden. Weiters gibt es für die Unterstützung von Arbeitslosen zwei beste-

hende Mechanismen: Das Tameer-e-Pakistan-Programm wird als Maßnahme zur Armutsbe-

kämpfung initiiert, um mehr Einkommensquellen für die Armen und neue Beschäftigungs-

möglichkeiten zu schaffen; das Programm zur Unterstützung von kleinen und mittleren Be-

trieben vor allem durch Gewährung von Steuerbefreiungen (IOM 30.3.2021; vgl. IOM 2019). 

Zwar hat die aktuelle Regierung die staatlichen Ausgaben für Gesundheit deutlich gesteigert, 

doch sind diese weiterhin zu niedrig, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. 

Die öffentlichen Gesundheitsausgaben betragen 0,92% des Bruttoinlandsprodukts (LIPortal 

9.2020). Im aktuellen Human Development Index 2020 von UNDP, der 189 Staaten umfasst 

und Fortschritte in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Einkommen im internationalen 

Vergleich misst, liegt Pakistan auf Rang 154 (Rang 152 im Jahr 2019) (UNDP 15.12.2020). […] 

 

1.2.10.1. Sozialbeihilfen: 

 

Die pakistanische Verfassung garantiert „soziale Gerechtigkeit“ für alle ohne Diskriminierung. 

Das DWCP (decent work country programme) (2016-22) soll die Herausforderung angehen, 

die bestehenden Sozialschutzsysteme zu erweitern und nachhaltiger zu gestalten. Die beste-

henden Sozialschutzsysteme schließen die Beschäftigten in der informellen Wirtschaft aus, 

indem sie nur die Bedürfnisse der Beschäftigten in der formellen Wirtschaft abdecken. Die am 

stärksten benachteiligten Gruppen - wie arme Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Be-

hinderungen und Wanderarbeiter - bleiben oft in einem andauernden Kreislauf von Armut 

und Verwundbarkeit gefangen (ILO o.D.). 

Auch wenn Pakistan bei der Armutsbekämpfung wichtige Fortschritte gemacht hat, gibt es 

weiterhin erhebliche Unterschiede in den Armutsraten zwischen ländlichen (30,7%) und städ-

tischen Gebieten (12,5%), wobei die Armut in den städtischen Gebieten schneller zurückge-

gangen ist. Traditionelle Geldtransferprogramme hatten einen beträchtlichen Anteil an den 

Sozialschutzausgaben für Arbeitnehmer des formellen Sektors, und es gab eine erhebliche 

Verlagerung von Sicherheitsnetzen zu den Nicht-Armen (TWB 15.12.2020). 

Auf Bundesebene wurde mit dem Benazir Income Support Programme Act (2010) BISP eine 

autonome Struktur etabliert, deren Umsetzungskompetenz sich auf das gesamte Land er-

streckt. Das Planning & Development Department (P&DDs) jeder Provinz ist die Verwaltungs-

abteilung, die für die Koordination des Sozialschutzes in der Provinz verantwortlich ist. In allen 

vier Provinzen gibt es Sozialabteilungen, die für viele Initiativen im Zusammenhang mit der 

Pflege, der sozialen Fürsorge und der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen zu-

ständig sind. Sozialschutzprogramme in Pakistan umfassen z.B. das Government Servants’ 

Pension-cum-Gratuity Scheme für Beamte, die Employees’ Old Age Benefits Institution (EOBI) 
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mit Programmen wie dem Old Age Pension, Invalidity Pension, Survivors’ Pension and Old Age 

Grants. Weiters sind Einrichtungen wie der Workers’ Welfare Fund, Zakat and Ushr, welches 

Sozialhilfe für die Armen und Ausgegrenzten bietet, Bait-ul-Maal, welches finanzielle Unter-

stützung und Sachleistungen für die „bedürftigen Armen“, insbesondere für Minderheiten, 

die von Zakat nicht bedient wurden, bietet, und das BISP zu nennen (ILO 2019). 

Das BISP - Pakistans größte einzelne Sicherheitsnetz- und bedingungslose Geldtransferinitia-

tive - konzentriert sich auf die Unterstützung und Stärkung armer Frauen (ILO 2019). Es zielt 

auf verarmte Haushalte insbesondere in abgelegenen Regionen ab. Durch Vergabe von zins-

freien Krediten an Frauen zur Unternehmensgründung, freie Berufsausbildung, Versicherun-

gen zur Kompensation des Verdienstausfalles bei Tod oder Krankheit des Haupternährers und 

Kinderunterstützungsgeld sollen insbesondere Frauen sozial und ökonomisch gestärkt wer-

den (ILO 2017; vgl. TWB 15.12.2020). Die wohl bedeutendste Sicherheitsnetz-Initiative ist das 

bedingungslose Geldtransferprogramm der Bundesregierung im Rahmen des BISP. Dieses 

sieht einen Zuschuss von 1.600 PKR/Pakistanische Rupie (ca. 9 Euro) pro Monat für Haushalte 

vor, die im nationalen Register einen Wert von unter 16 PMT(Proxy Means Test-PMT; Berech-

nung zur Armutsschwelle) aufweisen (ILO 2019). Weitere verfügbare Leistungen sind Wohn-

kolonien für Arbeiter in Industriegebieten, die vom Workers’ Welfare Fund bereitgestellt wer-

den. Konsumgüter werden im ganzen Land in speziellen Verkaufsstellen der Utility Stores Cor-

poration und in den vom Workers’ Welfare Fund betriebenen Fair-Price-Shops in Industriege-

bieten zu ermäßigten Preisen angeboten (ILO 2019). 

Pensionsberechtigt sind Männer ab 60 und Frauen ab 55 Jahren mit mindestens 15 Beitrags-

jahren. Im Pensionssystem sind Angestellte von Unternehmen mit mehr als fünf Personen 

erfasst (SSA o.D.). Die Pensionsberechtigung ist auf den formellen Sektor beschränkt (HRCP 

3.2019). 

Wie für Personen im erwerbsfähigen Alter gibt es auch für ältere Menschen in Pakistan keine 

universellen Systeme. Alle Staatsbediensteten erhalten bei Eintritt in den Ruhestand eine 

Rente, ebenso wie die Mitarbeiter von Unternehmen, die bei der Employees’ Old Age Benefits 

Institution (ESSI) registriert sind. Die ESSI der Provinzen bieten auch eine Renteneinrichtung 

für die Familien von Arbeitnehmern, die bei Arbeitsunfällen ums Leben kommen. Die Sozial-

versicherungseinrichtungen der Provinzen für Arbeitnehmer bieten eine Reihe von Dienstleis-

tungen für gering bezahlte Arbeitnehmer in Wirtschaftsunternehmen an. Finanziert durch 

eine Abgabe - d.h. eine zusätzliche Abgabe von 6-7% der Lohnsumme, die vom Arbeitgeber 

gezahlt wird - auf die Lohnsumme, die bei der Regierung hinterlegt wird, bieten die ESSIs Mut-

terschafts- und Krankheitsleistungen, Leistungen bei Invalidität und Verletzungen sowie Leis-

tungen für Witwen/Witwer. 
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Die Sozialämter in allen Provinzen verwalten eine Reihe von Diensten für bedürftige Erwach-

sene, darunter Zentren für Frauen, die Missbrauch und/oder häusliche Gewalt überlebt ha-

ben, Heime für ältere Menschen und Heime für Personen mit besonderen Bedürfnissen. Die 

Hochschulbildung wird von der Higher Education Commission (HEC) unterstützt, die eine 

Reihe von Stipendienprogrammen für Studenten aus entlegenen Gebieten und solche, die ei-

nen Bedarf an Unterstützung nachweisen können, finanziert. Mehrere Bait-ul-Maal-Pro-

gramme sind ebenfalls relevant, wie z.B. finanzielle Unterstützung, Heiratszuschüsse und Bil-

dungsstipendien – ebenso wie Bildungsstipendien, die von Zakat-Abteilungen angeboten wer-

den (ILO 2019). 

Der staatliche Wohlfahrtsverband überprüft anhand spezifischer Kriterien, ob eine Person für 

den Eintritt in das Sozialversicherungssystem geeignet ist. Die Sozialversicherung ist mit einer 

Beschäftigung im privaten oder öffentlichen Sektor verknüpft (IOM 2019). 

Die Ausgaben für Pensionen sind im öffentlichen Sektor Pakistans recht hoch. Der pakistani-

sche Entwurf des Nationalen Rahmenwerks für Sozialschutz nennt einen Wert von 3,9% des 

BIP für die Ausgaben für den Sozialschutz auf nationaler Ebene. Nach einer konservativen 

Schätzung belaufen sich die Ausgaben der Bundesregierung für den Sozialschutz in einem re-

präsentativen Jahr auf etwa 405,6 Mrd. PKR (ca. 2 Milliarden Euro). Insgesamt werden die 

Ausgaben der Bundesregierung für den Sozialschutz durch das BISP dominiert. Zwei Kompo-

nenten des Programms (Bedingungslose Geldtransfers und Waseela-e-Taleem) machen fast 

98% der Gesamtausgaben im Rahmen der föderalen Sozialhilfeprogramme aus (ILO 2019). 

Die Edhi Foundation ist - nach eigenen Angaben - die größte Wohlfahrtstiftung Pakistans. Sie 

gewährt u.a. Unterkunft für Waisen und Behinderte, eine kostenlose Versorgung in Kranken-

häusern und Apotheken, sowie Rehabilitation von Drogenabhängigen, kostenlose Heilbe-

helfe, Dienstleistungen für Behinderte sowie Hilfsmaßnahmen für die Opfer von Naturkata-

strophen (Edhi o.D.). 

Die pakistanische Entwicklungshilfeorganisation National Rural Support Programme (NRSP) 

bietet Mikrofinanzierungen und andere soziale Leistungen zur Entwicklung der ländlichen Ge-

biete an. Sie ist in 70 Bezirken der vier Provinzen – inklusive Azad Jammu und Kaschmir – aktiv. 

NRSP arbeitet mit mehr als 3,4 Millionen armen Haushalten zusammen, welche ein Netzwerk 

von ca. 217.000 kommunalen Gemeinschaften bilden (NRSP o.D). [Grafik entfernt] [...] 

 

1.2.11. Medizinische Versorgung: 

 

Der Gesundheitssektor des Landes ist gleichermaßen durch ein Stadt-Land-Gefälle in der Ge-

sundheitsversorgung und ein Ungleichgewicht bei den Arbeitskräften im Gesundheitswesen 
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gekennzeichnet, mit einem Mangel an medizinischen Fachkräften, Krankenschwestern, Sani-

tätern und qualifiziertem Gesundheitspersonal, insbesondere in den Randgebieten (TSOP 

2020). Generell wurde einmehrstufiges System öffentlicher Gesundheitseinrichtungen einge-

richtet. Dieses soll eine grundlegende Gesundheitsversorgung zu minimalen Kosten auf am-

bulanter Basis bieten. Die Gesundheitsversorgung liegt in erster Linie in der Verantwortung 

der Provinzregierungen. Generell sollen die Leistungen in den Notfallzentren der Krankenhäu-

ser kostenlos sein. Die Bundesregierung betreibt außerdem ein kostenloses Impfprogramm 

im ganzen Land und stellt ein Netzwerk von Lady Health Workers (LHWs) zur Verfügung. Diese 

Fachkräfte für die medizinische Grundversorgung arbeiten auf Gemeindeebene und bieten 

Beratung und grundlegende Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Grundversor-

gung, Familienplanung und Krankheitsprävention an. Während die offizielle Politik zur Ge-

sundheitsversorgung in Pakistan bekräftigt, dass alle diese Leistungen verfügbar sein müssen, 

sind die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in der Praxis eher schlecht ausgestattet. Die 

Personalausstattung - insbesondere die Anwesenheit von Ärzten - ist in vielen Einrichtungen 

unsicher. Eine dringende Herausforderung ist der schlechte Zustand von Ausrüstung und Test- 

bzw. Analysemöglichkeiten (ILO 2019). 

Insgesamt basiert das System der Gesundheitsversorgung in Pakistan auf zwei Hauptsäulen, 

zu denen öffentliche und private Gesundheitseinrichtungen gehören - wobei in den privaten, 

anders als in den öffentlichen, entsprechende Kosten für die Behandlung anfallen. Die von der 

Regierung neu ins Leben gerufene „Sehat Insaaf Card“-Initiative bietet der allgemeinen Bevöl-

kerung aus dem unteren sozioökonomischen Sektor die Möglichkeit, ihre privaten Kranken-

hauskosten von der Regierung übernehmen zu lassen. Die „Sehat Insaaf Card“ ist für jeden 

erhältlich, der unterhalb der Armutsgrenze lebt (d.h. mit einem Einkommen von weniger als 

2 US-Dollar (1,68 Euro) pro Tag) und ist ein Jahr gültig. Die Karte deckt die kostenlose Behand-

lung von fast allen wichtigen Krankheiten ab und bietet auch eine individuelle Finanzhilfe für 

Personen mit schweren Krankheiten/Behinderungen, Witwen und Invaliden mit unterhalts-

berechtigten Kindern, Waisen, Studenten mit nachgewiesenen und beständigen akademi-

schen Leistungen und mittellose Personen. COVID-19-Tests in ausgewiesenen Testeinrichtun-

gen des öffentlichen Sektors werden kostenlos angeboten, in privaten Testeinrichtungen sind 

sie jedoch kostenpflichtig (IOM 30.3.2021). 

Trotz gegebener Verbesserungen (HRCP 3.2019) führt der Großteil der öffentlichen Gesund-

heitseinrichtungen keine zufriedenstellende Behandlung durch. Etwa 73% der Bevölkerung 

sind ohne staatliche Krankenversicherung; 57% in den Städten und 83% am Land (ILO 2017). 

Die Menschen tendieren dazu, private Einrichtungen aufzusuchen (Kurji et al 2016; vgl. HRCP 

3.2019). Zugänglichkeit und Leistbarkeit für Gesundheitsdienste sind insbesondere für die 
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ländliche Bevölkerung problematisch, da es einen ernsten Mangel an qualifiziertem Gesund-

heitspersonal und unzureichende Finanzierung der primären Versorgungsebene gibt (IJARP 

10.2017). 

Als Reaktion auf die schlechte Qualität der Dienstleistungen in den öffentlichen Gesundheits-

einrichtungen hat die Regierung Systeme der Sozialversicherung eingeführt, um die Bereit-

stellung der grundlegenden Gesundheitsversorgung zu unterstützen. Das jüngste Beispiel ist 

das Prime Minister’s National Health Programme (PM-NHP), das 2018 in 23 Bezirken in Be-

trieb genommen wurde und auf 40 Bezirke ausgeweitet werden soll. Das Programm, das zwei 

Arten von Versicherungsschutz bietet, wird von der pakistanischen Provinzregierung und der 

Bundesregierung gemeinsam finanziert. Bis heute hat das Programm 1,5 Millionen Familien 

eingeschrieben. Das PM-NHP deckt Familien ab, die unter eine bestimmte Armutsgrenze im 

Haushaltsregister fallen. 

Letzteres wird von der wichtigsten Sozialschutzinitiative der Regierung, dem Benazir Income 

Support Programme, geführt. Die Programme zur Armutsbekämpfung - wie die Zakat-Initia-

tive und Pakistan Bait-ul-Maal - bieten auch Unterstützung für die grundlegende Gesundheits-

versorgung. Sie tun dies in Form von Mitteln, die den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt 

werden; die Krankenhäuser entscheiden dann ihrerseits, welche Patienten für die Versorgung 

in Frage kommen (ILO 2019). 

In staatlichen Krankenhäusern, die i.d.R. europäische Standards nicht erreichen, kann man 

sich bei Bedürftigkeit kostenlos behandeln lassen. Da Bedürftigkeit offiziell nicht definiert ist, 

reicht die Erklärung aus, dass die Behandlung nicht bezahlt werden kann. Allerdings trifft dies 

auf schwierige Operationen, z.B. Organtransplantationen, nicht zu. Hier können zum Teil ge-

meinnützige Stiftungen die Kosten übernehmen. Die Grundversorgung mit nahezu allen gän-

gigen Medikamenten ist sichergestellt (AA 29.9.2020). In Punjab wurde im Februar 2019 mit 

der Verteilung von Krankenversicherungskarten in 36 Bezirken der Provinz begonnen. Die 

Krankenversicherung umfasst die Behandlung von acht Krankheiten (z.B. Kardiologie, Neuro-

logie usw.) bis zu einem Grenzwert von 720.000 PKR (ca. 3.800 Euro). Die Krankenversiche-

rung gilt sowohl für die öffentlichen als auch privaten Krankenhäuser (HRCP 4.2020). 

Es gibt staatliche Sozialleistungen für Angestellte in Betrieben mit mehr als fünf Mitarbeitern 

und bis zu einem Gehalt von 18.000 PKR (ca. 96 Euro) pro Monat (22.000 PKR/ca. 116 Euro in 

Punjab) sowie für von ihnen abhängige Personen. Ausgenommen von den Sozialleistungen 

sind Mitarbeiter in Familienbetrieben und Selbständige. Für Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst und der Eisenbahn sowie Mitglieder der Armee, der Polizei und der örtlichen Verwal-

tung gibt es eigene Systeme. Begünstigte erhalten allgemeinmedizinische Leistungen, Medi-

kamente, Krankenhausbehandlungen und Krankentransporte. Während der Krankheit wer-
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den 75% des Gehalts weiterbezahlt (100% bei Tuberkulose und Krebs; in den Provinzen Belut-

schistan und Khyber Pakhtunkhwa generell 50% Gehaltsfortzahlung). Die Begünstigung setzt 

sich bei Beendigung des Dienstverhältnisses für sechs Monate oder für die Dauer der Krank-

heit (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt) fort (SSA 3.2019). Das staatliche Wohl-

fahrts-Programm Baitul-Mal vergibt Unterstützungsleistungen und fördert die Beschaffung 

von Heilbehelfen (PBM o.D.). Die nichtstaatliche EntwicklungshilfeorganisationAga Khan De-

velopment Network betreibt landesweit 450 Kliniken, fünf Krankenhäuser sowie ein Universi-

tätskrankenhaus in Karatschi und fördert zahlreiche Projekte auf lokaler Ebene, um den Zu-

gang zur Grundversorgung zu verbessern (AKDN o.D.). 

In Pakistan sind etwa 400 qualifizierte Psychiater tätig. Die meisten Psychiater gibt es in Städ-

ten, obwohl im ganzen Land auch Stellen für Bezirkspsychiater geschaffen wurden. Der Men-

tal Health Atlas 2017 der WHO berichtet, dass es nur vier große psychiatrische Krankenhäuser 

im Land gibt, mit 344 stationären Einrichtungen und 654 psychiatrischen Einheiten in allge-

meinen Krankenhäusern (TSOP 2020). Der Mangel an Psychiatern in peripheren Regionen so-

wie die Kosten der Behandlung sind für durchschnittliche Menschen unleistbar (Dawn 

13.5.2019; vgl. Dawn 15.7.2019). 

Die Telefonseelsorge Talk2Me ist kostenlos und rund um die Uhr erreichbar und führt 75-90 

psychologische Beratungen pro Woche durch (Dawn 13.5.2019). Die Menschen sind aber eher 

zurückhaltend, wenn es darum geht, zu offenbaren, dass sie eine psychische Krankheit haben. 

Denn psychische Gesundheitsprobleme sind ein Tabuthema, über das man nicht spricht. Dies 

wirkt sich ungünstig auf die Qualität der Versorgung von Menschen aus, die an psychischen 

Krankheiten leiden. Scham aufgrund von psychischen Problemen sowie Vorurteile gegenüber 

Patienten und Familien halten Menschen davon ab, psychologische Hilfe und psychiatrische 

Versorgung in Anspruch zu nehmen (TSOP 2020). Zudem genießt die psychische Gesundheit 

keine hohe Priorität. Außerdem ist durchaus üblich, sich bei körperlichen oder psychischen 

Erkrankungen an spirituelle oder traditionelle Heiler zu wenden, da die Menschen psychische 

Erkrankungen in der Regel als Folge übernatürlicher Einflüsse wahrnehmen. So genannte 

Glaubensheiler sind eine wichtige Quelle für die Versorgung von Menschen mit psychischen 

Problemen in Pakistan, insbesondere für Frauen und Menschen mit geringer Bildung (TSOP 

2020). 

Die Grundversorgung mit nahezu allen gängigen Medikamenten ist sichergestellt, wobei diese 

für weite Teile der Bevölkerung erschwinglich sind. In den modernen Krankenhäusern in den 

Großstädten kann - unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit - eine Behandlungsmöglichkeit 

für die meisten in Rede stehenden Krankheiten festgestellt werden. Auch die meisten Medi-

kamente, wie z.B. Insulin, können in denApotheken in ausreichender Menge und Qualität er-

worben werden (AA 29.9.2020). [Grafik entfernt] […] 
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1.2.12. Rückkehr: 

 

Die Rückführung von pakistanischen Staatsangehörigen ist nur mit gültigem pakistanischem 

Reisepass oder mit einem von einer pakistanischen Auslandsvertretung ausgestellten natio-

nalen Ersatzdokument möglich, nicht aber mit europäischen Passersatzdokumenten (AA 

29.9.2020). Für pakistanische Staatsangehörige gibt es keine Einreisebeschränkungen, wenn 

sie freiwillig zurückkehren wollen (IOM 30.3.2021). Freiwillige Rückkehrer mit gültigen Reise-

dokumenten werden von den Grenzbehörden wie alle anderen Pakistani, die aus dem Ausland 

einreisen, behandelt. Zwangsweise Rückgeführte werden von den Grenzbehörden befragt, 

um herauszufinden, ob die Person illegal aus Pakistan ausgereist ist bzw. ob strafrechtliche 

Vorwürfe vorliegen. Wenn keine Vorwürfe vorliegen, wird die Person normalerweise nach ei-

nigen Stunden entlassen (DFAT 20.2.2019). 

Zurückgeführte haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen der Stellung eines Asyl-

antrags weder mit staatlichen Repressalien noch mit gesellschaftlicher Stigmatisierung zu 

rechnen. Eine über eine Befragung hinausgehende besondere Behandlung Zurückgeführter 

ist nicht festzustellen. Die pakistanischen Behörden erfragen lediglich, ob die Rückkehrer Pa-

kistan auf legalem Weg verlassen haben (AA 29.9.2020). Unter gewissen Voraussetzungen 

verstoßen Pakistani nämlich mit ihrer Ausreise gegen die Emigration Ordinance (1979) oder 

gegen den Passport Act, 1974. Laut Auskunft der International Organization for Migration 

(IOM) werden Rückkehrende aber selbst bei Verstößen gegen die genannten Rechtsvorschrif-

ten im Regelfall nicht strafrechtlich verfolgt. Es sind vereinzelte Fälle an den Flughäfen Isla-

mabad, Karatschi und Lahore bekannt, bei denen von den Betroffenen bei der Wiedereinreise 

Schmiergelder in geringer Höhe verlangt wurden. Rückkehrende, die nicht über genügend fi-

nanzielle Mittel verfügen, um Schmiergelder zu zahlen, werden oft inhaftiert (ÖB 12.2020). 

Nach anderen Angaben werden Personen, die illegal ausgereist sind, verhaftet und normaler-

weise nach einigen Tagen bei Bezahlung einer Strafe entlassen. Bei strafrechtlichen Vorwür-

fen oder wenn im Ausland eine Straftat begangen wurde, wird die Person verhaftet (DFAT 

20.2.2019). 

Personen, die nach Pakistan zurückkehren, erhalten keinerlei staatliche Wiedereingliede-

rungshilfen oder sonstige Sozialleistungen. EU-Projekte, wie z.B. das European Return and 

Reintegration Network (ERRIN), sollen hier Unterstützung leisten (AA 29.9.2020). Derzeit gibt 

es keine von IOM Österreich durchgeführten Reintegrationsprojekte in Pakistan. Allerdings 

können freiwillige Rückkehrer aus Österreich nach Pakistan durch das ERRIN-Projekt unter-

stützt werden. Dieses wird von einer NGO in Pakistan durchgeführt und bietet freiwillig und 
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zwangsweise rückgeführten Personen Wiedereingliederungshilfe an, abhängig von ihrer Be-

rechtigung, die von dem jeweiligen europäischen Land festgelegt wird. Einige Organisationen 

helfen bei der Gründung von Kleinunternehmen, indem sie finanzielle Unterstützung für Men-

schen, die unter der Armutsgrenze leben, in Form von Krediten oder Mikrokrediten unterstüt-

zen, z. B. die KASHF-Stiftung oder die Jinnah Welfare Society (IOM 30.3.2021). [...] 

 

2. Beweiswürdigung:  

 

2.1. Zur Person des Beschwerdeführers:  

 

2.1.1. Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers (Staatsangehörigkeit, Religion und 

Volksgruppenzugehörigkeit), zu seiner Herkunft bzw. zu seinen Wohnorten in Pakistan, zur 

Ausreise aus Pakistan im Jahr 2011, zur ersten unrechtmäßigen Einreise sowie zu seinem da-

rauffolgenden Aufenthalt in Österreich, zu seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat im März 

2014, zu seinen Familienangehörigen sowie zum Leben im gemeinsamen Haushalt mit diesen 

ergeben sich aus dem Akteninhalt sowie aus dem bezüglich dieser Feststellungen wider-

spruchsfreien und daher glaubhaften Vorbringen des Beschwerdeführers im gesamten Verfah-

ren, insbesondere jedoch in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vom 15.12.2021. Ferner 

ist für die zuständige Einzelrichterin auch kein Grund erkennbar, weshalb diese Angaben un-

wahr sein sollten, zumal diese das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner behaupteten 

Bedrohungssituation nicht stützen. 

 

Weiters gründen die Feststellungen zum Verfahren des Beschwerdeführers betreffend seinen 

ersten Antrag auf internationalen Schutz auf dem Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 

27.03.2012, Zl. E13 423.898-1/2012-5E. Dem Auszug aus dem Betreuungsinformationssystem 

vom 21.06.2022 ist weiters zu entnehmen, dass dieses Erkenntnis am 01.04.2012 in Rechts-

kraft erwachsen ist.  

 

Darüber hinaus ergeben sich die Feststellungen zum neuerlichen Verlassen des Herkunftsstaa-

tes im April 2015, zu den Reisebewegungen des Beschwerdeführers, zu seiner erneuten un-

rechtmäßigen Einreise in das österreichische Bundesgebiet und zur Stellung des verfahrens-

gegenständlichen zweiten Antrags auf internationalen Schutz ebenso aus dem Akteninhalt in 

Verbindung mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren. 

 

2.1.2. Vorauszuschicken ist, dass der Beschwerdeführer im gesamten Verfahren – weder vor 

dem Bundesamt noch vor dem Bundesverwaltungsgericht – eine staatliche Verfolgung bzw. 
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eine Verfolgung, die von den staatlichen, pakistanischen Behörden ausgeht, nicht einmal an-

satzweise erwähnt hat. In der Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht brachte er so-

gar gegenteilig vor, dass er in Pakistan nicht von staatlicher Seite, wie etwa von Polizei, Behör-

den oder Gerichten, verfolgt werde (vgl. Verhandlungsschrift Seite 21). Aus diesem Grund war 

nicht festzustellen, dass der Beschwerdeführer einer asylrelevanten Gefährdung ausgesetzt 

ist, die dem pakistanischen Staat zurechenbar ist.  

 

Die Behauptungen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen bzw. zu seinen geschil-

derten Bedrohungssituationen in Pakistan werden der Entscheidung nicht als Sachverhalt zu-

grunde gelegt, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, mit seinem Vorbringen eine 

Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen. Dies aus folgen-

den Gründen:  

 

Zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers – Verfolgung durch die Taliban bzw. durch An-

gehörige der Partei „Tehrik-e Taliban Pakistan“ (TTP) - ist eingangs darauf hinzuweisen, dass 

der Beschwerdeführer bereits im Verfahren über seinen ersten Antrag auf internationalen 

Schutz anführte, sowohl im College als auch in der Universität eine Gruppe gebildet und gegen 

die Taliban demonstriert zu haben, weshalb diese seinen Vater telefonisch dahingehend be-

droht hätten, den Beschwerdeführer zu ermorden. Im gegenständlichen Verfahren führte der 

Beschwerdeführer vor dem Bundesamt zu den Gründen für das neuerliche Verlassen des Her-

kunftsstaates an, dass seine „alten Probleme“ gleichgeblieben seien und nach seiner Rückkehr 

in den Herkunftsstaat im Jahr 2014 wieder angefangen hätten. Der Umstand, dass der Be-

schwerdeführer sohin an sein bereits im Vorverfahren vom Asylgerichtshof als nicht glaubhaft 

qualifiziertes Fluchtvorbringen direkt anknüpfte, indiziert, dass seine im gegenständlichen Ver-

fahren geltend gemachten Fluchtgründe nicht den Tatsachen entsprechen.  

 

Die Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers wird weiters durch seine unplausiblen und wider-

sprüchlichen Angaben zum Verbleib seines Reisepasses gemindert. Konkret räumte er in der 

Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht zunächst - grundsätzlich nachvollziehbar - 

ein, dass sein Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren, wonach er nie über einen Reisepass 

verfügt habe, nicht den Tatsachen entspreche. Er habe dies lediglich aus Angst vor einer Ab-

schiebung angeführt. In weiterer Folge erstattete er jedoch zum Verbleib seines Reisepasses 

lediglich vollkommen unschlüssige Angaben. So führte er zunächst an, er habe sich im Jahr 

2018 einen neuen Reisepass ausstellen lassen, wobei er auf Nachfrage ergänzend anmerkte, 

dass man dies online machen könne. Der weiteren Frage, welche Behörde ihm den Reisepass 
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ausgestellt habe, ließ er unbeantwortet, indem er nur ausweichend angab, er habe sich zu-

nächst in Pakistan einen Reisepass machen lassen und habe einem Freund in Italien für die 

Erneuerung alle Details gegeben, woraufhin der Reisepass zu ihm gekommen sei (vgl. dazu 

Verhandlungsschrift Seite 11). Seinen Angaben lässt sich sohin weder entnehmen, welche kon-

krete Behörde ihm einen Reisepass ausgestellt hat noch geht aus seinem Vorbringen hervor, 

ob nun der Beschwerdeführer den Reisepass selbst beantragt und nach der Ausstellung sei-

nem Freund zugesendet oder ob der Freund in Vertretung des Beschwerdeführers den Reise-

pass beschafft hat. Unplausibel ist darüber hinaus, dass der Beschwerdeführer seinen Reise-

pass ausgerechnet einem Freund in Italien gegeben haben will, wäre doch der Reisepass 

dadurch außerhalb der Reichweite des Beschwerdeführers und hätte er bei Bedarf nur schwer 

darauf zurückgreifen können.  

 

Auch ungeachtet dieser Aspekte kommt das Bundesverwaltungsgericht nach gesamtheitlicher 

Würdigung zu dem Ergebnis, dass die vom Beschwerdeführer angegebene Verfolgungssitua-

tion aufgrund seines in mehrfacher Hinsicht unkonkreten und vagen Vorbringens, welches dar-

über hinaus auch noch Widersprüche aufweist, nicht den Tatsachen entspricht und lediglich 

ein gedankliches Konstrukt darstellt, welches der Asylerlangung dienen soll.  

 

Betreffend den Teil des Fluchtvorbringens des Beschwerdeführers, der allgemein mit seiner 

Tätigkeit für die Studentenorganisation zu tun hat, ist auszuführen, dass der Beschwerdeführer 

den Namen der Organisation weder in seiner Erstbefragung noch in seiner Einvernahme vor 

dem Bundesamt nannte. In seiner Beschwerde brachte er erstmals vor, dass er Mitglied der 

Studentenverbindung „ XXXX gewesen sei (vgl. AS 213). In der mündlichen Verhandlung sprach 

der Beschwerdeführer im Zuge der freien Schilderung seiner Fluchtgründe zunächst – ebenso 

wie im erstinstanzlichen Verfahren – nur pauschal davon, im Herkunftsstaat wieder mit der 

„Organisation“ zusammengearbeitet zu haben. Erst auf Nachfrage präzisierte er, dass er von 

der Studentenorganisation „ XXXX auch „ XXXX genannt, spreche. Auf Vorhalt seiner Angaben 

in der Beschwerde erklärte er, dass mit der in der Beschwerde erwähnten Organisation na-

mens „ XXXX die „ XXXX gemeint gewesen sei, wobei er ergänzend anmerkte, dass der Name 

in der Beschwerde möglicherweise falsch geschrieben worden sei (vgl. Verhandlungsschrift, 

Seiten 17f.). Diese Erklärung erscheint jedoch nicht plausibel, handelt es sich doch nicht nur 

um eine differierende Schreibweise, sondern um zwei völlig verschiedene Namen. Auffällig ist 

überdies, dass der Beschwerdeführer der Frage, wie die Studentenorganisation „ XXXX poli-

tisch einzuordnen sei, zunächst auswich und diese unbeantwortet ließ (vgl. Verhandlungs-

schrift, Seite 18: „Hinter jedem steckt die Politik dahinter. Es gab sie im öffentlichen College 

und auch in der Universität. Nach meinem F.A. habe ich sie in der Universität unterstützt. Wir 
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haben gegen die Tahiri Tablique Pakistan, TTP, gewirkt“). Auch auf Nachfrage gab der Be-

schwerdeführer keine Auskunft über die politische Ausrichtung seiner behaupteten Studen-

tenorganisation, sondern brachte vor, es sei eine große Organisation und es gebe auch Vertre-

ter im Parlament. Auf die ergänzende Frage, zu welcher Partei diese Parlamentsabgeordneten 

gehören würden, antwortete er schließlich: „Die  XXXX ist eine Partei“. Befragt, ob die Studen-

tenorganisation sohin gleichzeitig eine Partei sei, erwiderte der Beschwerdeführer, dass die 

Studentenorganisation von der Partei „ XXXX lediglich Hilfe bezogen habe. Diese Erklärung 

steht jedoch in gravierendem Widerspruch zu seinen Ausführungen zum Namen seiner be-

haupteten Studentenorganisation, führte er doch eingangs der Befragung zu seinen Flucht-

gründen an, dass die „ XXXX “ ein anderer Name für die Studentenorganisation „ XXXX sei, 

während er nunmehr behauptete, die „ XXXX sei eine von der Studentenorganisation zu un-

terscheidende Partei (vgl. zu alledem Verhandlungsschrift Seite 17f.). 

 

Ein weiterer Widerspruch ergibt sich daraus, dass in der Beschwerde ausgeführt wurde, die 

Studentenorganisation gehöre zur Partei „ XXXX  [Anm.: auch  XXXX geschrieben] (vgl. AS 212), 

während der Beschwerdeführer – wie oben dargelegt - in der Verhandlung explizit anführte, 

dass seine Studentenorganisation Verbindungen zur Partei „ XXXX gehabt habe und diese von 

der Partei „ XXXX “ zu unterscheiden sei (vgl. Verhandlungsschrift, Seite 20). Insoweit der Be-

schwerdeführer diesen Widerspruch damit zu erklären versuchte, dass er die Parteien durch-

einandergebracht habe, zumal die Ereignisse schon lange zurückliegen würden, ist festzuhal-

ten, dass diese Argumentation nicht zu überzeugen vermag, wäre doch davon auszugehen, 

dass der Beschwerdeführer auch nach längerer Abwesenheit vom Herkunftsstaat die politi-

schen Verbindungen der Studentenorganisation konsistent wiedergeben könnte, wenn er tat-

sächlich – wie von ihm vorgebracht - aufgrund seiner eigenen politischen Überzeugung für 

diese Studentenorganisation gearbeitet und an der Organisation von Demonstrationen sowie 

von Protesten mitgewirkt hätte; dies auch vor dem Hintergrund seiner universitären Bildung. 

 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist überdies insoweit unkonkret geblieben, als er hin-

sichtlich der Ziele der Studentenorganisation anführte, sie würden Frieden wollen und würden 

Studenten, die Suchtmittel nehmen, auf den rechten Pfad führen, damit alle in der Universität 

und am College dem Unterricht folgen könnten (vgl. Verhandlungsschrift, Seite 18). Er ging 

sohin auch in diesem Zusammenhang nicht näher auf die politische Agenda der Organisation 

ein und ließ darüber hinaus offen, ob die Priorität der Organisation nun bei der Unterstützung 

von Studierenden mit Suchtmittelproblemen oder bei politischem Aktivismus lag.  
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Zusammengefasst ist sohin festzuhalten, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage war, 

seine behauptete Studentenorganisation begrifflich von in Pakistan existierenden Parteien zu 

unterscheiden, ihre politischen Verflechtungen konsistent aufzuzeigen und ihre Ziele detailliert 

zu schildern, was – wie erwähnt – vor dem Hintergrund der universitären Bildung des Be-

schwerdeführers nicht erklärbar wäre, hätte er zu dieser Organisation tatsächlich engere Kon-

takte oder wäre sogar ein aktives Mitglied.  

 

In diesem Zusammenhang ist darüber hinaus auszuführen, dass der Beschwerdeführer auch 

seine eigene Stellung innerhalb der Organisation nicht widerspruchsfrei darzulegen ver-

mochte. Während er in der Beschwerde explizit ausführte, Mitglied der Studentenverbindung 

gewesen zu sein (vgl. AS 212), antwortete er davon abweichend in der Verhandlung auf die 

Frage, ob er Mitglied gewesen sei oder einen Mitgliedsausweis oder Ähnliches gehabt habe, 

nur vage: „Eine Mitgliedskarte habe ich nicht, aber ich arbeitete mit ihnen zusammen“ (vgl. 

Verhandlungsschrift, Seite 18). Befragt, ob er eine bestimmte Funktion bei der Studentenor-

ganisation gehabt habe oder, ob er für seine Tätigkeit eine Ausbildung oder Ähnliches machen 

habe müssen, wusste er überdies nur zu sagen, er habe keine besondere Ausbildung gehabt, 

er sei der Organisation „zur Verfügung gestellt“ gewesen. Von wem und in welcher Form der 

Beschwerdeführer sich bzw. seine Arbeitskraft der Studentenorganisation zur Verfügung ge-

stellt haben soll, ließ er jedoch offen und blieb sohin auch in diesem Punkt vage. Dass der 

Beschwerdeführer innerhalb der Studentenorganisation eine exponierte Rolle eingenommen 

hätte, kann seinem Vorbringen sohin nicht schlüssig entnommen werden (vgl. zu alledem Ver-

handlungsschrift, Seite 18).  

 

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass in der Beschwerde ausgeführt wurde, der Leiter der Stu-

dentenorganisation sei infolge einer Demonstration in das Visier der Taliban geraten und von 

ihnen bedroht worden, woraufhin er selbst sowie 15 weitere Mitglieder, die ihm nahegestan-

den seien, geflüchtet seien. Ebenso sei der Beschwerdeführer geflüchtet (vgl. AS 212). Insoweit 

damit nahegelegt wird, dass der Beschwerdeführer im engsten Umfeld des Leiters der Studen-

tenorganisation tätig gewesen sein soll, ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer hinsicht-

lich der Frage, wer die Studentenorganisation geleitet habe, lediglich den Namen „ XXXX “ 

anführte, und auch auf explizite Nachfrage nicht in der Lage war, dessen Nach- bzw. Familien-

namen zu nennen, weshalb nicht glaubhaft ist, dass der Beschwerdeführer im näheren Umfeld 

dieser Person gearbeitet hat (vgl. dazu Verhandlungsschrift, Seite 18: „R: Hat dieser  XXXX ei-

nen weiteren Namen, einen Familiennamen? BF: Jeder sagte XXXX , man nannte ihn XXXX “).  
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Hinsichtlich jenes Teils des Fluchtvorbringens des Beschwerdeführers, der mit den direkt ge-

gen ihn gesetzten Verfolgungshandlungen zusammenhängt, ist vorauszuschicken, dass der Be-

schwerdeführer in seiner Einvernahme vor dem Bundesamt sowie in der Beschwerde vor-

brachte, von den Taliban verfolgt worden zu sein. In der Verhandlung präzisierte er seine An-

gaben insoweit, als er auf die Frage, von wem er den Drohanruf erhalten habe, antwortete, es 

seien die Leute der „TTP“, sohin der Partei Tehrik-e Taliban Pakistan, gewesen. Diese seien die 

Vertreter der Taliban in Pakistan (vgl. Verhandlungsschrift, Seite 19). Festzuhalten ist sohin, 

dass sich der Beschwerdeführer - insoweit er von den Taliban spricht – auf Mitglieder oder 

Sympathisanten der Partei Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) bezieht. Welche Ereignisse dazu 

geführt haben, dass er in das Blickfeld dieser Gruppierung geraten ist, vermochte er allerdings 

nicht nachvollziehbar zu schildern. Vor dem Bundesamt führte er diesbezüglich lediglich ohne 

nähere Konkretisierung aus, sein Leben sei im Herkunftsstaat gefährdet, da er wieder „gegen 

die Taliban aktiv“ gewesen sei. Zur Begründung schilderte er jedoch keine von ihm erlebten 

Ereignisse, sondern verwies nur allgemein auf einen Vorfall, welcher sich eine Woche zuvor 

ereignet habe und bei welchem Personen aus dem Punjab, die sich zur Verrichtung ihrer Ar-

beit in Belutschistan aufgehalten hätten, von den Taliban getötet worden seien (vgl. AS 91). 

Einen Zusammenhang zwischen diesem Ereignis und seiner eigenen Rückkehrsituation hat der 

Beschwerdeführer jedoch nicht dargetan und ist ein solcher auch nicht ersichtlich. In der Ver-

handlung führte er zu seiner Verfolgung im Herkunftsstaat überdies nur vage an, er sei nach 

seiner Rückkehr im Jahr 2014 an die Universität zurückgekehrt, habe wieder begonnen, für 

die Studentenorganisation zu arbeiten, und habe dann einen Drohanruf erhalten (vgl. Ver-

handlungsschrift, Seite 17). Auf die Frage der Beschwerdeführervertreterin, ob es vor dem An-

ruf von Mitgliedern der TTP ein Ereignis gegeben habe, durch welches er wieder in das Visier 

der TTP gekommen sei, führte er ergänzend an, sie hätten mitbekommen, dass er sich nach 

seiner Rückkehr für das Studium registriert habe (Verhandlungsschrift, Seite 21f.). Hinsichtlich 

dieser Erklärung ist jedoch festzuhalten, dass diese im Widerspruch zu den Angaben des Be-

schwerdeführers in der Erstbefragung steht, wonach er gemeinsam mit anderen Mitgliedern 

der Studentenorganisation infolge der Teilnahme an Demonstrationen – und sohin nicht be-

reits durch die Inskription an der Universität - ins Blickfeld der Taliban geraten sei (vgl. AS 9).  

 

Auch die Darstellung des Beschwerdeführers hinsichtlich der von der TTP konkret gegen ihn 

gesetzten Verfolgungshandlungen erweist sich als ausgesprochen vage und widersprüchlich. 

So gab der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme vor dem Bundesamt zu seinen Flucht-

gründen an, dass er geschlagen worden sei, da er wieder in seiner Studentenorganisation aktiv 

gewesen sei (vgl. AS 91). Abgesehen davon, dass diese Schilderung vor dem Bundesamt jegli-

che Konkretisierung vermissen lässt, erwähnte der Beschwerdeführer in der Verhandlung vor 
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dem Bundesverwaltungsgericht keinerlei physische Misshandlungen. Stattdessen führte er le-

diglich an, nach der Wiederaufnahme seiner Tätigkeit für die Studentenorganisation einen An-

ruf mit den Worten „Diesmal lassen wir dich nicht in Ruhe“ erhalten zu haben (Verhandlungs-

schrift, Seite 17). Auch im Zuge der weiteren Befragung hat er nicht dargetan geschlagen wor-

den zu sein, sondern brachte lediglich vor, dass Vertreter der Taliban zwei, drei Mal gekom-

men seien und gemeint hätten, sie würden ihn umbringen, wobei er auf Nachfrage einräumte, 

dass die erwähnten persönlichen Drohungen vor seiner erstmaligen Ausreise im Jahr 2011 

stattgefunden hätten und sohin nicht verfahrensrelevant seien (vgl. dazu Verhandlungsschrift, 

Seite 19). Zusammengefasst ist sohin festzuhalten, dass der Beschwerdeführer sein Vorbrin-

gen zu den gezielt gegen ihn gesetzten Verfolgungshandlungen im Beschwerdeverfahren 

gänzlich austauschte, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass er von Ereignissen berichtete, 

welche er tatsächlich erlebt hat.  

 

Daher ist zu sagen, dass es dem Beschwerdeführer insgesamt betrachtet nicht gelungen ist, 

glaubhaft zu machen, dass sich die von ihm geschilderten Geschehnisse tatsächlich ereignet 

haben. Ungeachtet dessen, ob sich der oben erwähnte oder ein ähnlicher Vorfall tatsächlich 

ereignet hat (wovon das Bundesverwaltungsgericht aufgrund obiger Ausführungen allerdings 

nicht ausgeht), kann dies letztlich auch dahingestellt bleiben, da dem Beschwerdeführer eine 

innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung steht, wobei anzumerken ist, dass der Be-

schwerdeführer selbst dem Vorhandensein einer innerstaatlichen Fluchtalternative in einer 

größeren Stadt außerhalb des Punjab, wie etwa in Islamabad oder in Karachi, in der mündli-

chen Verhandlung nicht substanziiert entgegengetreten ist. So verwies er hinsichtlich der 

Frage, ob er in Islamabad oder in Karachi leben könne, lediglich darauf, dass „sie“ [gemeint: 

die Mitglieder der Partei TTP] überall vertreten seien. Sie hätten sogar in einer öffentlichen 

Militärschule Kinder getötet und könnten daher überall Anschläge verüben (vgl. Verhand-

lungsschrift, Seite 23). Dem ist insoweit zuzustimmen, als nach den Länderberichten weiterhin 

landesweit – auch in den Großstädten Islamabad oder Karachi - eine Gefahr für terroristische 

Anschläge seitens der Pakistanischen Taliban sowie religiös motivierter oder separatistischer 

Gruppen besteht. Allerdings richten sich diese Anschläge nicht gezielt gegen Einzelpersonen, 

sondern vor allem gegen Streitkräfte, Sicherheitsdienste, Polizei, Märkte, Einrichtungen der 

Infrastruktur, gegen religiöse Stätten (Moscheen, Schreine, Kirchen) sowie gegen ethnische 

Minderheiten (vgl. Punkt II.1.2.3. „Sicherheitslage“), weshalb von einer gezielten Verfolgung 

des Beschwerdeführers nicht auszugehen ist. Ferner kann den Länderberichten nicht entnom-

men werden, dass in den Städten Islamabad und Karachi sicherheitsrelevante Vorfälle in ei-

nem solchen Ausmaß stattfinden, dass für den Beschwerdeführer bereits aufgrund seiner blo-
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ßen Anwesenheit in einer dieser Städte mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine Gefähr-

dung seines Lebens oder seiner körperlichen Unversehrtheit bestünde. Angesichts des Um-

stands, dass der Beschwerdeführer seinen eigenen Angaben zufolge lediglich für eine Studen-

tenorganisation gearbeitet und an Demonstrationen teilgenommen hat, kann darüber hinaus 

nicht erkannt werden, dass er eine derart exponierte Position eingenommen hat, dass eine 

konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung in einer größeren Stadt außerhalb des Bundesstaats 

Punjab nach einer Abwesenheit vom Herkunftsstaat von rund sieben Jahren wahrscheinlich 

wäre. Gegen eine solche Annahme spricht im Übrigen auch, dass die TTP nach den Länderbe-

richten an der Grenze im Osten Afghanistans Zufluchtsorte unterhält, ansonsten jedoch ledig-

lich Schläferzellen und Sympathisanten in Pakistan zurückgelassen hat und sich ihr Kampf ge-

gen die pakistanische Regierung konzentriert (vgl. Punkt II.1.2.3.1. „Relevante Terrorgrup-

pen“).  

 

Abgesehen von den Vorfällen in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für seine behauptete Stu-

dentenorganisation hat der Beschwerdeführer keine Fluchtgründe dargetan. Hinzuweisen ist 

weites darauf, dass er explizit anführte, keine Probleme aufgrund seiner Volksgruppen- und/o-

der Religionszugehörigkeit gehabt zu haben (vgl. AS 89 sowie Verhandlungsschrift Seite 13). 

Insgesamt ist daher nicht glaubhaft, dass der Beschwerdeführer in seinem Herkunftsstaat 

wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu gewär-

tigen hatte bzw. sich eine solche zukünftig ergibt.  

 

2.1.3. Die Feststellungen zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers ergeben sich im 

Wesentlichen aus seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung am 15.12.2021, im Rahmen 

welcher er anführte, sich als Kind verletzt zu haben, jedoch behandelt worden zu sein und 

aufgrund dieser Verletzung – abgesehen von Zuckungen über dem rechten Auge- keine Be-

schwerden mehr zu haben. Weiters gab er an, dass er an Rückenschmerzen leide, sich jedoch 

weder in ärztlicher noch in medikamentöser Behandlung befinde, sondern sich zur Schmerz-

linderung lediglich zuhause regelmäßig dehne (vgl. zu alledem Verhandlungsschrift, Seite 10). 

Festzuhalten ist weiters, dass der Beschwerdeführer eine maßgebliche Einschränkung seiner 

Arbeitsfähigkeit nicht substanziiert dargetan hat. So führte er zwar zunächst aus, dass er auf-

grund seiner Rückenschmerzen seine Werbearbeit bzw. seine Tätigkeit als Zeitungszusteller 

seit zwei Monaten nicht mehr ausüben könne (vgl. Verhandlungsschrift, Seite 7: „Ich habe die 

Werbungsarbeit gemacht. Ich war Zeitungszusteller. Seit 2 Monaten habe ich damit aufgehört, 

wegen den Kreuzschmerzen. Ich suche eine Arbeit mit einem Fahrzeug“). Demgegenüber ant-

wortete er allerdings auf die Frage, wovon er aktuell seinen Lebensunterhalt bestreite, er ma-
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che Werbungsarbeit und werde manchmal am Wochenende für Lieferungen bestellt. Auf Vor-

halt dieses Widerspruchs behauptete der Beschwerdeführer schließlich, die Zeitungsarbeit 

nicht machen zu können, da er dabei die Stiegen hinaufgehen müsse, während er Zustellungs-

arbeiten sehr wohl durchführen könne. Auf weitere Nachfrage führte er an, bei der Zustellung 

von Zeitungen müsse man die Stiege hinaufgehen, während man „das andere“ nur „in die 

Post“ zustellen müsse. Diese Erklärung mag für die Verteilung von Werbung gelten, während 

sie jedoch in Bezug auf die Durchführung von Liefertätigkeiten nicht nachvollziehbar ist, zumal 

dabei - etwa beim Treppensteigen oder beim Tragen von schwerem Liefergut - ebenso von 

einer Belastung des Rückens auszugehen ist. In diesem Zusammenhang ist weiters darauf hin-

zuweisen, dass der Beschwerdeführer im Verfahren zwei Einstellungszusagen von Pizzerien 

vorlegte und dazu vorbrachte, er beabsichtige im Fall der Erteilung einer Beschäftigungsbewil-

ligung in Österreich als Essenslieferant zu arbeiten, sodass auch vor diesem Hintergrund davon 

ausgegangen wird, dass er körperlich in der Lage ist, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, die mit 

körperlichen Belastungen, wie etwa Treppensteigen, verbunden ist (vgl. zu alledem Verhand-

lungsschrift, Seiten 7f.). Insgesamt war daher festzustellen, dass die Arbeitsfähigkeit des Be-

schwerdeführers nicht eingeschränkt ist.  

 

Dass der Beschwerdeführer keiner Risikogruppe in Zusammenhang mit COVID-19 angehört, 

ergibt sich zum einen aus dem Umstand, dass es sich bei ihm um einen jungen Mann im Alter 

von 34 Jahren handelt, der an keinen schwerwiegenden Erkrankungen leidet und sohin nicht 

unter die Risikogruppen der älteren Personen und der Personen mit Vorerkrankungen fällt. Zu 

den Vorerkrankungen zählen insbesondere Herzkreislauferkrankungen, Diabetes und Autoim-

munerkrankungen. Dass der Beschwerdeführer unter eine dieser Risikogruppen fällt, ist nicht 

ersichtlich und wurde darüber hinaus auch kein diesbezügliches Vorbringen erstattet.  

 

Die Feststellung zum Vorliegen einer Existenzgrundlage gründet zunächst auf den eigenen An-

gaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung. Der Beschwerdeführer 

brachte vor, dass er ledig und kinderlos sei sowie, dass er Punjabi, Urdu und Englisch spreche. 

Weiters gab er an, dass er die Schule bis zur zehnten Klasse besucht habe. Danach habe er am 

College in  XXXX zunächst von 2005 bis 2007 einen Vorbereitungskurs besucht und in der Folge 

von 2007 bis 2010 das Bachelorstudium Wirtschaft absolviert. Letzteres habe er erfolgreich 

mit dem akademischen Titel „B. Com“ abgeschlossen. Auch die weiteren Feststellungen zur 

Bestreitung seines Lebensunterhalts durch die finanzielle Unterstützung seines Vaters stützen 

sich auf die Angaben des Beschwerdeführers. Ebenso aus dem eigenen Vorbringen des Be-

schwerdeführers ergibt sich, dass seine Eltern, seine drei Geschwister und seine zwei Onkel 

väterlicherseits nach wie vor in Pakistan leben. Ferner brachte der Beschwerdeführer vor, dass 
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sein Vater durch seine Tätigkeit als Landwirt den Lebensunterhalt für sich, für die Mutter des 

Beschwerdeführers sowie für zwei seiner Geschwister bestreite und die genannten Angehöri-

gen noch immer im Haus seines Vaters in  XXXX wohnen würden. Nach seiner Rückkehr in den 

Herkunftsstaat im Jahr 2014 habe der Beschwerdeführer nach eigenen Angaben dort ebenso 

Unterkunft genommen. Ferner würden seine zwei Onkel in seinem Heimatort leben und 

ebenso als Landwirte tätig sein. Die ältere Schwester des Beschwerdeführers sei hingegen be-

reits verheiratet und lebe XXXX . Ebenso führte der Beschwerdeführer an, dass der Kontakt zu 

seinen Angehörigen nach wie vor aufrecht sei.  

 

Weiters ergibt sich aus den Länderfeststellungen, dass die Verhältnisse in Pakistan nicht das 

Ausmaß erreichen, um von einer Gefährdung ausgehen zu können, die in den Nahebereich 

des Art. 3 EMRK gelangen könnte. Gegenteiliges wurde vom Beschwerdeführer nicht substan-

ziiert aufgezeigt, führte er doch in der mündlichen Verhandlung selbst an, dass er – würde die 

von ihm behauptete (und vom Bundesverwaltungsgericht als unglaubhaft qualifizierte) Ver-

folgung durch die Partei TTP nicht bestehen – in Pakistan leben könnte (vgl. Verhandlungs-

schrift, Seite 22). Hinsichtlich der Ausführungen in der Beschwerde, wonach der Beschwerde-

führer bei einer Rückkehr in den Herkunftsstaat ohne jede Hilfe in eine existentielle Notlage 

geraten könnte (vgl. AS 217), ist festzuhalten, dass es zwar nach den Länderberichten tatsäch-

lich – wie in der Beschwerde dargetan – in Pakistan keinerlei staatliche Wiedereingliederungs-

hilfen oder sonstige Sozialleistungen für Rückkehrende gibt, allerdings können freiwillige 

Rückkehrer aus Österreich nach Pakistan durch das ERRIN-Projekt unterstützt werden. Dieses 

wird von einer NGO in Pakistan durchgeführt und bietet freiwillig zurückkehrenden und 

zwangsweise rückgeführten Personen Wiedereingliederungshilfe an, abhängig von ihrer Be-

rechtigung, die von dem jeweiligen europäischen Land festgelegt wird (vgl. Punkt II.1.2.12. 

„Rückkehr“). Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer – wie bereits ausführlich dargelegt – 

im gegenständlichen Verfahren vorbrachte, dass er nach seiner Rückkehr nach Pakistan im 

Jahr 2014 neuerlich im Haus seines Vaters Unterkunft genommen und finanzielle Unterstüt-

zung von seinem Vater erhalten habe. Darüber hinaus hat er im Verfahren nicht aufgezeigt, 

weswegen es ihm nicht möglich sein sollte, im Fall der Rückkehr nach Pakistan zumindest zur 

Überwindung allfälliger Anfangsschwierigkeiten Unterstützung vom Familienverband zu er-

halten. Der Beschwerdeführer hat sohin nicht substanziiert dargetan, dass er im Fall der Rück-

kehr in eine existenzbedrohende Notsituation geraten werde.  

 

2.1.4. Dass der Beschwerdeführer in Österreich nicht über verwandtschaftliche Anknüpfungs-

punkte verfügt bzw. mit niemandem in einer familienähnlichen Lebensgemeinschaft lebt, 
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ergibt sich aus seinem eigenen Vorbringen und ist auch dem sonstigen Akteninhalt nichts Ge-

genteiliges zu entnehmen.  

 

Die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer von zwei Unternehmen zugesagt wurde, er 

könne im Fall der Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung eine Vollzeitstelle als Essensliefe-

rant antreten und ein Nettoeinkommen von € 1.790,00 bzw. € 1.600,00 erzielen, gründet auf 

der Einstellungszusage der Pizzeria  XXXX vom XXXX .12.2021 sowie auf der Einstellungszusage 

der  XXXX von Dezember 2021 (vgl. OZ 8). Ferner stützt sich die Feststellung zum Bezug von 

Leistungen aus der Grundversorgung im Zeitraum von XXXX .06.2015 bis 30.04.2019 sowie zur 

Entlassung aus der Grundversorgung mangels Hilfsbedürftigkeit auf den amtswegig eingehol-

ten Auszug aus dem Betreuungsinformationssystem vom 21.06.2022. Dem Vorbringen des 

Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung in Verbindung mit den von ihm in Vorlage 

gebrachten Honorarnachweisen bzw. Gutschriften der  XXXX ist weiters zu entnehmen, dass 

der Beschwerdeführer von Feber 2021 bis Juli 2021 einer selbstständigen Erwerbstätigkeit als 

Werbeverteiler bzw. Lieferant nachgegangen ist, wobei sich aus den vorgelegten Honorar-

nachweisen für die Dauer von sechs Monaten ein Gesamtnettoeinkommen von € 1.349,38, 

sohin ein durchschnittliches Monatsnettoeinkommen von rund € 224,90 ergibt. Das Einkom-

men des Beschwerdeführers lag sohin weit unter dem Existenzminimum und daher war er 

trotz der Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht selbsterhaltungsfähig. Dass der Beschwerde-

führer während seines Aufenthalts in Österreich einer darüberhinausgehenden Erwerbstätig-

keit nachgegangen wäre, wurde von ihm im Übrigen nicht substanziiert dargetan. Wie bereits 

dargelegt erweist sich sein Vorbringen zur Frage, wovon er aktuell seinen Lebensunterhalt 

bestreite, als widersprüchlich, führte er doch einerseits an, seine Tätigkeit als Zeitungszustel-

ler bzw. Werbeverteiler aufgrund von Rückenschmerzen nicht mehr ausführen zu können, 

während er in der Folge behauptete, aktuell Werbungsarbeit zu erledigen und manchmal am 

Wochenende für Lieferungen bestellt zu werden (vgl. dazu die näheren Ausführungen unter 

Punkt II.2.1.3). Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer – abgesehen von den oben erwähn-

ten Honorarnachweisen – keine Unterlagen zur Bescheinigung eines Einkommens vorlegte. In 

einer Gesamtschau war daher festzustellen, dass der Beschwerdeführer während seines ak-

tuellen Aufenthalts in Österreich zu keinem Zeitpunkt selbsterhaltungsfähig war.  

 

Weiters ist auszuführen, dass der Beschwerdeführer im gesamten Verfahren nicht substanzi-

iert dargetan hat, sich nennenswerte Deutschkenntnisse angeeignet zu haben, zumal er ledig-

lich die Anmeldebestätigung bzw. die Rechnung betreffend eine Deutsch A2 ÖIF Integrations-

prüfung am XXXX .01.2022 vorlegte, bis dato jedoch kein Zertifikat über die positive Absolvie-

rung dieser Prüfung nachreichte. Hinzu kommt, dass er in der mündlichen Verhandlung am 
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15.12.2021 kaum in der Lage war, eine Unterhaltung auf Deutsch zu führen, konnte er doch 

über sich selbst lediglich erzählen, dass er Cricket spiele, Freunde, treffe, in die Moschee gehe 

und bei der Werbung arbeite, während er die weiteren Fragen, was er sonst noch mache und 

was er gerne esse oder koche, nicht beantworten konnte (vgl. Verhandlungsschrift, Seite 7). 

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer in Österreich den Führerschein gemacht hat, 

ergibt sich aus dem vorgelegten österreichischen Führerschein, ausgestellt am XXXX .10.2017 

von der Landespolizeidirektion Wien (vgl. OZ 8). Hinweise, dass der Beschwerdeführer an 

sonstigen Aus-, Fort- und Weiterbildungen in Österreich aktiv teilgenommen hätte, sind im 

gesamten Verfahren nicht hervorgekommen. Dass der Beschwerdeführer im Bundesgebiet 

über einen Freundes- bzw. Bekanntenkreis verfügt und Mitglied des Vereins „ XXXX “ ist, ba-

siert auf den Angaben des Beschwerdeführers in Verbindung mit den vorgelegten Unterstüt-

zungsschreiben und ist auch aufgrund der Aufenthaltsdauer in Österreich nachvollziehbar.  

 

Die Feststellungen zum rechtmäßigen Aufenthalt von 21.12.2011 bis 01.04.2012 sowie seit 

XXXX .06.2015 und jene zum unrechtmäßigen Aufenthalt von 01.04.2012 bis zur Ausreise des 

Beschwerdeführers im März 2014 gründen ebenso auf dem unbedenklichen Akteninhalt, ins-

besondere auf dem Erkenntnis des Asylgerichtshofes, das mit 01.04.2012 in Rechtskraft er-

wuchs, und auf den Umstand, dass der Beschwerdeführer in Kenntnis der rechtskräftigen Aus-

weisungsentscheidung nicht umgehend ausreiste, was von ihm selbst eingeräumt wurde.  

 

Letztlich gründet die Feststellung zur strafrechtlichen Unbescholtenheit des Beschwerdefüh-

rers auf einen vom Bundesverwaltungsgericht eingeholten Strafregisterauszug vom 

21.06.2022. 

 

2.2. Die aktuellen Feststellungen zur Situation in Pakistan, welche dem Bundesamt selbstver-

ständlich bekannt sind, beruhen auf dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation 

vom 24.06.2021 sowie auf den dort angeführten Quellen und wurden dem Beschwerdeführer 

bzw. seiner Vertretung mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gebracht. 

Festzuhalten ist, dass der Beschwerdeführer diesen Länderberichten weder in seiner Stellung-

nahme vom 07.12.2021 noch in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsge-

richt konkret entgegengetreten ist.  

 

Die Situation im Herkunftsstaat hat sich seit dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des zum 

Parteiengehör übermittelten Länderinformationsblatt nicht entscheidungswesentlich verän-

dert, weshalb für das Bundesverwaltungsgericht angesichts der Seriosität der angeführten Er-
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kenntnisquellen und der Plausibilität der Aussagen in den Länderfeststellungen kein Grund be-

steht, an der Richtigkeit der Darstellung zu zweifeln. Bei den im angefochtenen Bescheid her-

angezogenen Quellen handelt es sich um Berichte verschiedener anerkannter und teilweise 

vor Ort agierender Institutionen, die in ihren Aussagen ein übereinstimmendes, schlüssiges 

Gesamtbild der Situation in Pakistan ergeben.  

 

Hingegen beziehen sich die in der Beschwerde zitierten Berichte auf die Situation im Zeitraum 

von 2013 bis 2015. Hinsichtlich dieser Berichte ist zunächst festzuhalten, dass sie – entgegen 

der Argumentation des Beschwerdeführers – keinen direkten Bezug zu seinem (im gegen-

ständlichen Verfahren als nicht glaubhaft qualifizierten) Fluchtvorbringen aufweisen. Insoweit 

darin allgemein auf sicherheitsrelevante Vorfälle in Pakistan hingewiesen wird, ist weiters aus-

zuführen, dass die diesen Berichten zugrundeliegenden Quellen um einiges älter sind als das 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, das vom 24.06.2021 stammt. Auch ist 

auszuführen, dass die dem Beschwerdeführer zur Kenntnis gebrachten länderspezifischen 

Feststellungen zum Herkunftsstaat zwar nicht den Anspruch absoluter Vollständigkeit erhe-

ben (können), jedoch als so umfassend qualifiziert werden, dass der Sachverhalt bezüglich der 

individuellen Situation des Beschwerdeführers in Verbindung mit der Beleuchtung der allge-

meinen Situation im Herkunftsstaat als geklärt angesehen werden kann.  

 

Im Hinblick auf die weltweite Ausbreitung des COVID-19-Erregers kann unter Zugrundelegung 

der medial ausführlich kolportierten Entwicklungen (auch) in Pakistan bislang keine derartige 

Entwicklung erkannt werden, die im Hinblick auf eine Gefährdung nach Art. 2 und Art. 3 EMRK 

eine entscheidungsrelevante Lageänderung erkennen lässt. So gehört Pakistan weder zu den 

20 am meisten betroffenen Ländern noch kann eine starke Verbreitung des Virus erkannt wer-

den. Was die Folgen der COVID-19 Pandemie in Pakistan betrifft, ist überdies festzuhalten, 

dass es sich hierbei definitionsgemäß um eine weltweite Problematik handelt und kein Staat 

absolute Sicherheit vor dieser Erkrankung bieten kann; dies wird etwa auch durch die Entwick-

lungen in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten von Amerika belegt. Wie 

festgestellt ist der junge, 34-jährige Beschwerdeführer im Wesentlichen gesund bzw. befindet 

sich aktuell nicht in medizinischer Behandlung, sodass er keiner Risikogruppe angehört und ist 

auch aus diesem Grund von keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder Art. 3 EMRK 

auszugehen. Zusammengefasst ist sohin festzuhalten, dass eine Rückkehr des Beschwerde-

führers nach Pakistan aufgrund der derzeitigen Gesundheits- und Versorgungslage zumutbar 

ist.  

 

3. Rechtliche Beurteilung: 



- 53 - 

 

3.1. Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden 

gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. 

 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern 

nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Da im 

vorliegenden Verfahren keine Entscheidung durch Senate vorgesehen ist, liegt gegenständlich 

Einzelrichterzuständigkeit vor. 

 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch 

das VwGVG, BGBl. I 2013/33 idF BGBl. I 2013/122, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 59 Abs. 2 

VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-

ses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft. 

 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit 

Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung 

- BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfah-

rensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die 

die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren 

angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 

 

 

 

3.2. Zu A) 

 

3.2.1. Zur Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten:  

 

3.2.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf inter-

nationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zu-

rückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm 

im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht.  

 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, 

aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
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Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 

befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schut-

zes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außer-

halb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 

Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

 

Zentraler Aspekt der dem § 3 Abs. 1 AsylG zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 

definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. 

VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie 

im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 

Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH vom 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 

vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt nicht da-

rauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, son-

dern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) 

fürchten würde. 

 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schüt-

zende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn 

der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimat-

staates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 

21.9.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr muss 

ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (vgl. VwGH 

vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür 

sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen 

Aufenthaltes befindet. Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schüt-

zende Sphäre des Einzelnen führt daher nur dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einen 

in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nati-

onalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung an-

knüpft. Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn 

die Asylentscheidung erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der 

Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu 

befürchten habe (vgl. VwGH vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318 und vom 19.10.2000, Zl. 

98/20/0233). 

 

Bei der Beurteilung, ob die Furcht „wohlbegründet“ ist, kommt es nicht auf den subjektiven 

Angstzustand des Asylwerbers an, sondern es ist vielmehr zu prüfen, ob die Furcht objektiv 
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nachvollziehbar ist, ob also die normative Maßfigur in derselben Situation wie der Asylwerber 

ebenfalls Furcht empfinden würde. Das UNHCR-Handbuch spricht davon, dass nicht nur die 

seelische Verfassung der entsprechenden Person über ihre Flüchtlingseigenschaft entschei-

det, sondern dass diese seelische Verfassung durch objektive Tatsachen begründet sein muss. 

Dies wird regelmäßig dann der Fall sein, wenn die Verfolgung mit maßgeblicher Wahrschein-

lichkeit droht, wenn substanzielle Gründe für das Vorliegen der Gefahr sprechen. Erst dann 

kann vom Bestehen einer „Verfolgungsgefahr“ ausgegangen werden (vgl. „Frank/Anerin-

hof/Filzwieser, AsylG 2005, Asylgesetz 2005 idF Asylgerichtshofgesetz 2008, 5. Auflage“, K7 

und K8 zu § 3 AsylG; Seite 66). In diesem Sinne ergibt sich auch aus der Judikatur des Verwal-

tungsgerichtshofes, dass eine „Verfolgungsgefahr“ dann anzunehmen ist, wenn eine Verfol-

gung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Ver-

folgung genügt nicht (vgl. VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 

2001/20/0011). Die Verfolgung muss konkret dem Asylwerber drohen - nicht etwa einem Ver-

wandten oder Bekannten. Nur wenn auch diesbezüglich die erforderliche Wahrscheinlichkeit 

vorliegt, ist die Furcht objektiv begründet (vgl. „Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, Asyl-

gesetz 2005 idF Asylgerichtshofgesetz 2008, 5. Auflage“, K13 zu § 3 AsylG; Seite 67). Damit die 

Verfolgung asylrelevant ist, muss sie in einem kausalen Zusammenhang zu einem Konventi-

onsgrund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder politische Gesinnung) stehen, wobei der Konventionsgrund ein wesentlicher Faktor für 

die Verfolgung sein, jedoch nicht als einziger oder beherrschender Faktor vorliegen muss (vgl. 

dazu „Putzer - Rohrböck, Asylrecht, Leitfaden zur neuen Rechtslage nach dem AsylG 2005, 

Wien 2007“, Rz 72). 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH vom 

28.03.1995, Zl. 95/19/0041; vom 27.06.1995, Zl. 94/20/0836 sowie vom 23.07.1999, Zl. 

99/20/0208; VwGH vom 21.09.2000, Zl. 99/20/0373; vom 26.02.2002, Zl. 99/20/0509 mwN; 

VwGH vom 12.09.2002, Zl. 99/20/0505 und auch vom 17.09.2003, Zl. 2001/20/0177) ist eine 

Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen 

(aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt 

oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von 

staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen 

gesetzt - asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 

Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktio-

nierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (vgl. VwGH vom 22.03.2000, Zl. 

99/01/0256 mwN). 
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3.2.1.2. Im Fall des Beschwerdeführers ergibt sich keine „wohlbegründete Furcht vor Verfol-

gung“ im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, da die Angaben des Beschwerdeführers zu 

seiner behaupteten Bedrohungssituation in Pakistan als nicht glaubhaft gewertet wurden.  

 

3.2.1.3. Es ergaben sich auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdefüh-

rer als Angehöriger der Volksgruppe der Bhatti sowie als sunnitischer Moslem aktuell alleine 

wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit und/oder wegen seines Glaubensbekenntnisses in 

Pakistan einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt wäre. Diesbezüglich ist generell darauf zu 

verweisen, dass laut ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe allein keinen Grund für die Asylanerken-

nung darstellt, sofern nicht konkrete gegen den Asylwerber selbst gerichtete Verfolgungs-

handlungen glaubhaft gemacht werden. Im Fall des Beschwerdeführers wird der Vollständig-

keit halber nochmals darauf hingewiesen, dass er im gegenständlichen Verfahren auf Nach-

frage angegeben hat, wegen seiner Volksgruppen- und/oder seiner Religionszugehörigkeit in 

Pakistan keine Probleme gehabt zu haben.  

 

3.2.1.4. Lediglich hilfsweise ist auszuführen, dass selbst dann, wenn man das Vorbringen des 

Beschwerdeführers entgegen der hg. Ansicht als glaubhaft qualifizieren würde, diesem den-

noch im Lichte des § 3 Abs. 3 Z 1 AsylG nicht die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt werden 

könnte. Nach § 3 Abs. 3 Z 1 AsylG ist ein Antrag auf internationalen Schutz nämlich bezüglich 

der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine inner-

staatliche Fluchtalternative offensteht.  

 

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen, wenn Asylwer-

bern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Her-

kunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet 

werden und ihnen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann 

(innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des 

Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann 

und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Be-

zug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind.  

Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die allgemeinen 

Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum 

Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 11 Abs. 2 AsylG). 
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Für den vorliegenden Fall gilt sohin, dass selbst bei Wahrunterstellung der Behauptungen des 

Beschwerdeführers, wonach er von Mitgliedern der Partei Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) auf-

grund seiner Arbeit für eine Studentenorganisation sowie aufgrund seiner Teilnahme an De-

monstrationen telefonisch bedroht worden sei, die hilfsweise Argumentation zum Bestehen 

einer innerstaatlichen Fluchtalternative herangezogen werden kann.  

 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er 

keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inner-

staatliche Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH vom 

24.03.1999, Zl. 98/01/0352). Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes muss 

sich die Verfolgungsgefahr auf das gesamte Staatsgebiet beziehen. Nach einer in der älteren 

Rechtsprechung verwendeten Formulierung darf in keinem Teil des Herkunftsstaates Verfol-

gungssicherheit bestehen (vgl. VwGH vom 10.03.1993, Zl. 93/01/0002). Nach der jüngeren 

Rechtsprechung ist mit dieser Formulierung jedoch nicht das Erfordernis einer landesweiten 

Verfolgung gemeint; die Formulierung sei dahingehend zu verstehen, dass sich die asylrele-

vante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeiten 

innerhalb des Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken müsse (vgl. VwGH 

vom 09.11.2004, Zl 2003/01/0534 sowie VwGH vom 24.11.2005, Zl. 2003/20/0109). Allerdings 

darf der Betroffene im sicheren Landesteil nicht in eine aussichtslose Lage geraten bzw. jegli-

cher Existenzgrundlage beraubt werden. Solcherart wird dem Kriterium der Zumutbarkeit der 

innerstaatlichen Fluchtalternative Beachtung geschenkt (vgl. VwGH vom 24.01.2008, Zl. 

2006/19/0985).  

 

Im vorliegenden Fall ist – wie bereits in der Beweiswürdigung dargelegt – darauf zu verweisen, 

dass der Beschwerdeführer innerhalb seiner behaupteten Studentenorganisation keine expo-

nierte Rolle eingenommen hat und keine Hinweise hervorgekommen sind, wonach er überre-

gional bekannt geworden wäre. Folglich ist davon auszugehen, dass er in Großstädten, wie 

etwa in Islamabad oder Karachi, aufgrund der dortigen Anonymität und einem nicht funktio-

nierenden Meldewiesen die Möglichkeit hat, Schutz zu erlangen; dies umso mehr als er sich 

bereits rund sieben Jahre durchgehend in Österreich aufhält und es daher nicht wahrscheinlich 

ist, dass Mitglieder der Partei Tehrik-e Taliban Pakistan in einer der genannten Großstädte 

gezielte Verfolgungshandlungen gegen den Beschwerdeführer setzen würden.  

 

Zusammengefasst ist im gegenständlichen Fall davon auszugehen, dass aufgrund der fehlen-

den Exponiertheit des Beschwerdeführers, der Größe und des Bevölkerungsreichtums Pakis-

tans (ca. 220 Millionen Menschen), des Fehlens eines zentralen Einwohnermeldesystems, der 
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Existenz von Millionenstädten, wie z.B. Karachi (14,91 Millionen Menschen) oder Islamabad 

(1,015 Millionen Menschen) sowie aufgrund des Fehlens jeglichen Hinweises, dass die Partei 

Tehrik-e Taliban Pakistan, von der die behauptete Gefahr ausgeht, die logistische Möglichkeit 

hat, den Beschwerdeführer in einer von seinem bisherigen Aufenthaltsort weit genug entfern-

ten (Groß)stadt aufzufinden, zumal es sich bei dieser Partei um eine von der Antiterrorismus-

behörde bzw. vom pakistanischen Staat verbotene Organisation handelt, gegen welche Anti-

terroroperationen durchgeführt werden, der Beschwerdeführer durch Verlegung seines Woh-

nortes in eine Großstadt in einem anderen Teil des Landes nicht mit maßgeblicher Wahrschein-

lichkeit mit (weiteren) Verfolgungshandlungen rechnen muss. Ebenso ist ein derartiges Gebiet 

für den Beschwerdeführer aufgrund der Vielzahl der Einreisemöglichkeiten nach Pakistan er-

reichbar. Ferner erscheint es dem Beschwerdeführer aufgrund der Feststellungen zu seiner 

Person vor dem Hintergrund der allgemeinen Lage in Pakistan möglich und zumutbar, seine 

dringendsten Lebensbedürfnisse auch in einem anderen Landesteil zu decken und wird der 

Beschwerdeführer somit auch an diesen Orten über eine hinreichende Existenzgrundlage ver-

fügen. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen mobilen, jungen, arbeitsfähigen und 

anpassungsfähigen Mann mit fundierter Ausbildung, welcher seine Mobilität und seine Fähig-

keit, sich auch in einer fremden Umgebung zurecht zu finden, bereits durch seine Reise nach 

Österreich unter Beweis stellte. Er könnte in einer der genannten Großstädte eine Beschäfti-

gung annehmen. Da der Beschwerdeführer bereits in Österreich durch Liefer- und Zustell-

dienste ein – wenn auch geringes – Einkommen erzielt hat, sind keine Hinweise erkennbar, 

dass er nach seiner Rückkehr keine vergleichbaren Tätigkeiten ergreifen könnte. Selbst wenn 

dies anfänglich nicht der Fall sein sollte, könnte er zumindest Gelegenheitsarbeiten annehmen.  

 

Der Beschwerdeführer wurde in der mündlichen Verhandlung auf die Existenz einer inner-

staatlichen Fluchtalternative hingewiesen, trat diesen Ausführungen jedoch nicht substanziiert 

entgegen, sondern gab lediglich an, dass die TTP überall vertreten sei, sogar in einer öffentli-

chen Militärschule Kinder getötet habe und „dies“ überall tun könne. Diesbezüglich ist auf die 

obigen Ausführungen zu verweisen, denen der Beschwerdeführer mit diesem Vorbringen nicht 

substanziiert entgegengetreten ist.  

 

3.2.1.5. Auch aus der allgemeinen Lage in Pakistan lässt sich konkret für den Beschwerdefüh-

rer kein Status eines Asylberechtigten ableiten. Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und 

soziale Situation kann nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht als hinrei-

chender Grund für eine Asylgewährung herangezogen werden (vgl. etwa VwGH vom 

14.03.1995, Zl. 94/20/0798 sowie VwGH vom 17.06.1993, Zl. 92/01/1081), wobei in Bezug auf 
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die Verhältnisse in Pakistan ohnehin nicht vom Vorliegen einer „allgemeinen desolaten wirt-

schaftlichen und sozialen Situation“ ausgegangen werden kann. Hinzu kommt, dass wirt-

schaftliche Benachteiligungen nur dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenz-

grundlage entziehen (vgl. z.B. VwGH vom 09.05.1996, Zl. 95/20/0161; vom 30.04.1997, Zl. 

95/01/0529, sowie vom 08.09.1999, Zl. 98/01/0614). Aber selbst für den Fall des Entzugs der 

Existenzgrundlage ist Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem in 

der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Anknüpfungspunkt - nämlich der Rasse, der Re-

ligion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der poli-

tischen Gesinnung - zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist.  

 

3.2.1.6. Der Beschwerde gegen die Nichtzuerkennung des Asylstatus durch das Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl war daher der Erfolg zu versagen.  

 

3.2.2. Zur Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten: 

 

3.2.2.1. Wird ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status 

des Asylberechtigten abgewiesen, so ist dem Fremden gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status 

des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung 

oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung 

von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten 

würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrt-

heit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Kon-

fliktes mit sich bringen würde. 

Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach § 8 

Abs. 1 AsylG ist gemäß Abs. 2 leg. cit. mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtal-

ternative (§ 11 AsylG) offensteht. 

 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Ge-

mäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 

oder Behandlung unterworfen werden. Die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention bein-

halten die Abschaffung der Todesstrafe. 
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3.2.2.2. Der Verwaltungsgerichtshof hat sich in seinem Erkenntnis vom 21.02.2017, Ra 

2016/18/0137, mit der bisherigen höchstgerichtlichen Rechtsprechung zum realen Risiko ei-

ner drohenden Verletzung der Art. 2 und Art. 3 EMRK sowie zur ernsthaften Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im innerstaatlichen Konflikt aus-

einandergesetzt und diese wie folgt zusammengefasst (vgl. hierzu auch VwGH vom 

17.09.2019, Ra 2019/14/0160):  

 

Die Beurteilung eines drohenden Verstoßes gegen Art. 2 oder Art. 3 EMRK setzt eine Einzel-

fallprüfung voraus, in deren Rahmen konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu der 

Frage zu treffen sind, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale 

Gefahr („real risk“) insbesondere einer gegen Art. 2 oder Art. 3 verstoßenden Behandlung 

droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die per-

sönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Ziel-

staat zu beziehen hat (vgl. etwa VwGH vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0053 mwN). Die Außer-

landesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von 

Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die 

Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt wer-

den können. Eine solche Situation ist nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die 

bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK 

reicht nicht aus. Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK 

notwendig, detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vor-

liegen. Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner Rechtsprechung festgehalten, dass, 

wenn im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage herrscht, 

in der die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, stichhaltige Gründe für 

die Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder Unver-

sehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vorliegen, wenn diese Ge-

walt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu wahr-

scheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines solchen 

Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr extremen 

Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in der betroffe-

nen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können nur besondere in der persön-

lichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände dazu führen, dass gerade bei 

ihr oder ihm ein – im Vergleich zur Bevölkerung des Herkunftsstaates im Allgemeinen – höhe-

res Risiko besteht, einer dem Art. 2 oder Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausge-

setzt zu sein bzw. eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit befürchten 

zu müssen (vgl. jüngst VwGH vom 17.09.2019, Ra 2019/14/0160-10).  
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkennt in ständiger Rechtsprechung, dass 

ein „real risk“ vorliegt, wenn stichhaltige Gründe („substantial grounds“) dafür sprechen, dass 

die betroffene Person im Fall der Rückkehr in die Heimat das reale Risiko (insbesondere) einer 

Verletzung ihrer durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte zu gewärtigen hätte. Dafür spielt es 

grundsätzlich keine Rolle, ob dieses reale Risiko in der allgemeinen Sicherheitslage im Her-

kunftsstaat, in individuellen Risikofaktoren des Einzelnen oder in der Kombination beider Um-

stände begründet ist. Allerdings betont der EGMR in seiner Rechtsprechung auch, dass nicht 

jede prekäre allgemeine Sicherheitslage ein reales Risiko im Sinne des Art. 3 EMRK hervorruft. 

Im Gegenteil lässt sich der Judikatur entnehmen, dass eine Situation genereller Gewalt nur in 

sehr extremen Fällen („in the most extreme cases“) diese Voraussetzung erfüllt. In den übri-

gen Fällen bedarf es des Nachweises von besonderen Unterscheidungsmerkmalen („special 

distinguishing features“), aufgrund derer sich die Situation des Betroffenen kritischer darstellt 

als für die Bevölkerung im Herkunftsstaat im Allgemeinen (vgl. hierzu etwa EGMR vom 

28.11.2011, Nr. 8319/07 und 11449/09, Sufi und Elmi vs. Vereinigtes Königreich). 

 

Zusammengefasst kann sohin gesagt werden, dass der maßgebliche Unterschied zwischen ei-

nem „realen Risiko“ und einer „bloßen Möglichkeit“ im Vorliegen oder Nichtvorliegen von 

„special distinguishing features“ zu erblicken ist, die auf ein persönliches („personal“) und vor-

hersehbares („foreseeable“) Risiko schließen lassen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz 

besteht nur in sehr extremen Fällen („most extreme cases“), wenn die allgemeine Lage im 

Herkunftsstaat so ernst ist, dass praktisch jeder, der dorthin abgeschoben wird, einem realen 

und unmittelbar drohenden („real and imminent“) Risiko einer Art. 3 EMRK widersprechenden 

Behandlung ausgesetzt ist. Diesfalls ist das reale Risiko bereits durch die extreme allgemeine 

Gefahrenlage im Zielstaat indiziert (vgl. hierzu „Thurin, Der Schutz des Fremden vor rechtswid-

riger Abschiebung“, 2. Auflage).  

 

Auch im Urteil der großen Kammer vom 23.08.2016, Nr. 59166/12, J.K. u.a. vs. Schweden, 

führte der EGMR aus, dass die Beweislast für das Vorliegen eines realen Risikos in Bezug auf 

individuelle Gefährdungsmomente für eine Person grundsätzlich bei dieser liegt. Gleichzeitig 

sind jedoch die Schwierigkeiten, mit denen ein Asylwerber bei der Beschaffung von Beweis-

mitteln konfrontiert ist, in Betracht zu ziehen und bei einem entsprechend substanziierten 

Vorbringen des Asylwerbers, weshalb sich seine Lage von jener anderer Personen im Her-

kunftsstaat unterscheidet, im Zweifel zu seinen Gunsten zu entscheiden. Soweit es um die 

allgemeine Lage im Herkunftsstaat geht, ist jedoch ein anderer Ansatz heranzuziehen. Diesbe-

züglich hätten die Asylbehörden vollen Zugang zu den relevanten Informationen und es liegt 
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an ihnen, die allgemeine Lage im betreffenden Staat (einschließlich der Schutzfähigkeit der 

Behörden im Herkunftsstaat) von Amts wegen festzustellen und nachzuweisen.  

 

Der Tatbestand einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivil-

person infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

Konfliktes in § 8 Abs. 1 Z 2 AsylG orientiert sich an Art. 15 lit. c Status-RL und umfasst eine 

Schadensgefahr allgemeiner Art, die sich als willkürlich erweist, d.h. sich auf Personen unge-

achtet ihrer persönlichen Situation erstrecken kann. Entscheidend für die Annahme einer sol-

chen Gefährdung ist nach den Ausführungen des EuGH, dass der den bewaffneten Konflikt 

kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige 

Gründe für die Annahme bestehen, eine Zivilperson liefe bei Rückkehr in das betreffende Land 

oder gegebenenfalls in die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses 

Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr, einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder 

der Unversehrtheit ausgesetzt zu sein. Dabei ist zu beachten, dass der Grad willkürlicher Ge-

walt, der vorliegen muss, damit der Antragsteller Anspruch auf subsidiären Schutz hat, umso 

geringer sein wird, je mehr er möglicherweise zu belegen vermag, dass er aufgrund von seiner 

persönlichen Situation innenwohnenden Umständen spezifisch betroffen ist (vgl. EuGH vom 

17.02.2009, C-465/07, Elgafaji und vom 30.01.2014, C-285/12, Diakité).  

 

Darüber hinaus ist auf die Rechtsprechung der Höchstgerichte zu verweisen, wonach es grund-

sätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige 

Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Fall der Durchführung einer 

Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung drohen würde 

(vgl. VwGH vom 05.10.2016, Ra 2016/19/0158).  

 

3.2.2.3. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass den Beschwerdeführer im Fall 

seiner Rückkehr nach Pakistan keine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrt-

heit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Kon-

fliktes treffen würde. 

 

Weder aus den Angaben des Beschwerdeführers noch aus den Ergebnissen des Ermittlungs-

verfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der Judikatur des EGMR gefor-

derte Exzeptionalität der Umstände vorliegt, um die Außerlandesschaffung eines Fremden im 

Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im 

Widerspruch zu Art 3 EMRK erscheinen zu lassen (vgl. VwGH vom 21.08.2001, Zl. 
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2000/01/0443). Eine Gefährdung durch staatliche Behörden bloß aufgrund des Faktums der 

Rückkehr ist nicht ersichtlich, auch keine sonstige allgemeine Gefährdungslage durch Dritte. 

 

Auch wenn sich die Lage der Menschenrechte im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers in 

wesentlichen Bereichen als problematisch darstellt, kann nicht gesagt werden, dass eine nicht 

sanktionierte, ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverlet-

zungen herrscht und praktisch jeder, der sich im Hoheitsgebiet des Staates aufhält, schon al-

leine aufgrund des Faktums des Aufenthalts aufgrund der allgemeinen Lage mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, von einem unter § 8 Abs. 1 AsylG subsumierbaren 

Sachverhalt betroffen zu sein. 

 

Da sich der Herkunftsstaat des Beschwerdeführers nicht im Zustand willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes befindet, kann bei Berücksich-

tigung sämtlicher bekannter Tatsachen nicht festgestellt werden, dass für den Beschwerde-

führer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines solchen internationalen oder innerstaatlichen Konflik-

tes besteht. Derartiges kann auch nicht in Bezug auf die Herkunftsprovinz des Beschwerde-

führers, Punjab, angenommen werden. Wie den unwidersprochen gebliebenen Länderfest-

stellungen zu entnehmen ist, gilt die Sicherheitslage im Punjab als (vergleichsweise) gut, auch 

wenn es gelegentliche Anschläge von militanten Gruppierungen gibt. Insgesamt fanden in 

Punjab im Jahr 2020 sieben Terroranschläge statt, die fünf Todesopfer und 59 Verletzte for-

derten. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf die ständige Rechtsprechung des Ver-

waltungsgerichtshofs, wonach stichhaltige Gründe für die Annahme eines realen Risikos bzw. 

für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückfüh-

rung in diesen Staat dann vorliegen, wenn im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre 

allgemeine Sicherheitslage, in der die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen 

ist, vorliegt und diese Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, 

sondern geradezu wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich 

Opfer eines solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt 

nur in sehr extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer 

Person in der betroffenen Region Derartiges erwarten lässt (vgl. dazu etwa VwGH vom 

25.04.2022, Ra 2021/20/0485-7, Rz. 16).  

 

Hinweise auf das Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage (allgemeine Hun-

gersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige exis-
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tenzbedrohende Elementarereignisse) liegen nicht vor und zwar auch nicht unter Berücksich-

tigung der aktuellen Lage in Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie, weshalb aus diesem 

Blickwinkel bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen kein Hinweis auf das Vorlie-

gen eines Sachverhaltes gemäß Art. 2 und/oder Art. 3 EMRK abgeleitet werden kann. 

 

Zusammengefasst ist sohin auszuführen, dass im vorliegenden Fall nach den getroffenen Sach-

verhaltsfeststellungen keine Umstände vorliegen, welche eine Rückkehr des Beschwerdefüh-

rers in den Herkunftsstaat als unzulässig erscheinen ließen, da in diesem Staat weder eine 

objektiv extreme Gefahrenlage (wie im oben geschilderten Sinn) noch eine konkrete Gefähr-

dung des Beschwerdeführers aus in seiner Person gelegenen Gründen zu befürchten ist. Es 

trifft zwar nach den Länderberichten zu, dass die Wirtschaftslage als ungünstig bzw. schwach 

zu bezeichnen ist, doch kann im Sinn der maßgeblichen Rechtsprechung keineswegs von einer 

realen Gefahr der Verletzung von Bestimmungen der EMRK für Rückkehrer schlechthin – etwa 

aufgrund eines landesweiten Bürgerkrieges oder einer Hungersnot – ausgegangen werden.  

 

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nach seiner Rückkehr nach 

Pakistan in eine ausweglose Lebenssituation geraten könnte, da er im Heimatstaat noch über 

Familienangehörige, nämlich seine Eltern, seine drei Geschwister und seine zwei Onkel väter-

licherseits, verfügt. Schon allein aufgrund dieser familiären Bindungen ist kein Grund ersicht-

lich, dass der Beschwerdeführer nach seiner Rückkehr nach Pakistan – zumindest für die An-

fangszeit – nicht Unterstützung von den genannten Angehörigen erhalten könnte, dies umso 

mehr als der Beschwerdeführer auch nach seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat im März 

2014 neuerlich in seinem Elternhaus Unterkunft genommen hat.  

 

Aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers sowie aus den Länderberichten lässt sich auch 

darüber hinaus keineswegs eine reale Gefahr ableiten, dass etwa ein arbeitsfähiger Mann in 

Pakistan keinerlei Existenzgrundlage vorfindet oder sonst einer unmenschlichen Behandlung 

ausgesetzt sein könnte. Abgesehen von seinen familiären Anknüpfungspunkten in Pakistan 

verfügt der Beschwerdeführer über eine zehnjährige Schulbildung. Ferner besuchte er das Col-

lege und erlangte dort den Bachelor in Wirtschaft. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer 

neben Punjabi auch Urdu und Englisch beherrscht. In Österreich hat er darüber hinaus den 

Führerschein gemacht und zumindest über einen Zeitraum von sechs Monaten als Lieferant 

bzw. Zusteller gearbeitet, sodass festzuhalten ist, dass er in Österreich Berufserfahrung ge-

sammelt hat, die ihm bei einer Rückkehr nach Pakistan sowie bei einem beruflichen Einstieg 

in seinem Herkunftsstaat behilflich sein wird. Daher ist nicht ersichtlich, dass der ledige, kin-
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derlose und an keinen schwerwiegenden Erkrankungen leidende Beschwerdeführer auf un-

überwindbare Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche stoßen wird. Sohin wird davon ausgegan-

gen, dass der Beschwerdeführer in der Lage sein wird, sich auch ohne (familiäre) Unterstüt-

zung mittelfristig selbst zu erhalten und ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Auch ist 

der Beschwerdeführer mit den in Pakistan herrschenden Gepflogenheiten vertraut, da er den 

Großteil seines Lebens dort verbracht hat, sodass er bei seiner Wiedereingliederung in die 

pakistanische Gesellschaft keine Schwierigkeiten haben wird, wobei fallgegenständlich hinzu-

kommt, dass der Beschwerdeführer in Pakistan über familiäre Bindungen verfügt. 

 

Ferner wird darauf verwiesen, dass der Beschwerdeführer aus einem Staat stammt, auf des-

sen Territorium die Grundversorgung der Bevölkerung gewährleistet ist, auch wenn diese ver-

besserungswürdig ist. Eine völlige Perspektivenlosigkeit kann somit für den Beschwerdeführer 

nicht erkannt werden. Ziel des Refoulementschutzes ist es nicht, Menschen vor unangeneh-

men Lebenssituationen zu beschützen, sondern einzig und allein Schutz vor exzeptionellen 

Lebenssituationen zu gewähren. Eine schwierige Lebenssituation, insbesondere bei der Ar-

beitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht, die ein Fremder im Fall der 

Rückkehr in sein Heimatland vorfinden würde, reicht nach der Judikatur des Verwaltungsge-

richtshofes für sich betrachtet nicht aus, um die Verletzung des nach Art. 3 EMRK geschützten 

Rechts mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit annehmen zu können oder um eine innerstaatli-

che Fluchtalternative zu verneinen (vgl. VwGH vom 27.05.2019, Ra 2019/14/0153 u.a.).  

 

Im gegenständlichen Fall wird auch nicht davon ausgegangen, dass allfällige gesundheitliche 

Aspekte einer Rückkehr des Beschwerdeführers in seine Heimat entgegenstehen. Wie festge-

stellt, leidet der Beschwerdeführer zwar an Rückenschmerzen, hat in Österreich jedoch weder 

eine ärztliche noch eine medikamentöse Behandlung in Anspruch genommen. Eine Behand-

lungsbedürftigkeit kann daher nicht erkannt werden und ist der Beschwerdeführer darüber 

hinaus auch arbeitsfähig. Unabhängig davon ist darauf zu verweisen, dass im Allgemeinen ein 

Fremder kein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort me-

dizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krank-

heit leidet oder selbstmordgefährdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, 

schwerer zugänglich oder kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Be-

handlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt (vgl. 

Fall Ndangoya; VfGH vom 07.11.2008, U 48/08). Eine prinzipielle Zugangsmöglichkeit zu einer 

solchen Behandlung muss für den betreffenden Fremden aber gegeben sein (vgl. EGMR vom 

13.12.2016, Appl. 41738/10, Paposhvili vs. Belgien). 
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Im Hinblick auf die derzeit bestehende COVID-19 Pandemie ist auf die diesbezüglichen Aus-

führungen im Rahmen der Beweiswürdigung zu verweisen und festzuhalten, dass der Be-

schwerdeführer erst 34 Jahre alt ist und nicht unter die Risikogruppen der älteren Personen 

sowie jener der Personen mit spezifischen physischen Vorerkrankungen fällt, sodass auch 

keine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Beschwerdeführer bei einer Rück-

kehr nach Pakistan eine COVID-19 Erkrankung mit schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf 

bzw. mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen Behandlung bzw. einer Behandlung in einem 

Krankenhaus zu gewärtigen hätte. In Zusammenhang mit wirtschaftlichen Auswirkungen der 

COVID-19 Pandemie ist auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu verweisen, 

der in seinem Erkenntnis vom 28.12.2020, Ra 2020/14/0528, ausführt, dass es bei der Frage, 

ob im Fall der Rückführung eine Verletzung des Art. 3 EMRK zu gewärtigen ist, nicht darauf 

ankommt, ob infolge von zur Verhinderung der Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus gesetzten 

Maßnahmen sich die Wiedereingliederung im Heimatland wegen schlechterer wirtschaftlicher 

Aussichten schwieriger als vor Beginn dieser Maßnahmen darstellt, solange die Sicherung der 

existenziellen Grundbedürfnisse weiterhin als gegeben anzunehmen ist (vgl. auch VwGH vom 

11.11.2020, Ra 2020/14/0390, mwN). 

 

Im Rahmen einer Gesamtschau ist sohin davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im 

Fall seiner Rückkehr nach Pakistan seine dringendsten Bedürfnisse befriedigen könnte und 

nicht in eine über allfällige Anfangsschwierigkeiten hinausgehende dauerhaft aussichtslose 

Lage geraten würde. Sonstige außergewöhnliche Umstände, die eine Abschiebung unzulässig 

machen könnten, sind im gegenständlichen Verfahren weder hervorgekommen noch wurde 

ein derartiges Abschiebehindernis vorgebracht.  

 

Es ergibt sich somit kein reales Risiko, dass es durch die Rückführung des Beschwerdeführers 

nach Pakistan zu einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder 

Nr. 13 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaf-

fung der Todesstrafe kommen würde.  

 

Daher bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geeignet war, 

ihm den Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen. 

 

3.2.3. Zur Rückkehrentscheidung: 

 

3.2.3.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit 

einer Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 
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Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüg-

lich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status 

des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von 

Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird. 

 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts 

wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu 

erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 

Z 1 oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraus-setzungen 

dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt ei-ne Gefahr für 

die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 

inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechts-kräftig verurteilt. Ei-

ner Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein auslän-

disches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht,  

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammen-

hang mit solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von 

Menschenhandel oder grenzüberschreitender Prostitutionshandel oder  

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder 

nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 

382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden 

können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der „Aufent-

haltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist.  

 

Der Beschwerdeführer befindet sich seit seiner Antragstellung am XXXX .06.2015 durchge-

hend im Bundesgebiet. Sein Aufenthalt ist jedoch nicht im Sinne der soeben dargelegten Be-

stimmung geduldet. Er ist auch nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und 

ebenso wenig ein Opfer von Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines 

Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG liegen daher im Fall des Beschwerdeführers nicht vor, wo-

bei dies weder im Verfahren vor dem Bundesamt noch im Beschwerdeverfahren auch nur an-

satzweise behauptet worden war. 

 

3.2.3.2. Gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen 

unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
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Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abge-

wiesen wird und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt 

nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

 

Der Beschwerdeführer ist weder ein begünstigter Drittstaatsangehöriger noch kommt ihm ein 

Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu. 

 

3.2.3.3. § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

 

§ 9 (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außer-

landesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot 

gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlas-

sung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art 8 Abs. 2 EMRK genannten 

Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 EMRK sind insbeson-

dere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Auf-

enthalt des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Frem-

denpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt ent-

stand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst wa-

ren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzuspre-

chen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, 

wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen be-

ruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der 

Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des Privat- und 
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Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein uni-

onsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 o-

der §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl I Nr. 100/2005) verfügen, un-

zulässig wäre. 

 

Im Hinblick auf § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG (früher: § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 idF BGBl I Nr. 

38/2011) ist festzuhalten, dass bei jeder Rückkehrentscheidung auf das Recht auf Achtung des 

Privat- und Familienlebens des Asylwerbers nach Art. 8 Abs. 1 EMRK Bedacht zu nehmen ist, 

wobei in diesem Zusammenhang Art. 8 Abs. 2 EMRK eine Prüfung der Notwendigkeit und Ver-

hältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffs erfordert und somit eine Abwägung der betroffenen 

Rechtsgüter und öffentlichen Interessen verlangt (vgl. VwGH vom 26.06.2007, Zl. 

2007/01/0479). 

 

Gemäß Art 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familien-

lebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Nach Art 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer 

öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff ge-

setzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesell-

schaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl 

des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, 

zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten ande-

rer notwendig ist. 

 

Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein ungerechtfertigter Eingriff 

in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens des Fremden im Sinne des Art. 8 Abs. 

1 EMRK vorliegen. Daher muss überprüft werden, ob die aufenthaltsbeendende Maßnahme 

einen Eingriff und in weiterer Folge eine Verletzung des Privat- und/oder Familienlebens des 

Fremden darstellt. 

 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 

EMRK vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte sowie des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes je-

weils von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung 

der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine 

Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine 

Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation 
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des Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Ab-

standnahme von ihrer Erlassung. 

 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK schützt das Zusammen-

leben der Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder 

Adoption verbundene Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwi-

schen Eltern und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (vgl. 

EGMR Kroon sowie VfGH vom 28.06.2003, G 78/00). Der Begriff des Familienlebens ist nicht 

auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de 

facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die 

Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder 

auf andere Weise (vgl. EGMR Marckx, EGMR vom 23.04.1997, X u.a.). 

 

Unter „Privatleben“ sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und wirt-

schaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu 

verstehen (vgl. EuGRZ 2006, 554, Sisojeva ua. gegen Lettland). Für den Aspekt des Privatlebens 

spielt zunächst die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat eine zentrale Rolle, wobei die 

bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern eine Interessensabwägung im 

speziellen Einzelfall vornimmt. 

 

Bei dieser Interessensabwägung sind - wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter Berücksichtigung der 

Judikatur der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts ausdrücklich normiert wird - insbesondere die 

Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die 

Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensi-

ven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulbildung, 

der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen 

Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholten-

heit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie 

die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Be-

teiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, zu berücksichtigen (vgl. VfSlg. 

18.224/2007 sowie VwGH vom 03.04.2009, Zl. 2008/22/0592; vom 17.12.2007, Zl. 

2006/01/0216; vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 und vom 26.01.2006, Zl. 2002/20/0423). 
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3.2.3.4. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen sowie der in § 9 Abs. 2 BFA-VG nor-

mierten Integrationstatbestände, die zur Beurteilung eines schützenswerten Privat- und Fa-

milienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK zu berücksichtigen sind, ist im gegenständlichen Fall 

Folgendes auszuführen: 

 

Gemäß den getroffenen Feststellungen verfügt der Beschwerdeführer im österreichischen 

Bundesgebiet weder über familiäre noch über verwandtschaftliche Anknüpfungspunkte und 

zwar weder zu einem österreichischen Staatsangehörigen noch zu einem dauerhaft aufent-

haltsberechtigten Fremden. Er lebt auch nicht mit jemandem in einer (eheähnlichen) Lebens-

gemeinschaft, sodass durch die Rückkehrentscheidung jedenfalls kein Eingriff in das Recht auf 

Familienleben des Beschwerdeführers vorliegt. 

 

Allerdings liegt im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers 

vor. Dieser ist jedoch gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt. Diesbezüglich ist zunächst da-

rauf zu verweisen, dass nach den von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ent-

wickelten Grundsätzen dem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung eines geordne-

ten Fremdenwesens eine hohe Bedeutung zukommt. Es besteht nämlich ein großes öffentli-

ches Interesse an einem geordneten Fremdenwesen, das von Fremden grundsätzlich verlangt, 

dass sie nach negativer Erledigung ihres Antrags auf internationalen Schutz das Bundesgebiet 

wieder verlassen (vgl. z.B. VwGH vom 15.03.2018, Ra 2018/21/0034). Das öffentliche Inte-

resse an der Einhaltung fremdenrechtlicher Bestimmungen wird daher nur in Ausnahmefällen 

vom Interesse eines Fremden an seinem Privatleben überwiegen.  

 

Das persönliche Interesse des Fremden an einem weiteren Aufenthalt in Österreich nimmt 

grundsätzlich mit der Dauer des bisherigen Aufenthalts des Fremden zu. Die bisherige Recht-

sprechung legt allerdings keine Jahresgrenze fest, sondern nimmt eine Interessensabwägung 

im Einzelfall vor (vgl. dazu „Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 MRK“, ÖJZ 

2007, 852ff). Die zeitliche Komponente ist insofern wesentlich, als – abseits familiärer Um-

stände – eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen Jahren im Aufenthalts-

staat anzunehmen ist. Diesbezüglich hat der Verwaltungsgerichtshof bereits mehrfach zum 

Ausdruck gebracht, dass bei einem mehr als zehn Jahre dauernden inländischen Aufenthalt 

regelmäßig von einem Überwiegen der persönlichen Interessen auszugehen ist. Nur dann, 

wenn der Fremde die im Inland verbrachte Zeit überhaupt nicht genützt hat, um sich sozial 

und beruflich zu integrieren, werden Aufenthaltsbeendigungen ausnahmsweise auch nach ei-

nem so langen Inlandsaufenthalt noch als verhältnismäßig angesehen (vgl. zum Ganzen VwGH 
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vom 08.11.2018, Ra 2016/22/0120; mwN). Die Maßgeblichkeit der soeben aufgezeigten Judi-

katur (zum regelmäßigen Überwiegen der persönlichen Interessen bei einem mehr als zehn-

jährigen Aufenthalt) wird vom Verwaltungsgerichtshof der Sache nach auch für jene Fälle an-

erkannt, in denen ein Inlandsaufenthalt von insgesamt mehr als zehnjähriger Dauer einmalig 

für wenige Monate unterbrochen wurde (vgl. VwGH vom 23.07.2021, Ra 2018/22/0282; 

mwN). 

 

Vorliegend hielt sich der Beschwerdeführer vom Zeitpunkt der Stellung seines ersten Antrags 

auf internationalen Schutz am 21.12.2011 bis zu seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat im 

März 2014 und neuerlich seit seiner Einreise in das österreichische Bundesgebiet am XXXX 

.06.2015, sohin insgesamt rund zehn Jahre, in Österreich auf. Im gegenständlichen Fall kann 

jedoch nicht davon gesprochen werden, dass der Aufenthalt lediglich für wenige Monate un-

terbrochen wurde, befand sich der Beschwerdeführer doch über ein Jahr außerhalb des ös-

terreichischen Bundesgebietes. Folglich ist nicht bereits aufgrund des insgesamt mehr als 

zehnjährigen Aufenthalts des Beschwerdeführers von einem Überwiegen seiner persönlichen 

Interessen am Verbleib in Österreich auszugehen.  

 

Im vorliegenden Fall ist bei einer Interessensabwägung zugunsten des Beschwerdeführers zu 

werten, dass er sich einen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut hat, Mitglied im Verein  

XXXX ist und den Führerschein gemacht hat. Ferner erhielt er von zwei Unternehmen jeweils 

eine Einstellungszusage betreffend die Tätigkeit als Essenslieferant. Allerdings hat der Be-

schwerdeführer im gegenständlichen Verfahren nicht dargetan, dass er zu irgendeinem Zeit-

punkt seines Aufenthalts in Österreich selbsterhaltungsfähig war. Das Bundesverwaltungsge-

richt verkennt in diesem Zusammenhang zwar nicht, dass er (nur) von XXXX .06.2015 bis 

30.04.2019 seinen Lebensunterhalt aus den Mitteln der Grundversorgung bestritt und in der 

Folge mangels Hilfsbedürftigkeit aus der Grundversorgung entlassen wurde, allerdings ging er 

lediglich von Feber 2021 bis Juli 2021 einer selbstständigen Erwerbstätigkeit als Werbevertei-

ler bzw. als Lieferant nach und erzielte in diesem Zeitraum ein Nettoeinkommen von insge-

samt € 1.349,33, was einem Monatseinkommen von durchschnittlich € 224,90 entspricht. 

Während der Dauer der Ausübung seiner Erwerbstätigkeit lag sein Einkommen sohin weit un-

ter dem in § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG normierten Richtsatz, welcher für das Jahr 2021 

€ 1.000,48 betrug. Aus welchen Quellen der Beschwerdeführer in den übrigen Zeiträumen - in 

welchen er weder Grundversorgung bezog noch einer Erwerbstätigkeit nachging - seinen Le-

bensunterhalt bestritt, ist seinem Vorbringen nicht zu entnehmen. Eine nachhaltige berufliche 

Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt ist sohin nicht zu erkennen. Festzuhalten ist, 

dass es in diesem Zusammenhang nicht entscheidungswesentlich darauf ankommt, ob den 
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Betroffenen ein „Vorwurf“ im Hinblick auf eine unterlassene Integration am Arbeitsmarkt zu 

machen ist, sondern darauf, ob ihnen diese objektiv gelungen ist oder nicht (vgl. VwGH vom 

19.04.2012, Zl. 2010/21/0242). 

 

Festzuhalten ist weiters, dass sich der Beschwerdeführer trotz der langen Aufenthaltsdauer 

kaum Deutschkenntnisse angeeignet hat und eine verfestigte sprachliche Integration sohin 

nicht vorliegt. Diesbezüglich ist im Übrigen auch auszuführen, dass selbst die Umstände, dass 

ein Fremder, der perfekt Deutsch spricht sowie sozial vielfältig vernetzt und integriert ist (was 

gegenständlich nicht der Fall ist), – nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes – 

keine über das übliche Maß hinausgehenden Integrationsmerkmale darstellen (vgl. VwGH 

vom 25.02.2010, Zl. 2010/18/0029).  

 

Der Umstand, dass der Beschwerdeführer strafrechtlich unbescholten ist, stellt laut Judikatur 

weder eine Stärkung der persönlichen Interessen noch eine Schwächung der öffentlichen In-

teressen dar (vgl. VwGH vom 21.01.1999, Zl. 98/18/0420). Der Verwaltungsgerichtshof geht 

davon aus, dass es von einem Fremden, welcher sich im Bundesgebiet aufhält, als selbstver-

ständlich anzunehmen ist, dass er die geltenden Rechtsvorschriften einhält.  

 

Weiters ist nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch auf die Besonderhei-

ten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal das Ge-

wicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann ge-

mindert ist, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen 

ist (vgl. VwGH vom 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216). Der Beschwerdeführer hielt sich von 

21.12.2011 bis 01.04.2012 sowie seit XXXX .06.2015 lediglich aufgrund einer vorläufigen Auf-

enthaltsberechtigung nach dem Asylgesetz im Bundesgebiet auf, wobei sich beide zugrunde-

liegenden Anträge auf internationalen Schutz letztlich als unbegründet erwiesen haben, so-

dass zu keinem Zeitpunkt ein gesicherter Aufenthaltsstatus vorlag. Zu Lasten des Beschwer-

deführers ist weiters zu berücksichtigen, dass er nach rechtskräftigem Abschluss des Verfah-

rens über seinen ersten Antrag auf internationalen Schutz seiner Ausreiseverpflichtung nicht 

umgehend nachkam, sondern bis März 2014, sohin rund ein Jahr und elf Monate, unrechtmä-

ßig in Österreich verblieb, ehe er in den Herkunftsstaat zurückkehrte.  

 

Im Hinblick auf die Verfahrensdauer von ca. sieben Jahren ist darauf zu verweisen, dass diese 

nicht auf ein Verhalten des Beschwerdeführers zurückzuführen ist bzw. trifft ihn an der Ver-

fahrensdauer keine Schuld und ist ihm auch zugute zu halten, dass er während dieser Zeit 

gewisse Integrationsschritte gesetzt hat. Allerdings ist im vorliegenden Fall zu beachten, dass 
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sich der Beschwerdeführer während seines gesamten Aufenthalts im Bundesgebiet seines un-

sicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein musste, wodurch seine Integrationsbemühungen re-

lativiert werden.  

 

Der Beschwerdeführer verfügt hingegen über starke Bindungen zum Herkunftsstaat. Er spricht 

neben Punjabi auch Urdu und Englisch. In Pakistan, wo er den überwiegenden Teil seines Le-

bens verbrachte, hat er zehn Jahre die Schule besucht, sodass gesagt werden kann, dass er 

dort sozialisiert und alphabetisiert wurde. Weiters hat der Beschwerdeführer ein College be-

sucht, das er mit einem Bachelor in Wirtschaft abgeschlossen hat. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass sich der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Pakistan in die dortige Gesell-

schaft wieder eingliedern können wird, da er mit den gesellschaftlichen und kulturellen Gege-

benheiten vertraut ist, zumal insbesondere seine Eltern, seine drei Geschwister und seine zwei 

Onkel väterlicherseits dort leben. Ferner kann davon ausgegangen werden, dass der Be-

schwerdeführer in Pakistan neben seiner Familie auch über (ehemalige) Studienkollegen so-

wie über Freunde verfügt bzw. ehemalige freundschaftliche Kontakte bei einer Rückkehr leicht 

wiederaufleben lassen wird können. Zudem ist darauf zu verweisen, dass der erwerbsfähige 

Beschwerdeführer in der Lage sein wird, seinen notwendigen Lebensunterhalt eigenständig 

zu erwirtschaften. 

 

Das Interesse des Beschwerdeführers an der Aufrechterhaltung seiner privaten Kontakte in 

Österreich ist jedenfalls dadurch geschwächt, dass er sich bei all seinen Integrationsschritten 

seines unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit der Integrationsschritte 

bewusst sein musste. Er durfte sich in Österreich bisher nur aufgrund seines Antrags auf inter-

nationalen Schutz aufhalten, der zu keinem Zeitpunkt berechtigt war (vgl. VwGH vom 

20.02.2004, Zl. 2003/18/0347 sowie VwGH vom 26.02.2004, Zl. 2004/21/0027 und auch EGMR 

vom 08.04.2008, Fall Nnyanzi, Appl. 21878/06, wonach ein von einem Fremden in einem Zeit-

raum, in dem er sich bloß aufgrund eines Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, be-

gründetes Privatleben per se nicht geeignet ist, die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffs zu be-

gründen). Auch der Verfassungsgerichtshof misst in ständiger Rechtsprechung dem Umstand 

im Rahmen der Interessensabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK wesentliche Bedeutung bei, ob 

die Aufenthaltsverfestigung des Asylwerbers überwiegend auf vorläufiger Basis erfolgte, weil 

der Asylwerber über keine, über den Status eines Asylwerbers hinausgehende Aufenthaltsbe-

rechtigung verfügt hat. In diesem Fall muss sich der Asylwerber bei allen Integrationsschritten 

im Aufenthaltsstaat seines unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit sei-

ner Integrationsschritte bewusst sein (vgl. VfSlg. 18.224/2007, 18.382/2008, 19.086/2010 so-

wie 19.752/2013).  
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Den privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in Österreich ste-

hen die öffentlichen Interessen an der öffentlichen Sicherheit sowie an einem geordneten 

Fremdenwesen gegenüber. Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt 

den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schut-

zes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stel-

lenwert zu (vgl. z.B. VwGH vom 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251).  

 

Die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere im Interesse 

an der Einhaltung fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin manifestieren, dass das Asyl-

recht (und die mit der Einbringung eines Antrags auf internationalen Schutz verbundene vor-

läufige Aufenthaltsberechtigung) nicht zur Umgehung der allgemeinen Regelungen eines ge-

ordneten Zuwanderungswesens dienen darf, wiegen im vorliegenden Fall schwerer als die In-

teressen des Beschwerdeführers an einem Verbleib in Österreich.  

 

Insgesamt hat sohin die Abwägung der persönlichen Interessen des Beschwerdeführers mit 

den öffentlichen Interessen ergeben, dass die öffentlichen Interessen an einem geordneten 

Fremdenwesen sowie an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 

schwerer wiegen als die Auswirkungen der Rückkehrentscheidung auf die Lebenssituation des 

Beschwerdeführers. Hinweise auf eine zum Entscheidungszeitpunkt vorliegende berücksichti-

gungswürdige besondere Integration des Beschwerdeführers in sprachlicher, beruflicher und 

gesellschaftlicher Hinsicht sind nicht erkennbar. Wie erwähnt kann davon ausgegangen wer-

den, dass der Beschwerdeführer im Herkunftsstaat selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen 

können wird, da es sich bei ihm um einen erwerbsfähigen Mann ohne schwere gesundheitli-

che Beeinträchtigungen und ohne Obsorgeverpflichtungen handelt, der zudem über die not-

wendigen Sprachkenntnisse in Pakistan verfügt. Weiters hat er auch Familienangehörige, die 

ihm zumindest in der Anfangszeit mit Nahrung und einer Wohnmöglichkeit unterstützen kön-

nen. Aufgrund des Umstandes, dass er den größten und überwiegenden Teil seines Lebens in 

seinem Herkunftsstaat verbracht hat, kann davon ausgegangen werden, dass nach wie vor 

Anknüpfungspunkte zu Pakistan bestehen. Es kann daher nicht gesagt werden, dass der Be-

schwerdeführer seinem Kulturkreis völlig entrückt wäre und sich in seiner Heimat überhaupt 

nicht mehr zurechtfinden würde. 

 

Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist das Bundesamt somit 

zu Recht davon ausgegangen, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des unrecht-

mäßigen Aufenthalts des Beschwerdeführers im Bundesgebiet das persönliche Interesse des 
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Beschwerdeführers am Verbleib im Bundesgebiet überwiegt und daher die im angefochtenen 

Bescheid angeordnete Rückkehrentscheidung keinen ungerechtfertigten Eingriff in das durch 

Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Privat- und Familienleben darstellt. Auch sonst sind keine 

Anhaltspunkte dahingehend hervorgekommen, dass im gegenständlichen Fall eine Rückkeh-

rentscheidung unzulässig wäre. 

 

3.2.4. Zur Zulässigkeit der Abschiebung: 

 

3.2.4.1. Gemäß § 52 Abs. 9 FPG ist mit der Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, ob 

die Abschiebung des Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte 

Staaten zulässig ist. Dies gilt nicht, wenn die Feststellung des Drittstaates, in den der Dritt-

staatsangehörige abgeschoben werden soll, aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden 

Gründen nicht möglich ist. 

 

Gemäß § 46 Abs. 1 FPG sind Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung 

zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar ist, von 

den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise 

zu verhalten (Abschiebung), wenn 

1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Ordnung oder Sicherheit notwendig scheint, 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreisever-

pflichtung nicht nachkommen, oder 

4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet zu-

rückgekehrt sind. 

 

3.2.4.2. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde festgestellt, dass die Abschiebung des Be-

schwerdeführers nach Pakistan zulässig ist (Spruchpunkt V.). Wie sich aus den Länderfeststel-

lungen und aus den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers ergibt, besteht keine 

Gefahr, dass durch die Abschiebung des Beschwerdeführers Art. 2 oder Art. 3 EMRK oder das 

Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 

Abschaffung der Todesstrafe verletzt würden oder für den Beschwerdeführer als Zivilperson 

mit der Abschiebung eine ernsthafte Bedrohung seines Lebens oder seiner Unversehrtheit in-

folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen oder internationalen Konfliktes 

verbunden wäre. Auch sonst besteht kein Abschiebehindernis gemäß § 50 Abs. 2 oder Abs. 3 

FPG, - ein solches wurde weder substanziiert vom Beschwerdeführer vorgebracht noch ist es 
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aus dem Akteninhalt ersichtlich - sodass das Bundesamt die Abschiebung des Beschwerdefüh-

rers nach Pakistan zurecht für zulässig erklärt hat. 

 

3.2.5. Zur Frist für die freiwillige Ausreise: 

 

3.2.5.1. Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 leg. cit. 

zugleich eine Frist für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise 

beträgt nach § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen 

einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Um-

stände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 

berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, 

überwiegen. 

 

3.2.5.2. Da derartige Gründe nicht vorgebracht wurden und sich auch sonst nicht ergeben ha-

ben, ist die Frist zu Recht mit 14 Tagen festgelegt worden.  

 

Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung und die 

gesetzte Frist für die freiwillige Ausreise vorliegen, war die Beschwerde gegen die Spruch-

punkte III. bis VI. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abzuweisen. 

 

 

3.2.6. Zur Abweisung des Beweisantrags: 

 

Beweisanträge bzw. eine Aufnahme von Beweisen von Amts wegen dürfen prinzipiell nur dann 

abgelehnt werden, wenn die Beweistatsachen als wahr unterstellt werden, es auf sie nicht 

ankommt oder das Beweismittel - ohne unzulässige Vorwegnahme der Beweiswürdigung - 

untauglich bzw. an sich nicht geeignet ist, über den beweiserheblichen Gegenstand einen 

Beweis zu liefern (vgl. VwGH vom 30.01.2019, Ra 2018/03/0131 mwN). 

 

Im gegenständlichen Fall wurde in der Beschwerde zum Beweis der Verfolgung des 

Beschwerdeführers durch die Taliban aufgrund seiner politischen Betätigung die Einholung 

einer ACCORD-Anfragebeantwortung zu folgenden Fragen beantragt:  

 Gab es im Jahr 2014 Studierendendemonstrationen gegen die Taliban und gab es im 

Zuge dessen gezielte Angriffe der Taliban gegen Teilnehmer und Organisatoren der 

Demonstration?  
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 Sind Mitglieder der politischen Partei  XXXX bzw. der zur Partei gehörenden 

Studentenverbindung „ XXXX einem erhöhten Risiko ausgesetzt, von Taliban 

angegriffen zu werden und gibt es Fälle, die dieses Risiko belegen?  

 

In Bezug auf diesen Beweisantrag ist festzuhalten, dass eine ACCORD-Anfragebeantwortung 

zu den genannten Fragen nicht geeignet ist, eine Verfolgung des Beschwerdeführers im 

Herkunftsstaat nachzuweisen. Wie in der Beweiswürdigung dargelegt, ist es aufgrund des 

dahingehend widersprüchlichen und vagen Vorbringens des Beschwerdeführers weder 

glaubhaft, dass er im Jahr 2014 an Studierendendemonstrationen teilgenommen noch, dass 

er jemals einer Partei oder einer Studentenorganisation angehört hat. Selbst wenn man sohin 

davon ausgeht, dass entsprechende Demonstrationen im Jahr 2014 stattgefunden haben und 

Mitglieder der Studentenverbindung „ XXXX “ einem erhöhten Sicherheits-risiko in Pakistan 

ausgesetzt sind, lässt sich daraus für den Beschwerdeführer nichts gewinnen. Anzumerken ist 

ferner, dass in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungs-gericht dieser 

Beweisantrag nicht mehr erwähnt sowie dem Vermerk im Verhandlungs-protokoll, dass keine 

Beweisanträge vorliegen (vgl. Verhandlungsschrift Seite 23) nicht widersprochen wurde.  

 

Folglich konnte im gegenständlichen Fall von der Einholung einer ACCORD-Anfrage-

beantwortung Abstand genommen werden.  

 

 

3.3. Zu B) Unzulässigkeit der Revision:  

 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Aus-

spruch ist kurz zu begründen. Nach Art. 133 Abs. 4 erster Satz B-VG idF BGBl. I Nr. 51/2012 ist 

gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung 

einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das 

Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.  

 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-

hofes (vgl. die unter Punkt II.3.2. angeführten Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes) ab, 
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noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Ver-

waltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsge-

richt konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes (und auch des EuGH sowie des EGMR) stützen, die bei den jeweili-

gen Erwägungen wiedergegeben wurde. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung ange-

führte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese 

nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden 

Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. Auch liegen 

keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.  

 

3.4. Daher war nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung spruchgemäß zu entschei-

den. 


